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▼B

VERORDNUNG (EG) Nr. 2042/2003 DER KOMMISSION

vom 20. November 2003

über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen
und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen
und die Erteilung von Genehmigungen für Organisationen und

Personen, die diese Tätigkeiten ausführen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur Festlegung gemein-
samer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Euro-
päischen Agentur für Flugsicherheit (1) (im Folgenden als „Grundver-
ordnung“ bezeichnet), insbesondere auf die Artikel 5 und 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Grundverordnung setzt gemeinsame wesentliche Anforderun-
gen zur Gewährleistung eines einheitlichen hohen Niveaus der
Sicherheit in der zivilen Luftfahrt und im Umweltschutz fest;
die Kommission muss die notwendigen Durchführungsbestim-
mungen zur Sicherstellung der einheitlichen Umsetzung erlassen;
die Europäische Agentur für Flugsicherheit (im Folgenden als
„Agentur“ bezeichnet) wird geschaffen, um die Kommission bei
der Erarbeitung solcher Durchführungsbestimmungen zu unter-
stützen.

(2) Die in Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des
Rates (2) aufgeführten bestehenden Luftfahrtvorschriften auf
dem Gebiet der Instandhaltung werden mit Wirkung vom 28. Sep-
tember 2003 aufgehoben.

(3) Es ist notwendig, gemeinsame technische Vorschriften und Ver-
waltungsverfahren zu erarbeiten, um die Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit von luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen
und Ausrüstungen gemäß der Grundverordnung sicherzustellen.

(4) Organisationen und Personen, die mit der Instandhaltung von
Produkten, Teilen und Ausrüstungen befasst sind, sollten zur Er-
bringung des Nachweises über ihre Befähigung und Mittel zur
Wahrnehmung ihrer Pflichten und der damit im Zusammenhang
stehenden Rechte bestimmte technische Anforderungen erfüllen;
die Kommission muss Maßnahmen zur Spezifizierung der Bedin-
gungen für die Ausstellung, Aufrechterhaltung, Änderung, Aus-
setzung oder Rücknahme von Zulassungen bzw. Zeugnissen, die
die Erfüllung dieser Anforderungen belegen, erlassen.

(5) Die Wahrung der Einheitlichkeit bei der Anwendung von ge-
meinsamen technischen Vorschriften auf dem Gebiet der Auf-
rechterhaltung der Lufttüchtigkeit von luftfahrttechnischen Teilen
und Ausrüstungen erfordert die Einhaltung gemeinsamer Verfah-
ren zur Beurteilung der Erfüllung dieser Anforderungen durch die
zuständigen Behörden; die Agentur sollte zur Ermöglichung der
Einheitlichkeit in den Rechtsvorschriften Spezifikationen für Zu-
lassungen erarbeiten.

(6) Es ist notwendig, der Luftfahrtindustrie und den Verwaltungen in
den Mitgliedstaaten genügend Zeit zur Annahme des neuen
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▼B

Rechtsrahmens einzuräumen; des Weiteren ist es erforderlich, ge-
mäß Artikel 57 der Grundverordnung die weitere Gültigkeit von
Zulassungen bzw. Zeugnissen anzuerkennen, die vor dem Inkraft-
treten der vorliegenden Verordnung ausgestellt wurden.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen
der von der Agentur veröffentlichten Stellungnahme (1) gemäß
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b) und Artikel 14 Absatz 1 der
Grundverordnung.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen
der Stellungnahme der Europäischen Agentur für
Flugsicherheit (2) gemäß Artikel 54 Absatz 3 der Grundverord-
nung—

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Ziel und Geltungsbereich

(1) Mit dieser Verordnung werden gemeinsame technische Anforde-
rungen und Verwaltungsverfahren zur Sicherstellung der Aufrechterhal-
tung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen, einschließlich der jeweili-
gen Komponenten für deren Installation, festgelegt, die

a) in einem Mitgliedstaat registriert sind oder

b) in einem Drittstaat registriert sind und von einem Betreiber einge-
setzt werden, über den die Agentur oder ein Mitgliedstaat die Be-
triebsaufsicht ausübt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Luftfahrzeuge, für die behördliche Sicher-
heitsaufsicht an ein Drittland delegiert wurde und die nicht von einem
Gemeinschaftsbetreiber eingesetzt werden, oder für die in Anhang II
aufgeführten Luftfahrzeuge.

(3) Die Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf die gewerbs-
mäßigen Beförderung, gilt für zugelassene Luftfahrtunternehmen, wie
im Gemeinschaftsrecht definiert.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Rahmen der Grundverordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Luftfahrzeug“ eine Maschine, die sich aufgrund von Reaktionen der
Luft, die keine Reaktionen der Luft gegenüber der Erdoberfläche
sind, in der Atmosphäre halten kann;

b) „freigabeberechtigtes Personal“ Personal, das für die Freigabe eines
Luftfahrzeugs oder einer Komponente nach Instandhaltungsarbeiten
verantwortlich ist;

c) „Komponente“ einen Motor, einen Propeller, ein Teil oder eine Aus-
rüstung;

d) „Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit“ alle Prozesse, durch die si-
chergestellt wird, dass das Luftfahrzeug die geltenden Anforderun-
gen an die Lufttüchtigkeit erfüllt und sicher betrieben werden kann;

e) „JAA“ die Gemeinsamen Luftfahrtbehörden („Joint Aviation Autho-
rities“);

f) „JAR“ die Anforderungen der Gemeinsamen Luftfahrtbehörden
(„Joint Aviation Requirements“);
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▼B

g) „großes Luftfahrzeug“ ein Luftfahrzeug, das als Flugzeug eingestuft
ist, mit einer höchstzulässigen Startmasse von 5700 kg oder mehr
oder einen mehrmotorigen Hubschrauber;

h) „Instandhaltung“ eine oder eine Kombination der folgenden Tätig-
keiten: Überholung, Reparatur, Inspektion, Austausch, Änderung
oder Fehlerbehebung bei einem Luftfahrzeug oder einer Kompo-
nente, mit Ausnahme der Vorflugkontrolle;

i) „Organisation“ eine natürliche Person, eine juristische Person oder
einen Teil einer juristischen Person; eine solche Organisation kann
an einem oder mehreren Standorten innerhalb oder außerhalb des
Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten ansässig sein;

j) „Vorflugkontrolle“ die vor einem Flug durchgeführte Inspektion, mit
der sichergestellt wird, dass das Luftfahrzeug für den beabsichtigten
Flug tauglich ist;

▼M3
k) „ELA1-Luftfahrzeug“ eines der folgenden europäischen leichten

Luftfahrzeuge (European Light Aircraft):

i) ein Flugzeug, Segelflugzeug oder Motorsegler mit einer höchst-
zulässigen Startmasse von weniger als 1 000 kg, das/der nicht als
technisch kompliziertes motorgetriebenes Luftfahrzeug einzustu-
fen ist;

ii) ein Ballon mit einem bauartbedingt höchstzulässigen Traggas-
oder Heißluftvolumen von nicht mehr als 3 400 m3 für Heißluft-
ballone, 1 050 m3 für Gasballone, 300 m3 für gefesselte Gas-
ballone;

iii) ein für nicht mehr als zwei Insassen ausgelegtes Luftschiff mit
einem bauartbedingt höchstzulässigen Traggas- oder Heißluftvo-
lumen von nicht mehr als 2 500 m3 für Heißluft-Luftschiffe und
1 000 m3 für Gas-Luftschiffe;

l) „LSA-Luftfahrzeug“ ein leichtes Sportflugzeug (Light Sport Aero-
plane), das alle folgenden Merkmale aufweist:

i) eine höchstzulässige Startmasse von nicht mehr als 600 kg;

ii) eine maximale Strömungsabrissgeschwindigkeit in Landekonfi-
guration (VS0) von nicht mehr als 45 Knoten berichtigter Flug-
geschwindigkeit (CAS) bei der höchstzulässigen Startmasse des
Luftfahrzeugs und der kritischsten Schwerpunktlage;

iii) eine maximale Sitzplatzkapazität von nicht mehr als zwei Perso-
nen einschließlich des Piloten;

iv) ein nicht turbinengetriebener Motor mit Propeller;

v) Kabine ohne Druckausgleich.

▼B

Artikel 3

Anforderungen an die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

(1) Die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen
und der Komponenten ist gemäß den Bestimmungen in Anhang I si-
cherzustellen.

(2) Organisationen und Personal, die in die Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und Komponenten, einschließlich
Instandhaltung, einbezogen sind, müssen die Bestimmungen von An-
hang I und gegebenenfalls die Bestimmungen der Artikel 4 und 5
erfüllen.

▼M2
(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Aufrechterhaltung der Lufttüch-
tigkeit von Luftfahrzeugen, die über eine Fluggenehmigung verfügen,
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▼M2

auf der Grundlage der Vorkehrungen für die Aufrechterhaltung der Luft-
tüchtigkeit sicherzustellen, die in dieser gemäß dem Anhang (Teil 21)
der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der Kommission erteilten Flugge-
nehmigung festgelegt wurden.

▼M3
(4) Jede Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit oder
jedes gleichwertige Dokument, das in Übereinstimmung mit den Anfor-
derungen des Mitgliedstaats für Luftfahrzeuge ausgestellt wurde, die
nicht für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt werden, und am
28. September 2008 Gültigkeit besitzt, gilt bis zum Datum des Ablaufs
der Gültigkeit, längstens bis zum 28. September 2009. Nach Ablauf der
Gültigkeit kann die zuständige Behörde die Bescheinigung über die
Prüfung der Lufttüchtigkeit oder das gleichwertige Dokument darüber
hinaus einmalig für ein Jahr neu ausstellen oder verlängern, sofern es
die Anforderungen des Mitgliedstaats erlauben. Beim erneuten Ablauf
kann die zuständige Behörde die Bescheinigung über die Prüfung der
Lufttüchtigkeit oder das gleichwertige Dokument nochmals für ein Jahr
neu ausstellen oder verlängern, sofern es die Anforderungen des Mit-
gliedstaats erlauben. Eine weitere Neuausstellung oder Verlängerung ist
nicht erlaubt. Wurden die Bestimmungen dieses Absatzes angewendet,
ist bei der Übertragung der Eintragung des Luftfahrzeugs innerhalb der
EU eine neue Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit ge-
mäß M.A.904 auszustellen.

▼B

Artikel 4

Erteilung von Genehmigungen für Instandhaltungsbetriebe

(1) Betriebe, die die Instandhaltung von großen Luftfahrzeugen oder
von Luftfahrzeugen, die für die gewerbsmäßige Beförderung benutzt
werden, sowie von Komponenten, die für den Einbau in diese bestimmt
sind, betreiben, bedürfen der Genehmigung gemäß den Bestimmungen
von Anhang II.

(2) Genehmigungen als Instandhaltungsbetrieb, die vor dem Inkraft-
treten dieser Verordnung von einem Mitgliedstaat gemäß den JAA-An-
forderungen und -Verfahren erteilt wurden und gültig waren, gelten als
gemäß dieser Verordnung erteilt. Für diese Zwecke können abweichend
von den Bestimmungen von 145.B.50(2) gemäß Anhang II Feststellun-
gen von Level-II-Unterschieden zwischen JAR 145 und Anhang II in-
nerhalb eines Jahres zum Abschluss gebracht werden. Unterhaltsbe-
scheinigungen und Freigabebescheinigungen, die von einem gemäß
den JAA-Anforderungen zugelassenen Betrieb während dieser Einjah-
resfrist ausgestellt wurden, gelten als unter dieser Verordnung ausge-
stellt.

(3) Personal, das ausreichend für die Ausführung bzw. Kontrolle der
zerstörungsfreien Tests zur Aufrechterhaltung der Lufttauglichkeit von
Luftfahrzeugstrukturen bzw. Komponenten auf der Grundlage eines von
einem Mitgliedstaat vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erlassenen
Standards qualifiziert ist und über eine gleichwertige Qualifikation ver-
fügt, kann mit der Durchführung bzw. Kontrolle solcher Tests fortfah-
ren.

▼M3
(4) Unterhaltsbescheinigungen und Freigabebescheinigungen, die am
oder vor dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung von einem in
Übereinstimmung mit den Anforderungen des Mitgliedstaats genehmig-
ten Instandhaltungsbetrieb ausgestellt wurden, gelten als gleichwertig
mit den gemäß M.A.801 beziehungsweise M.A.802 von Anhang I
(Teil M) geforderten Bescheinigungen.
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▼B

Artikel 5

Freigabeberechtigtes Personal

▼M3
(1) Freigabeberechtigtes Personal ist gemäß den Bestimmungen von
Anhang III qualifiziert, ausgenommen nach den Bestimmungen von
M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) und M.A.803 von Anhang I so-
wie von 145.A.30(j) von Anhang II (Teil 145) und Anlage IV von
Anhang II (Teil 145).

▼B
(2) Von einem Mitgliedstaat gemäß den JAA-Anforderungen und -
Verfahren erteilte oder anerkannte und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung gültige Lizenzen für freigabeberechtigtes Personal
und gegebenenfalls damit im Zusammenhang stehende technische Ein-
schränkungen gelten als gemäß dieser Verordnung erteilt.

Artikel 6

Anforderungen an Ausbildungsbetriebe

(1) Betrieben, die Personal, auf das in Artikel 5 Bezug genommen
wird, ausbilden, wird gemäß Anhang IV die Genehmigung erteilt,

a) eine anerkannte Grundlagenausbildung durchzuführen und/oder

b) eine anerkannte typenspezifische Ausbildung durchzuführen und

c) Prüfungen durchzuführen und

d) Ausbildungszeugnisse auszustellen.

(2) Von einem Mitgliedstaat gemäß den JAA-Anforderungen und -
Verfahren erteilte oder anerkannte und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung gültige Genehmigungen von Ausbildungsbetrieben
für Instandhaltungspersonal gelten als gemäß dieser Verordnung erteilt.
Für diese Zwecke können abweichend von den Bestimmungen von
147.B.130(b) gemäß Anhang IV Beanstandungen im Zusammenhang
mit Level-II-Unterschieden zwischen JAR 147 und Anhang IV inner-
halb eines Jahres zum Abschluss gebracht werden.

Artikel 7

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

▼M3
(2) Abweichend von Absatz 1

a) gelten die Bestimmungen von Anhang I, ausgenommen
M.A.201(h)(2) und M.A.708(c), ab dem 28. September 2005;

b) gilt M.A.201(f) von Anhang I für Luftfahrzeuge, die nicht für die
gewerbsmäßige Beförderung genutzt werden und von Luftfahrtunter-
nehmen aus Drittstaaten betrieben werden, ab dem 28. September
2009.

▼B
(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 können die Mitgliedstaaten sich
dafür entscheiden, die nachfolgend genannten Bestimmungen nicht an-
zuwenden:

▼M3
a) die Bestimmungen von Anhang I für Luftfahrzeuge, die nicht für die

gewerbsmäßige Beförderung genutzt werden, bis zum 28. September
2009;
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▼B

b) die Bestimmungen von Anhang I Unterabschnitt I für Luftfahrzeuge,
die für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt werden, bis 28. Sep-
tember 2008;

c) die nachfolgenden Bestimmungen von Anhang II, bis 28. September
2006:

— 145.A.30(e) — menschliche Faktoren,

— 145.A.30(g) in Anwendung auf Luftfahrzeuge mit einer höchst-
zulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg,

— 145.A.30(h)(1) in Anwendung auf Luftfahrzeuge mit einer
höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg,

— 145.A.30(j)(1) Anlage IV,

— 145.A.30(j)(2) Anlage IV;

d) die nachstehenden Bestimmungen von Anhang II bis 28. September
2008:

— 145.A.30(g) in Anwendung auf Luftfahrzeuge mit einer höchst-
zulässigen Startmasse bis 5 700 kg,

— 145.A.30(h)(1) in Anwendung auf Luftfahrzeuge mit einer
höchstzulässigen Startmasse bis 5 700 kg,

— 145.A.30(h)(2);

e) die Bestimmungen von Anhang III in Anwendung auf Luftfahrzeuge
mit einer höchstzulässigen Startmasse über 5 700 kg bis 28. Septem-
ber 2005;

f) die Bestimmungen von Anhang III in Anwendung auf Luftfahrzeuge
mit einer höchstzulässigen Startmasse bis 5 700 kg bis 28. September
2006;

▼M3
g) die folgenden Bestimmungen bezüglich Anhang III (Teil 66) für

Luftfahrzeuge, die nicht für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt
werden, ausgenommen große Flugzeuge, bis zum 28. September
2010:

— M.A.606(g) und M.A.801(b)2 von Anhang I (Teil M),

— 145.A.30(g) und (h) von Anhang II (Teil 145).

▼B
(4) Die Mitgliedstaaten können bis zum ►M1 28. September
2007 ◄ befristete Zulassungen gemäß Anhang II und Anhang IV er-
teilen.

(5) Wendet ein Mitgliedstaat die Bestimmungen von Absatz 3 oder 4
an, sind die Kommission und die Agentur davon in Kenntnis zu setzen.

(6) Die Agentur wird eine Bewertung der Auswirkungen der Bestim-
mungen von Anhang I dieser Verordnung vornehmen, um der Kommis-
sion bis zum 28. März 2005 eine Stellungnahme einschließlich even-
tueller Änderungen derselben vorzulegen.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG I

(Teil-M)

M.1

Im Sinne dieses Teils gilt als zuständige Behörde:

1. für die Aufsicht über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit einzelner Luft-
fahrzeuge und die Erteilung der Bescheinigung über die Prüfung der Luft-
tüchtigkeit die Behörde, die vom Mitgliedstaat bestimmt wurde, in dem die
Eintragung erfolgte,

2. für die Aufsicht über einen Instandhaltungsbetrieb wie in M.A. Unterabschnitt
F angegeben,

i) die Behörde, die von dem Mitgliedstaat bestimmt wurde, in dem dieser
Betrieb seinen Hauptgeschäftssitz hat,

ii) die Agentur, wenn sich der Betrieb in einem Drittland befindet,

3. für die Aufsicht über ein Unternehmen, das eine Führungsrolle bei der Auf-
rechterhaltung der Lufttüchtigkeit gemäß M.A. Unterabschnitt G spielt,

i) die Behörde, die von dem Mitgliedstaat bestimmt wurde, in dem dieser
Betrieb seinen Hauptgeschäftssitz hat, wenn die Genehmigung nicht in
einem Luftverkehrsbetreiberzeugnis enthalten ist,

ii) die vom Mitgliedstaat des Betreibers bezeichnete Behörde, wenn die Ge-
nehmigung in einem Luftverkehrsbetreiberzeugnis enthalten ist,

iii) die Agentur, wenn das Unternehmen sich in einem Drittland befindet,

4. für die Genehmigung von Instandhaltungsprogrammen,

i) die von dem Mitgliedstaat bezeichnete Behörde, in dem die Eintragung
erfolgte,

ii) im Fall der gewerbsmäßigen Beförderung, wenn der Mitgliedstaat des
Betreibers nicht der Staat ist, in dem die Eintragung erfolgte, die von
den obigen zwei Staaten vor der Genehmigung des Instandhaltungspro-
gramms vereinbarte Behörde,

▼M3
iii) Abweichend von Absatz 4 Ziffer i, wenn die Aufrechterhaltung der Luft-

tüchtigkeit eines Luftfahrzeugs, das nicht für die gewerbsmäßige Beför-
derung genutzt wird, von einem Unternehmen zur Führung der Aufrecht-
erhaltung der Lufttüchtigkeit gemäß Abschnitt A Unterabschnitt G dieses
Anhangs (Teil M) überwacht wird, die nicht der Aufsicht des Mitglieds-
taats untersteht, in dem die Eintragung erfolgte, und nur, falls der Mit-
gliedstaat, in dem die Eintragung erfolgte, vor der Genehmigung des
Instandhaltungsprogramms zugestimmt hat:

a) die von dem Mitgliedstaat benannte Behörde, die für die Aufsicht über
das Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtig-
keit zuständig ist, oder

b) die Agentur, falls sich das Unternehmen zur Führung der Aufrechter-
haltung der Lufttüchtigkeit in einem Drittstaat befindet.

▼B
ABSCHNITT A

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

UNTERABSCHNITT A

ALLGEMEINES

M.A.101 Geltungsbereich

In diesem Abschnitt werden die zur Sicherstellung der Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit zu ergreifenden Maßnahmen, einschließlich Instandhaltung, fest-
gelegt und die von den mit der Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
befassten Personen oder Unternehmen zu erfüllenden Bedingungen vorgegeben.
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▼B

UNTERABSCHNITT B

ZUSTÄNDIGKEIT

M.A.201 Verantwortlichkeiten

a) Der Eigentümer ist für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit eines Luft-
fahrzeugs verantwortlich, und er muss sicherstellen, dass Flüge nur stattfin-
den, wenn:

1. sich das Luftfahrzeug in einem lufttüchtigen Zustand befindet, und

2. Betriebs- und Notausrüstungen korrekt eingebaut und betriebsbereit sind
oder deutlich als nicht betriebsbereit gekennzeichnet sind, und

3. das Lufttüchtigkeitszeugnis seine Gültigkeit behält, und

4. die Instandhaltung des Luftfahrzeugs in Übereinstimmung mit dem in
M.A.302 vorgeschriebenen genehmigten Instandhaltungsverfahren durch-
geführt wurde.

b) Bei einem angemieteten Luftfahrzeug sind die Verantwortlichkeiten des Ei-
gentümers auf den Mieter zu übertragen, wenn

1. der Mieter in dem Eintragungsdokument genannt ist oder

2. im Mietvertrag angegeben ist.

Wenn in diesem Teil auf den „Eigentümer“ Bezug genommen wird, deckt der
Begriff situationsgebunden den „Eigentümer“ oder den Mieter ab, soweit
zutreffend.

c) Personen oder Betriebe, die die Instandhaltung durchführen, sind für die
durchgeführten Aufgaben verantwortlich.

d) Der verantwortliche Pilot bzw. bei gewerblichen Lufttransporten der Betreiber
ist für die zufrieden stellende Durchführung der Vorflugkontrolle zuständig.
Diese Kontrolle muss durch den Piloten oder eine andere qualifizierte Person
erfolgen, braucht jedoch nicht von einem genehmigten Instandhaltungsbetrieb
oder von freigabeberechtigtem Personal gemäß Teil-66 durchgeführt zu wer-
den.

▼M3
e) Um den Verantwortlichkeiten von Buchstabe a gerecht zu werden,

i) kann der Eigentümer eines Luftfahrzeugs die Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit vertraglich an ein ge-
mäß Abschnitt A Unterabschnitt G dieses Anhangs (Teil M) genehmigtes
Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit ver-
geben. In diesem Fall ist das Unternehmen zur Führung der Aufrechter-
haltung der Lufttüchtigkeit für die ordnungsgemäße Durchführung dieser
Aufgaben verantwortlich.

ii) Ein Eigentümer, der sich entschließt, die Führung der Aufrechterhaltung
der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs eigenverantwortlich zu übernehmen,
ohne einen Vertrag gemäß Anlage I zu schließen, kann dessen ungeachtet
einen eingeschränkten Vertrag mit einem Unternehmen zur Führung der
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit gemäß Abschnitt A Unterabschnitt
G dieses Anhangs (Teil M) über die Ausarbeitung eines Instandhaltungs-
programms und dessen Genehmigung gemäß M.A.302 schließen. In die-
sem Fall wird durch den eingeschränkten Vertrag die Verantwortlichkeit
für die Ausarbeitung und Genehmigung des Instandhaltungsprogramms an
das beauftragte Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Luft-
tüchtigkeit übertragen.

▼B
f) Im Fall von großen Luftfahrzeugen und um den Verantwortlichkeiten gemäß

Absatz (a) gerecht zu werden, muss der Eigentümer eines Luftfahrzeugs
sicherstellen, dass die Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufrechterhal-
tung der Lufttüchtigkeit von einem zugelassenen Unternehmen zur Führung
der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit durchgeführt werden. Schriftliche
Verträge müssen in Übereinstimmung mit Anlage I ausgefertigt werden. In
diesem Fall ist das Unternehmen für die Führung der Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit für die einwandfreie Erfüllung dieser Aufgaben verantwort-
lich.
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▼B

g) Die Instandhaltung von großen Luftfahrzeugen, von Luftfahrzeugen für die
gewerbsmäßige Beförderung und von Komponenten muss von einem nach
Teil-145 genehmigten Instandhaltungsbetrieb durchgeführt werden.

h) Im Fall der gewerbsmäßigen Beförderung ist der Betreiber für die Aufrecht-
erhaltung der Lufttüchtigkeit des von ihm betriebenen Luftfahrzeugs verant-
wortlich, und er muss

1. als Teil eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses anerkannt sein, das von der
zuständigen Behörde in Übereinstimmung mit M.A. Unterabschnitt G für
das von ihm betriebene Luftfahrzeug ausgestellt ist, und

2. in Übereinstimmung mit Teil-145 anerkannt sein oder einen solchen Be-
trieb unter Vertrag nehmen und

3. sicherstellen, dass Absatz (a) erfüllt ist.

i) ►M3 Wenn ein Betreiber von einem Mitgliedstaat dazu aufgefordert wird,
für seine gewerbsmäßigen Betriebstätigkeiten, ausgenommen jenen einer ge-
werbsmäßigen Beförderung, ein Zeugnis/eine Genehmigung zu führen, bedarf
es ◄

1. einer entsprechenden Genehmigung in Übereinstimmung mit M.A. Unter-
abschnitt G für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von
Luftfahrzeugen oder eines Vertrages mit einem solchen Unternehmen und

2. einer entsprechenden Genehmigung in Übereinstimmung mit M.A. Unter-
abschnitt F oder Teil-145 oder eines Vertrags mit solchen Unternehmen
und

3. der Sicherstellung der Erfüllung von Absatz (a).

j) Es obliegt dem Eigentümer, der zuständigen Behörde für die Feststellung der
Übereinstimmung mit dem vorliegenden Teil Zugang zum Betrieb/Luftfahr-
zeug zu gewähren.

M.A.202 Meldung besonderer Ereignisse

▼M3
a) Alle gemäß M.A.201 verantwortlichen Personen oder Organisationen müssen

der vom Eintragungsstaat benannten zuständigen Behörde, der für die Mus-
terbauart oder Ergänzungen zur Musterbauart verantwortlichen Organisation
und, sofern zutreffend, dem Mitgliedstaat des Betreibers alle an einem Luft-
fahrzeug festgestellten Zustände oder Komponenten melden, die die Flug-
sicherheit ernsthaft gefährden.

▼B
b) Die Meldungen müssen in einer von der Agentur festgelegten Weise erstattet

werden, und sie müssen alle einschlägigen Informationen über den der Person
oder der Organisation bekannten Zustand enthalten.

c) Wenn die das Luftfahrzeug instand haltende Person oder der Betrieb von
einem Eigentümer oder einem Betreiber beauftragt ist, die Instandhaltung
durchzuführen, so muss die Person oder der Betrieb, die/der das Luftfahrzeug
instand hält, auch dem Eigentümer, dem Betreiber oder dem Unternehmen für
die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit einen solchen Zustand
melden, der das Luftfahrzeug oder das Luftfahrzeugbauteil des Eigentümers
oder des Betreibers beeinträchtigt.

d) Die Meldungen müssen so schnell wie möglich erfolgen, jedenfalls aber
innerhalb von zweiundsiebzig Stunden nach deren Feststellung durch die
Person oder die Organisation, die den Zustand, auf den die Meldung sich
bezieht, festgestellt haben.

UNTERABSCHNITT C

AUFRECHTERHALTUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT

M.A.301 Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

Die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs und die Betriebs-
tüchtigkeit sowohl der Betriebs- als auch der Notausrüstung müssen sichergestellt
werden durch

1. die Ausführung von Vorflugkontrollen,

2. die Korrektur von Mängeln oder Schäden, die den sicheren Betrieb beein-
flussen, in Übereinstimmung mit einem offiziell anerkannten Standard unter
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Berücksichtigung der Mindestausrüstungsliste und der Konfigurationsabwei-
chungsliste für alle großen Luftfahrzeuge und Luftfahrzeuge für die gewerbs-
mäßige Beförderung, sofern für das Luftfahrzeugmuster zutreffend,

3. die Durchführung sämtlicher Instandhaltung in Übereinstimmung mit dem für
das Luftfahrzeug gemäß M.A.302 genehmigten Instandhaltungsprogramm,

4. für alle großen Luftfahrzeuge oder Luftfahrzeuge für die gewerbsmäßige Be-
förderung die Bewertung der Wirksamkeit des gemäß M.A.302 genehmigten
Instandhaltungsprogramms,

5. die Befolgung aller zutreffenden:

i) Lufttüchtigkeitsanweisungen,

ii) betrieblichen Anweisungen mit einer Auswirkung auf die Aufrechterhal-
tung der Lufttüchtigkeit,

iii) vorgeschriebenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit,
die von der Agentur festgelegt werden,

iv) von der zuständigen Behörde als unmittelbare Reaktion auf ein Sicher-
heitsproblem erlassenen Maßnahmen,

6. die Durchführung von Änderungen und Reparaturen in Übereinstimmung mit
M.A.304,

7. für nicht zwingend durchzuführende Änderungen und/oder Inspektionen, für
alle großen Luftfahrzeuge oder Luftfahrzeuge in der gewerbsmäßigen Beför-
derung, die Festlegung von Entscheidungsgrundsätzen für die Durchführung,

8. Kontrollflüge zu Instandhaltungszwecken, falls erforderlich.

▼M3
M.A.302 Luftfahrzeug-Instandhaltungsprogramm

a) Die Instandhaltung jedes Luftfahrzeugs ist gemäß einem Luftfahrzeug-Instand-
haltungsprogramm zu gestalten.

b) Das Luftfahrzeug-Instandhaltungsprogramm und alle nachfolgenden Änderun-
gen müssen von der zuständigen Behörde genehmigt werden.

c) Wenn die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs von einem
Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, das ge-
mäß Abschnitt A Unterabschnitt G dieses Anhangs (Teil M) zugelassen ist,
überwacht wird, können das Luftfahrzeug-Instandhaltungsprogramm und seine
Änderungen mittels eines indirekten Genehmigungsverfahrens genehmigt wer-
den.

i) In diesem Fall ist das indirekte Genehmigungsverfahren von dem Unter-
nehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit festzulegen,
in das Handbuch des Unternehmens zur Führung der Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit aufzunehmen und von der für das Unternehmen zur Füh-
rung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit zuständigen Behörde zu
genehmigen.

ii) Das Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
darf das indirekte Genehmigungsverfahren nicht einsetzen, wenn dieses
Unternehmen nicht der Aufsicht des Mitgliedstaats untersteht, in dem die
Eintragung erfolgte, sofern keine Vereinbarung in Übereinstimmung mit
M.1 Absatz 4 Ziffer ii oder Ziffer iii besteht, die gegebenenfalls die Ver-
antwortung für die Genehmigung des Luftfahrzeug-Instandhaltungspro-
gramms auf die für das Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung
der Lufttüchtigkeit zuständige Behörde überträgt.

d) Das Luftfahrzeug-Instandhaltungsprogramm muss folgenden Anforderungen
entsprechen:

i) den von der zuständigen Behörde herausgegebenen Anweisungen;

ii) den Anweisungen für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, die von
den Inhabern der Musterzulassung, der eingeschränkten Musterzulassung,
Ergänzungen zur Musterzulassung, einer Genehmigung für ein großes
Reparaturverfahren, einer ETSO-Zulassung oder jeder anderen einschlägi-
gen Genehmigung, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 und
deren Anhang (Teil 21) erteilt wurde, herausgegeben wurden;

iii) zusätzlichen oder alternativen Anweisungen, die vom Eigentümer oder
dem Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
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▼M3

nach Genehmigung gemäß M.A.302 vorgeschlagen wurden, ausgenom-
men Intervalle sicherheitsrelevanter Aufgaben, auf die in Buchstabe e
Bezug genommen wird, die enger gefasst werden können, sofern ausrei-
chende Überprüfungen gemäß Buchstabe g vorgenommen werden und
wenn sie der direkten Genehmigung gemäß M.A.302(b) unterliegen.

e) Das Luftfahrzeug-Instandhaltungsprogramm muss Angaben zu allen auszu-
führenden Instandhaltungsarbeiten beinhalten, einschließlich der Häufigkeit
und besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit Art und Spezifität des Be-
triebs.

f) Für große Luftfahrzeuge muss das Luftfahrzeug-Instandhaltungsprogramm ein
Zuverlässigkeitsprogramm beinhalten, wenn das Instandhaltungsprogramm auf
der Logik der „Maintenance Steering Group“ (Lenkungsausschuss Instandhal-
tung) oder Zustandsüberwachung beruht.

g) Das Luftfahrzeug-Instandhaltungsprogramm muss in regelmäßigen Abständen
überprüft und, wenn nötig, geändert werden. Diese Überprüfungen gewähr-
leisten, dass das Programm im Hinblick auf die Betriebserfahrung und An-
weisungen der zuständigen Behörde gültig bleibt, während neue und/oder
abgewandelte Instandhaltungsanweisungen berücksichtigt werden, die von
den Inhabern von Musterzulassungen und Ergänzungen zu Musterzulassungen
und jeglichen anderen Organisationen, die solche Informationen gemäß dem
Anhang (Teil 21) der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 veröffentlichen, be-
kannt gemacht werden.

▼B
M.A.303 Lufttüchtigkeitsanweisungen

Alle einschlägigen Lufttüchtigkeitsanweisungen müssen in Übereinstimmung mit
den Anforderungen dieser Lufttüchtigkeitsanweisung durchgeführt werden, sofern
nichts anderes von der Agentur vorgegeben wird.

M.A.304 Unterlagen für Änderungen und Reparaturen

Die Bewertung von Schäden sowie alle Änderungen und Reparaturen müssen
unter Verwendung von Unterlagen durchgeführt werden, die von der Agentur
oder einem nach Teil-21 anerkannten Entwicklungsbetrieb, wie jeweils zutref-
fend, genehmigt sind.

M.A.305 Aufzeichnungen über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
des Luftfahrzeugs

a) Nach Beendigung von Instandhaltungsarbeiten muss die zugehörige Freiga-
bebescheinigung gemäß M.A.801 in die Unterlagen über die Aufrechterhal-
tung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs eingefügt werden. Jede Eintragung
hat, sobald dies praktisch möglich ist, jedoch spätestens 30 Tage nach Ab-
schluss der Instandhaltungsarbeiten zu erfolgen.

▼M3
b) Die Aufzeichnungen über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luft-

fahrzeugs müssen aus den folgenden Elementen bestehen:

1. einem Luftfahrzeug-Bordbuch, einem oder mehreren Motorbetriebstagebü-
chern oder den Betriebsblättern der Motorbaugruppen, dem
Betriebstagebuch/den Tagebüchern für Propeller, den Betriebsblättern für
Komponenten mit Lebensdauerbegrenzung, wie jeweils zutreffend, sowie

2. wenn von M.A.306 für die gewerbsmäßige Beförderung oder vom Mit-
gliedstaat für eine andere gewerbliche Tätigkeit als die gewerbsmäßige
Beförderung gefordert, dem technischen Bordbuch des Betreibers.

▼B
c) In die Luftfahrzeug-Bordbücher müssen, wie jeweils zutreffend, das Luftfahr-

zeugmuster und das Kennzeichen, das Datum zusammen mit der Gesamt-
flugzeit und/oder den Flugzyklen und/oder den Landungen eingetragen wer-
den.

d) Die Aufzeichnungen über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luft-
fahrzeugs müssen folgende Angaben enthalten:

1. den gültigen Stand der Lufttüchtigkeitsanweisungen und der von der zu-
ständigen Behörde als unmittelbare Reaktion auf ein Sicherheitsproblem
erlassenen Maßnahmen,

2. den gültigen Stand der Änderungen und Reparaturen,
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3. den gültigen Stand der Einhaltung des Instandhaltungsprogramms,

4. den gültigen Stand der Komponenten mit Lebensdauerbegrenzung,

5. den Wägebericht,

6. die Liste aufgeschobener Instandhaltungsarbeiten.

e) Zusätzlich zur genehmigten Freigabebescheinigung, EASA-Formular-1 oder
einer gleichwertigen Bescheinigung, müssen die folgenden, für alle eingebau-
ten Komponenten relevanten Angaben in das jeweilige Motor- oder Propeller-
Betriebstagebuch, das Betriebsblatt für die Motorbaugruppe oder für Kompo-
nenten mit Lebensdauerbegrenzung aufgenommen werden:

1. Kennzeichnung der Komponente und

2. das Muster, die Baureihennummer und das Kennzeichen des Luftfahr-
zeugs, in das die betreffende Komponente eingebaut wurde, zusammen
mit dem Bezug auf den Einbau und den Ausbau der Komponente und

3. die auf die betreffende Komponente zutreffende zurückgelegte Gesamt-
flugzeit und oder Flüge und/oder Landungen und oder die Kalenderzeit,
sofern zutreffend, und

4. die für die Komponente geltenden Angaben nach Absatz (d).

f) Die gemäß M.A. Unterabschnitt B für die Aufgaben im Rahmen der Führung
der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit zuständige Person muss die in die-
sem Absatz angegebenen Aufzeichnungen kontrollieren und der zuständigen
Behörde auf deren Verlangen vorlegen.

g) Alle Einträge in die Aufzeichnungen über die Aufrechterhaltung der Luft-
tüchtigkeit des Luftfahrzeugs müssen klar und genau sein. Wenn es erforder-
lich ist, einen Eintrag zu korrigieren, so muss die Korrektur in einer Weise
erfolgen, die den Originaleintrag deutlich erkennen lässt.

h) Ein Eigentümer oder ein Betreiber muss sicherstellen, dass ein System ein-
gerichtet wird, um die im Folgenden angegebenen Aufzeichnungen für die
vorgeschriebenen Zeiträume aufzubewahren:

1. sämtliche ausführlichen Instandhaltungsaufzeichnungen für das Luftfahr-
zeug und für darin eingebaute Komponenten mit begrenzter Lebensdauer
für mindestens 24 Monate, nachdem das Luftfahrzeug oder die Kompo-
nente auf Dauer außer Betrieb gesetzt wurde, und

2. je nach Zweckmäßigkeit die Gesamtzeit und/oder die Gesamtanzahl der
Flüge des Luftfahrzeugs und aller lebensdauerbegrenzten Komponenten für
wenigstens zwölf Monate, nachdem das Luftfahrzeug oder die Kompo-
nente auf Dauer außer Betrieb gesetzt wurde, und

3. je nach Zweckmäßigkeit, die Zeit und/oder die Zahl der Flüge seit der
letzten planmäßigen Instandhaltung der Komponente, für die eine zulässige
Betriebsdauer bis zur nächsten Instandhaltung angegeben ist, jedoch we-
nigstens bis auf die Instandhaltung der Komponente eine erneute planmä-
ßige Instandhaltung von gleichwertigem Umfang und gleichwertiger Tiefe
folgte, und

4. den gültigen Stand der Einhaltung des Instandhaltungsprogramms, so dass
die Übereinstimmung mit dem genehmigten Luftfahrzeug-Instandhaltungs-
programm festgestellt werden kann, jedoch wenigstens bis auf die Kon-
trolle des Luftfahrzeugs oder der Komponente eine weitere planmäßige
Instandhaltung von gleichwertigem Umfang und gleichwertiger Tiefe
folgte, und

5. den gültigen Stand der auf das Luftfahrzeug und die Komponente anzu-
wendenden Lufttüchtigkeitsanweisungen mindestens zwölf Monate, nach-
dem das Luftfahrzeug oder die Komponente auf Dauer außer Betrieb ge-
setzt wurde, und

6. Einzelheiten aktueller Änderungen und Reparaturen an dem Luftfahrzeug,
dem (den) Motor(en), Propeller(n) und allen anderen für die Lufttüchtig-
keit wesentlichen Komponenten mindestens zwölf Monate, nachdem sie
auf Dauer außer Betrieb gesetzt wurden.

M.A.306 Technisches Bordbuch des Betreibers

a) Im Fall der gewerbsmäßigen Beförderung und zusätzlich zu den Anforde-
rungen aus M.A.305 muss ein Betreiber ein technisches Bordbuch führen,
das für jedes Luftfahrzeug die folgenden Informationen enthält:
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1. Angaben über jeden Flug, die für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
notwendig sind, und

2. die gültige Freigabebescheinigung für das Luftfahrzeug, und

3. die gültige Erklärung über den Status der Instandhaltung des Luftfahr-
zeugs, die angibt, welche geplante oder außerplanmäßige Instandhaltung
als Nächste durchzuführen ist, es sei denn, die zuständige Luftfahrtbehörde
stimmt zu, dass diese Erklärung anderswo aufbewahrt wird, und

4. alle Mängel, deren Behebung zurückgestellt ist und die den Betrieb des
Luftfahrzeugs beeinträchtigen, und

5. alle erforderlichen Angaben über Vereinbarungen für die Unterstützung der
Instandhaltung.

b) Das technische Bordbuch des Flugzeugs und nachfolgende Änderungen be-
dürfen der Zustimmung durch die zuständige Behörde.

c) Ein Betreiber muss sicherstellen, dass das technische Bordbuch für eine Dauer
von sechsunddreißig Monaten nach dem Datum der letzten Eintragung auf-
bewahrt wird.

M.A.307 Übergabe der Aufzeichnungen über die Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs

a) Der Eigentümer oder Betreiber muss sicherstellen, dass, wenn ein Luftfahr-
zeug auf Dauer von einem Eigentümer oder Betreiber an einen anderen über-
geben wird, die Aufzeichnungen über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtig-
keit nach M.A.305 und gegebenenfalls das technische Bordbuch des Betrei-
bers nach M.A.306 ebenfalls übergeben werden.

b) Der Eigentümer muss sicherstellen, dass bei vertraglicher Verpflichtung eines
Unternehmens zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit für die
damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben die Aufzeichnungen über die
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit nach M.A.305 ebenfalls an dieses Un-
ternehmen übergeben werden.

c) Die für die Aufbewahrung der Unterlagen vorgeschriebenen Fristen gelten
weiterhin für den neuen Eigentümer, Betreiber oder das Unternehmen zur
Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit.

UNTERABSCHNITT D

INSTANDHALTUNGSNORMEN

M.A.401 Instandhaltungsunterlagen

a) Personen oder Betriebe, die ein Luftfahrzeug instand halten, müssen bei der
Durchführung der Instandhaltung, einschließlich Änderungen und Reparatu-
ren, Zugang zu den anzuwendenden geltenden Instandhaltungsunterlagen ha-
ben und dürfen nur diese verwenden.

b) Im Sinne dieses Teils gelten als anzuwendende Instandhaltungsunterlagen:

1. alle geltenden Forderungen, Verfahren, Standards oder Informationen, die
von der zuständigen Behörde herausgegeben werden,

2. alle anzuwendenden Lufttüchtigkeitsanweisungen,

3. alle anzuwendenden Anweisungen für die Aufrechterhaltung der Lufttüch-
tigkeit, die von Inhabern von Musterzulassungen und Ergänzungen zu
Musterzulassungen und jeglichen anderen Organisationen herausgegeben
wurden, die gemäß Teil-21 diese Angaben veröffentlichen,

4. alle anzuwendenden Unterlagen, die gemäß 145.A.45(d) herausgegeben
werden.

c) Personen oder Unternehmen, die das Luftfahrzeug instand halten, müssen
sicherstellen, dass alle anzuwendenden Instandhaltungsunterlagen gültig und
jederzeit verfügbar sind, sofern erforderlich. Die Person oder das Unterneh-
men muss ein System mit Arbeitskarten oder Arbeitsblättern einrichten und
dafür Sorge tragen, dass die Instandhaltungsdaten auf diese Arbeitskarten oder
Arbeitsblätter übertragen werden oder ein präziser Verweis auf die konkrete
(n) Instandhaltungsarbeit(en) vorhanden ist, die in diesen Instandhaltungsun-
terlagen enthalten sind.
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M.A.402 Durchführung der Instandhaltung

a) Die gesamte Instandhaltung muss von qualifiziertem Personal nach den in
M.A.401-Instandhaltungsunterlagen vorgegebenen Methoden, Techniken,
Normen und Anweisungen durchgeführt werden. Darüber hinaus muss nach
jeder für die Flugsicherheit kritischen Instandhaltungsarbeit eine unabhängige
Inspektion durchgeführt werden, sofern in Teil-145 nichts Anderes angegeben
ist oder von einer zuständigen Behörde genehmigt wurde.

b) Die gesamte Instandhaltung muss, sofern in Teil-145 nichts anderes ange-
geben ist, unter Verwendung der Werkzeuge, der Ausrüstungen und des
Materials durchgeführt werden, das in M.A.401-Instandhaltungsunterlagen
vorgeschrieben ist. Wenn erforderlich, müssen Werkzeuge und Ausrüstungen
geprüft und mittels eines amtlich anerkannten Eichmaßes kalibriert werden.

c) Der Bereich, in dem die Instandhaltungsarbeit durchgeführt wird, muss auf-
geräumt und frei von Staub und Schmutz sein.

d) Die gesamte Instandhaltung muss innerhalb der auf die Umgebung anzuwend-
enden Einschränkungen gemäß M.A.401-Instandhaltungsunterlagen durchge-
führt werden.

e) Im Fall von rauem Wetter oder langwierigen Instandhaltungsarbeiten müssen
geeignete Einrichtungen genutzt werden.

f) Nach Beendigung sämtlicher Instandhaltung muss geprüft werden, ob alle
Werkzeuge, Einrichtungen und anderes Fremdmaterial vom Luftfahrzeug
oder von der Komponente entfernt und ob alle abgenommenen Abdeckplatten
wieder eingebaut wurden.

M.A.403 Mängel am Luftfahrzeug

a) Mängel am Luftfahrzeug, die eine ernsthafte Gefahr für die Flugsicherheit
darstellen, müssen vor einem weiteren Flug behoben werden.

b) Allein das berechtigte Freigabepersonal ►M3 gemäß M.A.801(b)1,
M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) oder Anhang II (Teil 145) ◄ kann
anhand der Instandhaltungsunterlagen nach M.A.401 entscheiden, ob ein
Mangel am Luftfahrzeug eine ernsthafte Gefahr für die Flugsicherheit dar-
stellt, und daher festlegen, wann welche Abhilfemaßnahmen vor einem Wei-
terflug zu ergreifen sind und die Behebung welcher Mängel aufgeschoben
werden kann. Dies gilt jedoch nicht, wenn:

1. der Pilot die von der zuständigen Behörde vorgeschriebene genehmigte
Mindestausrüstungsliste verwendet, oder

2. die Mängel am Luftfahrzeug von der zuständigen Behörde als zulässig
eingestuft werden.

c) Luftfahrzeugmängel, die keine ernsthafte Gefahr für die Flugsicherheit dar-
stellen würden, müssen so schnell wie möglich nach dem Zeitpunkt ihrer
Feststellung und innerhalb der in den Instandhaltungsunterlagen festgelegten
Fristen behoben werden.

d) Sämtliche vor dem Flug nicht behobenen Mängel müssen in die Instandhal-
tungsunterlagen des Luftfahrzeugs gemäß M.A.305 oder in das technische
Bordbuch gemäß M.A.306, wie jeweils zutreffend, eingetragen werden.

UNTERABSCHNITT E

KOMPONENTEN

M.A.501 Einbau

a) Sofern ►M3 im Anhang (Teil 21) der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003, im
Anhang II (Teil 145) oder in Abschnitt A Unterabschnitt F von Anhang I
dieser Verordnung ◄ nichts anderes angegeben ist, dürfen Komponenten nur
eingebaut werden, wenn sie sich in einem zufrieden stellenden Zustand be-
finden, in angemessener Weise gemäß dem „EASA-Formular-1“ oder einem
gleichwertigen Dokument für den Betrieb freigegeben und in Übereinstim-
mung mit Teil-21 Unterabschnitt Q gekennzeichnet wurden.

b) Bevor eine Komponente in ein Luftfahrzeug eingebaut wird, müssen die
Person oder der genehmigte Instandhaltungsbetrieb sicherstellen, dass die be-
treffende Komponente für den Einbau geeignet ist, sofern verschiedene Än-
derungsbedingungen und/oder andere Konfigurationen aufgrund einer Luft-
tüchtigkeitsanweisung anwendbar sein können.
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c) Standardteile dürfen nur in ein Luftfahrzeug oder eine Komponente eingebaut
werden, wenn die Instandhaltungsunterlagen das spezielle Standardteil vor-
schreiben. Der Einbau von Standardteilen ist nur dann zulässig, wenn sie mit
einem Nachweis der Übereinstimmung mit dem einschlägigen Standard ver-
sehen sind.

d) Material, sowohl Rohmaterial als auch Verbrauchsmaterial, darf in einem
Luftfahrzeug oder einer Komponente nur verwendet werden, wenn der Her-
steller des Luftfahrzeugs oder der Komponente dies in den einschlägigen
Instandhaltungsunterlagen oder wie in Teil-145 vorgeschrieben angibt. Die
Verwendung dieses Materials ist nur dann zulässig, wenn es die vorgeschrie-
benen Spezifikationen erfüllt und entsprechend zurückverfolgt werden kann.
Alle Materialien müssen mit einer Dokumentation versehen sein, die sich
eindeutig auf das jeweilige Material bezieht und eine Übereinstimmungser-
klärung sowie Angaben zum Hersteller und Lieferanten enthält.

▼M3
M.A.502 Instandhaltung von Komponenten

a) Die Instandhaltung von Komponenten muss von Instandhaltungsbetrieben
durchgeführt werden, die gemäß Abschnitt A Unterabschnitt F dieses An-
hangs (Teil M) oder gemäß Anhang II (Teil 145) genehmigt sind.

b) Abweichend von Buchstabe a kann die Instandhaltung von Komponenten in
Übereinstimmung mit den Luftfahrzeug-Instandhaltungsunterlagen oder, wenn
die zuständige Behörde dem ausdrücklich zugestimmt hat, in Übereinstim-
mung mit den Instandhaltungsunterlagen für Komponenten von Betrieben
mit einer Berechtigung der Kategorie A gemäß Abschnitt A Unterabschnitt
F dieses Anhangs (Teil M) oder gemäß Anhang II (Teil 145) ausgeführt
werden sowie von freigabeberechtigtem Personal gemäß M.A.801(b)2, aller-
dings nur im in das Luftfahrzeug eingebauten Zustand. Dessen ungeachtet
können solche Betriebe oder freigabeberechtigtes Personal solche Komponen-
ten vorübergehend für Instandhaltungsarbeiten ausbauen, um die Zugänglich-
keit zu erleichtern, sofern der Ausbau keine zusätzlichen Instandhaltungsar-
beiten erforderlich macht, die nicht unter die Bestimmungen dieses Absatzes
fallen. Die in Übereinstimmung mit diesem Absatz durchgeführten Instand-
haltungsarbeiten an Komponenten kommen nicht für die Ausstellung eines
EASA-Formulars 1 infrage und unterliegen den Anforderungen für die Frei-
gabe von Luftfahrzeugen gemäß M.A.801.

c) Abweichend von Buchstabe a kann die Instandhaltung von Komponenten
eines Motors/einer Hilfsturbine in Übereinstimmung mit den Instandhaltungs-
unterlagen für Motoren/Hilfsturbinen oder, wenn die zuständige Behörde dem
ausdrücklich zugestimmt hat, in Übereinstimmung mit den Instandhaltungs-
unterlagen für Komponenten von Betrieben mit einer Berechtigung der Kate-
gorie B gemäß Abschnitt A Unterabschnitt F dieses Anhangs (Teil M) oder
gemäß Anhang II (Teil 145) ausgeführt werden, allerdings nur im in den
Motor/die Hilfsturbine eingebauten Zustand. Dessen ungeachtet können Be-
triebe mit einer Berechtigung der Kategorie B solche Komponenten vorüber-
gehend für Instandhaltungsarbeiten ausbauen, um die Zugänglichkeit zu er-
leichtern, sofern der Ausbau keine zusätzlichen Instandhaltungsarbeiten erfor-
derlich macht, die nicht unter die Bestimmungen dieses Absatzes fallen.

d) Abweichend von Buchstabe a und M.A.801(b)2 kann die Instandhaltung von
Komponenten von ELA1-Luftfahrzeugen, die nicht für die gewerbsmäßige
Beförderung genutzt werden, in Übereinstimmung mit den Instandhaltungs-
unterlagen für Komponenten von freigabeberechtigtem Personal gemäß
M.A.801(b)2 im in das Luftfahrzeug eingebauten Zustand durchgeführt wer-
den oder wenn die Komponente vorübergehend ausgebaut wurde. Dabei gel-
ten folgende Ausnahmen:

1. Überholung von anderen Komponenten als Motoren und Propellern und

2. Überholung von Motoren und Propellern für andere Luftfahrzeuge als
solche mit Zulassung nach CS-VLA und CS-22 sowie LSA.

Die in Übereinstimmung mit Buchstabe d durchgeführten Instandhaltungsar-
beiten an Komponenten kommen nicht für die Ausstellung eines EASA-For-
mulars 1 infrage und unterliegen den Anforderungen für die Freigabe von
Luftfahrzeugen gemäß M.A.801.

M.A.503 Komponenten mit Lebensdauerbegrenzung

Eingebaute Komponenten mit Lebensdauerbegrenzung dürfen die im anerkannten
Instandhaltungsprogramm und den Lufttüchtigkeitsanweisungen vorgeschriebene
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genehmigte Lebensdauer nicht überschreiten, außer gemäß den Bestimmungen
von M.A.504(c).

▼B
M.A.504 Überwachung nicht betriebstüchtiger Komponenten

a) Eine Komponente gilt als nicht betriebstüchtig, wenn irgendeiner der folgen-
den Umstände zutrifft:

1. Ablauf der im Instandhaltungsprogramm festgelegten Lebensdauer,

2. Nichterfüllung der geltenden Lufttüchtigkeitsanweisungen und anderer
zwingend von der Agentur vorgeschriebener Forderungen für die Aufrecht-
erhaltung der Lufttüchtigkeit,

3. nicht vorhandene notwendige Informationen zur Bestimmung des Luft-
tüchtigkeitsstatus oder der Eignung für den Einbau,

4. Anzeichen von Mängeln oder Fehlfunktionen,

5. eine Störung oder ein Unfall, die bzw. der seine Betriebstüchtigkeit beein-
trächtigen könnte.

▼M3
b) Nicht betriebstüchtige Komponenten müssen gekennzeichnet und an einem

sicheren Ort unter der Kontrolle eines genehmigten Instandhaltungsbetriebs
gelagert werden, bis eine Entscheidung über den künftigen Status dieser
Komponenten getroffen ist. Dessen ungeachtet gilt für Luftfahrzeuge, die
nicht für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt werden und keine großen
Luftfahrzeuge sind, dass die Person oder Organisation, welche die Kompo-
nenten für nicht betriebstüchtig erklärt hat, diese, nachdem sie sie als nicht
betriebstüchtig gekennzeichnet hat, dem Eigentümer des Luftfahrzeugs zur
Verwahrung übergeben kann. Voraussetzung dafür ist, dass eine solche Über-
gabe aus dem Luftfahrzeug-Bordbuch/dem Motorbetriebstagebuch/den Be-
triebstagebüchern für Komponenten hervorgeht.

▼B
c) Komponenten, die ihre zugelassene Lebensdauer erreicht haben oder die mit

einem nicht reparierbaren Mangel behaftet sind, müssen als Ausschuss aus-
gewiesen werden, und sie dürfen nicht mehr in das System für die Material-
zufuhr zurückfließen, es sei denn, dass die zugelassene Lebensdauer verlän-
gert oder eine Lösung zu ihrer Reparatur gemäß M.A.304 genehmigt wurde.

d) Personen oder Organisationen, die nach Teil-M zuständig sind, müssen im
Fall einer gemäß Absatz (c) als nicht wiederverwendbar eingestuften Kom-
ponente

1. eine solche Komponente an einem Ort gemäß Absatz (b) aufbewahren,
oder

2. dafür sorgen, dass die Komponente so verändert wird, dass sie weder
wirtschaftlich verwertet noch repariert werden kann, bevor die Verantwor-
tung für eine solche Komponente abgegeben wird.

e) Unbeschadet der Bestimmungen in Absatz (d) kann ein gemäß Teil-M zu-
ständiges Unternehmen die Verantwortung für Komponenten, die als nicht
verwendbar eingestuft sind, an einen Schulungs- oder Forschungsbetrieb über-
tragen, ohne dass diese Komponenten zerstört werden.

UNTERABSCHNITT F

INSTANDHALTUNGSBETRIEB

▼M3
M.A.601 Geltungsbereich

Dieser Unterabschnitt enthält die Anforderungen, die ein Betrieb für die Erteilung
oder Aufrechterhaltung von Genehmigungen für die Instandhaltung von nicht in
M.A.201 Buchstabe g aufgeführten Luftfahrzeugen und Komponenten erfüllen
muss.

▼B
M.A.602 Antrag

Ein Antrag auf Erteilung oder auf Änderung einer Genehmigung eines Instand-
haltungsbetriebs muss bei der zuständigen Behörde in einer von dieser Behörde
festgelegten Form eingereicht werden.
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M.A.603 Umfang der Genehmigung

a) Die Erteilung einer Genehmigung erfolgt in Form einer von der zuständigen
Behörde auszustellenden Genehmigungsurkunde (s. Anlage 5). Im Instand-
haltungsbetriebshandbuch des gemäß M.A.604 genehmigten Instandhaltungs-
betriebs müssen die Arbeiten angegeben sein, für die die Genehmigung erteilt
wurde.

In Anlage 4 zu diesem Teil sind alle Klassen und Kategorien von Genehmi-
gungen definiert, die nach den Bestimmungen von M.A. Unterabschnitt F
möglich sind.

b) Ein genehmigter Instandhaltungsbetrieb kann in Übereinstimmung mit den
Instandhaltungsunterlagen eine begrenzte Anzahl von Teilen zur Verwendung
im Verlauf der Arbeiten in seinen eigenen Einrichtungen, wie im Instand-
haltungsbetriebshandbuch angegeben, herstellen.

M.A.604 Instandhaltungsbetriebshandbuch

a) Der Instandhaltungsbetrieb muss ein Handbuch vorlegen, das mindestens die
folgenden Informationen enthält:

1. Eine vom verantwortlichen Betriebsleiter unterzeichnete Erklärung zur Be-
stätigung, dass der Betrieb seine Arbeiten ständig und zu allen Zeiten in
Übereinstimmung mit Teil-M und dem Handbuch ausführt und

2. den Arbeitsumfang des Betriebs und

3. Titel und Namen der Personen, auf die in M.A.606(b) Bezug genommen
wird und

4. ein Organigramm, aus dem die Verknüpfungen zwischen den Zuständig-
keitsbereichen der Personen hervorgehen, auf die in M.A, 606(b) Bezug
genommen wird und

▼M3
5. eine Auflistung des freigabeberechtigten Personals mit Angabe des jewei-

ligen Genehmigungsumfangs und

6. eine Auflistung der Orte, an denen Instandhaltungsarbeiten durchgeführt
werden, zusammen mit einer allgemeinen Beschreibung der Einrichtungen
und

▼B
7. Verfahren, die vorschreiben, wie der Instandhaltungsbetrieb die Erfüllung

der Bestimmungen dieses Teils sicherstellt und

8. das/die Änderungsverfahren für das Instandhaltungsbetriebshandbuch.

b) Das Instandhaltungsbetriebshandbuch und seine Änderungen müssen von der
zugehörigen Behörde genehmigt werden.

c) Unbeschadet der Bestimmungen in Absatz (b) können kleinere Änderungen
am Handbuch durch ein Verfahren (im Folgenden als indirekte Genehmigung
bezeichnet) genehmigt werden.

M.A.605 Einrichtungen

Der Betrieb muss sicherstellen, dass

a) Einrichtungen für alle geplanten Arbeiten zur Verfügung stehen, spezialisierte
Werkstätten und Räume in angemessener Weise getrennt sind, um Verschmut-
zungen vorzubeugen und die Umwelt zu schützen.

b) Büroräume für die Leitung der geplanten Arbeiten vorhanden sind, insbeson-
dere für die Vervollständigung der Instandhaltungsaufzeichnungen.

c) Für Teile, Ausrüstungen, Werkzeuge und Material müssen sichere Lagerungs-
möglichkeiten vorhanden sein. Die Lagerungsbedingungen müssen so gestal-
tet sein, dass nicht verwendbare Teile und Material von allen anderen Teilen,
Material, Ausrüstungen und Werkzeugen getrennt sind. Die Lagerungsbedin-
gungen müssen mit den Anweisungen des Herstellers übereinstimmen, und
der Zugang muss auf befugtes Personal beschränkt sein.

M.A.606 Anforderungen an das Personal

a) Der Betrieb muss einen verantwortlichen Betriebsleiter bestimmen, der mit
der Ermächtigung des Unternehmers ausgestattet ist sicherzustellen, dass alle
vom Kunden in Auftrag gegebenen Instandhaltungsarbeiten finanziert und
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gemäß den in diesem Teil geforderten Bedingungen durchgeführt werden
können.

b) Es ist eine Person oder eine Gruppe von Personen zu bestimmen, die für die
ständige Erfüllung der Bestimmungen dieses Unterabschnitts durch den Be-
trieb zuständig ist. Solche Person(en) muss (müssen) dem verantwortlichen
Betriebsleiter unterstellt sein.

c) Alle unter Absatz (b) genannten Personen müssen in der Lage sein, einschlä-
gige Kenntnisse, Hintergrundwissen und angemessene Erfahrung im Zusam-
menhang mit der Instandhaltung von Luftfahrzeugen und/oder Komponenten
nachzuweisen.

d) Der Betrieb muss geeignetes Personal für die in der Regel zu erwartenden
Arbeitsaufträge haben. Die Beschäftigung von Zeitpersonal ist im Fall eines
außergewöhnlichen Arbeitsumfangs und nur bei solchem Personal gestattet,
das keine Freigabebescheinigungen ausstellt.

e) Die Qualifikation sämtlichen Instandhaltungspersonals ist nachweis- und auf-
zeichnungspflichtig.

f) Personal, das spezialisierte Aufgaben ausführt, wie zum Beispiel Schweißen,
zerstörungsfreie Tests/Prüfungen, ausgenommen Farbeindringverfahren, muss
gemäß einem offiziell anerkannten Standard qualifiziert sind.

g) Der Instandhaltungsbetrieb muss über ausreichend Personal zur Ausstellung
von Freigabebescheinigungen für Luftfahrzeuge und Komponenten in Über-
einstimmung mit M.A.612 und M.A.613 verfügen. Dieses Personal muss die
Anforderungen von Teil-66 erfüllen.

▼M3
h) Abweichend von Buchstabe g kann der Betrieb gemäß den folgenden Be-

stimmungen qualifiziertes freigabeberechtigtes Personal einsetzen, wenn er
von Betreibern, die eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, mit Instandhaltungs-
aufgaben beauftragt wird, sofern entsprechende Verfahren als Teil des Hand-
buchs des Betriebs genehmigt sind:

1. Im Fall einer Lufttüchtigkeitsanweisung, die wiederholte Vorflugkontrollen
vorschreibt und ausdrücklich bestimmt, dass die Flugbesatzung eine solche
Anweisung durchführen kann, kann der Betrieb dem verantwortlichen
Luftfahrzeugführer eine begrenzte Freigabeberechtigung auf der Grundlage
seiner Lizenz als Flugbesatzungsmitglied erteilen, vorausgesetzt, der Be-
trieb stellt die Durchführung einer ausreichenden praktischen Schulung
sicher, sodass diese Person die Lufttüchtigkeitsanweisung gemäß dem ge-
forderten Standard erfüllen kann.

2. Wenn ein Luftfahrzeug fern von einem Instandhaltungsstandort eingesetzt
wird, kann der Betrieb dem verantwortlichen Luftfahrzeugführer auf der
Grundlage der Flugbesatzungslizenz eine begrenzte Freigabeberechtigung
erteilen, vorausgesetzt, der Betrieb stellt die Durchführung einer ausreich-
enden praktischen Schulung sicher, sodass diese Person die Aufgabe ge-
mäß dem geforderten Standard erfüllen kann.

M.A.607 Freigabeberechtigtes Personal

a) In Ergänzung zu den Bestimmungen in M.A.606(g) darf freigabeberechtigtes
Personal nur dann seine Rechte ausüben, wenn der Betrieb sichergestellt hat,

1. dass freigabeberechtigtes Personal nachweisen kann, dass es die Anforde-
rungen von 66.A.20(b) von Anhang III (Teil 66) erfüllt, außer wenn sich
Anhang III (Teil 66) auf einschlägige Vorschriften eines Mitgliedstaats
bezieht, in welchem Fall die Anforderungen dieser Vorschriften zu erfüllen
sind, und

2. dass freigabeberechtigtes Personal über angemessene Kenntnisse des ein-
schlägigen Luftfahrzeugs und/oder des Luftfahrzeugbauteils/der Luftfahr-
zeugbauteile sowie der zugehörigen Verfahren des Betriebs verfügt.

b) In den folgenden unvorhersehbaren Fällen, in denen ein Luftfahrzeug an
einem anderen Ort als dem Hauptstandort außer Betrieb gesetzt ist und
kein entsprechendes freigabeberechtigtes Personal zur Verfügung steht, kann
der mit der Instandhaltungsaufgabe beauftragte Betrieb eine einmalige Aus-
nahmegenehmigung für die Freigabe an folgende Personen erteilen:

1. einen seiner Beschäftigten, der Musterberechtigungen für Luftfahrzeuge
mit ähnlicher Technologie, Bauweise und Ausrüstungen besitzt, oder
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2. Personen mit nicht weniger als fünf Jahren Instandhaltungserfahrung, die
eine gültige ICAO-Lizenz für die Instandhaltung von Luftfahrzeugen mit
einer Berechtigung für das Muster besitzen, für das die Freigabe erteilt
werden soll, sofern sich an dem betreffenden Ort kein gemäß diesem Teil
zugelassener Betrieb befindet und der beauftragte Betrieb Nachweise über
die Erfahrung und die Lizenz dieser Person in den Akten aufbewahrt.

Alle diese Fälle müssen der zuständigen Behörde innerhalb von sieben Tagen
nach Ausstellung einer solchen Freigabeberechtigung mitgeteilt werden. Der
genehmigte Instandhaltungsbetrieb, der eine einmalige Ausnahmegenehmi-
gung erteilt, muss gewährleisten, dass solche Instandhaltungsarbeiten, die
die Flugsicherheit beeinflussen könnten, nochmals geprüft werden.

c) Der genehmigte Instandhaltungsbetrieb muss alle Einzelheiten bezüglich des
freigabeberechtigten Personals festhalten und eine aktuelle Liste des gesamten
freigabeberechtigten Personals zusammen mit dem jeweiligen Genehmigungs-
umfang als Teil des Handbuchs des Betriebs nach M.A.604(a)5 führen.

▼B
M.A.608 Komponenten, Ausrüstungen und Werkzeuge

a) Der Betrieb muss:

▼M3
1. die in den in M.A.609 beschriebenen Instandhaltungsunterlagen vorge-

schriebenen Ausrüstungen und Werkzeuge oder die im Instandhaltungs-
betriebshandbuch angegebenen Ausrüstungen und Werkzeuge von festge-
stellter Gleichwertigkeit für Routine-Arbeiten im Rahmen der Genehmi-
gung wie erforderlich zur Verfügung stellen und

▼B
2. nachweisen, dass er Zugang zu allen anderen Ausrüstungen und Werk-

zeugen hat, die nur gelegentlich eingesetzt werden.

b) Werkzeuge und Ausrüstungen müssen geprüft und mittels eines amtlich an-
erkannten Eichmaßes kalibriert werden. Der Betrieb hat Aufzeichnungen über
solche Kalibrierungen und das verwendete Eichmaß zu führen.

c) Der Betrieb muss alle eingehenden Komponenten überprüfen, klassifizieren
und ordnungsgemäß trennen.

M.A.609 Instandhaltungsunterlagen

Der genehmigte Instandhaltungsbetrieb muss bei der Durchführung der Instand-
haltung, einschließlich Änderungen und Reparaturen, über aktuelle anwendbare
Instandhaltungsunterlagen gemäß M.A.401 verfügen und diese anwenden. Im
Fall von Instandhaltungsunterlagen, die vom Kunden zur Verfügung gestellt
wurden, ist es ausreichend, solche Unterlagen für die laufende Arbeit zur Ver-
fügung zu haben.

▼M3
M.A.610 Arbeitsaufträge für die Instandhaltung

Vor Beginn der Instandhaltungsarbeiten muss zwischen dem Betrieb und der
Organisation, die die Instandhaltung anfordert, ein schriftlicher Arbeitsauftrag
vereinbart werden, um die durchzuführende Instandhaltung eindeutig festzulegen.

▼B
M.A.611 Instandhaltungsnormen

Alle Instandhaltungsarbeiten müssen in Übereinstimmung mit den Anforderungen
in M.A. Unterabschnitt D durchgeführt werden.

M.A.612 Freigabebescheinigung für Luftfahrzeuge

Nach Abschluss aller erforderlichen Instandhaltungsarbeiten am Luftfahrzeug ge-
mäß diesem Unterabschnitt muss eine Freigabebescheinigung für das Luftfahr-
zeug in Übereinstimmung mit M.A.801 ausgestellt werden.

M.A.613 Freigabebescheinigung für Luftfahrzeugbauteile

▼M3
a) Nach Beendigung aller angeforderten Instandhaltungsarbeiten an Komponen-

ten in Übereinstimmung mit diesem Unterabschnitt muss eine Freigabebe-
scheinigung für Komponenten gemäß M.A.802 ausgestellt werden. Das
EASA-Formular 1 ist auszustellen, ausgenommen für Komponenten, die ge-
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mäß M.A.502(b) und M.A.502(d) instand gehalten wurden und Komponen-
ten, die gemäß M.A.603(b) gefertigt wurden.

▼B
b) Die Bescheinigung für die Freigabe von Komponenten, EASA-Formular-1,

kann elektronisch aus einer Datenbank generiert werden.

M.A.614 Instandhaltungsaufzeichnungen

a) Der genehmigte Instandhaltungsbetrieb muss alle Einzelheiten der durchge-
führten Arbeiten aufzeichnen. Die Aufzeichnungen für den Nachweis, dass
alle Anforderungen für die Erteilung der Freigabebescheinigung, einschließ-
lich der Freigabedokumente des Unterauftragnehmers, erfüllt sind, müssen
aufbewahrt werden.

b) Der genehmigte Instandhaltungsbetrieb muss dem Luftfahrzeugeigentümer
eine Kopie jeder Freigabebescheinigung zusammen mit einer Kopie aller ge-
nehmigten Reparatur-/Änderungsunterlagen für durchgeführte Reparaturen/-
Änderungen übergeben.

c) Der genehmigte Instandhaltungsbetrieb muss eine Kopie aller Instandhal-
tungsaufzeichnungen und aller zugehörigen Instandhaltungsunterlagen drei
Jahre aufbewahren, gerechnet von dem Tag, an dem das Luftfahrzeug oder
das Luftfahrzeugbauteil, an dem gearbeitet wurde, von dem genehmigten
Instandhaltungsbetrieb freigegeben wurde.

1. Die Aufzeichnungen müssen so aufbewahrt werden, dass sie vor Beschä-
digung und Diebstahl geschützt sind.

2. Sämtliche EDV-Hardware für die Sicherung von Daten muss an einem
anderen Ort als dem aufbewahrt werden, an dem sich die für die Arbeit
verwendeten Daten befinden, und zwar in einer Umgebung, in der sicher-
gestellt ist, dass sie in einem guten Zustand erhalten bleibt.

3. Wenn ein genehmigter Instandhaltungsbetrieb seine Tätigkeit beendet,
müssen alle Instandhaltungsaufzeichnungen, die sich über die letzten
zwei Jahre erstrecken, dem letzten Eigentümer oder Kunden des betref-
fenden Luftfahrzeugs oder der Komponente übergeben oder nach Vor-
schrift der zuständigen Behörde aufbewahrt werden.

▼M3
M.A.615 Rechte des Betriebs

Ein gemäß Abschnitt A Unterabschnitt F dieses Anhangs (Teil M) genehmigter
Instandhaltungsbetrieb darf

a) Luftfahrzeuge und/oder Komponenten, auf die sich seine Genehmigung er-
streckt, an den in der Genehmigungsurkunde und im Handbuch des Instand-
haltungsbetriebs angegebenen Standorten instand halten,

b) die Durchführung spezialisierter Dienstleistungen unter der Kontrolle des In-
standhaltungsbetriebs in Übereinstimmung mit den in seinem direkt von der
zuständigen Behörde genehmigten Instandhaltungsbetriebshandbuch beschrie-
benen Verfahren an einen anderen angemessen qualifizierten Betrieb verge-
ben,

c) Luftfahrzeuge und/oder Komponenten, auf die sich seine Genehmigung er-
streckt, an jedem beliebigen Ort instand halten, soweit sich die Notwendigkeit
für diese Instandhaltung aus dem Umstand ergibt, dass die Luftfahrzeuge
nicht einsatzfähig sind, oder aus der Durchführung gelegentlicher Instandhal-
tungsarbeiten zu den im Instandhaltungsbetriebshandbuch angegebenen Be-
dingungen,

d) Freigabebescheinigungen nach Abschluss der Instandhaltungsarbeiten in Über-
einstimmung mit M.A.612 oder M.A.613 ausstellen.

▼B
M.A.616 Innerbetriebliche Prüfung

Um sicherzustellen, dass der genehmigte Instandhaltungsbetrieb die Forderungen
dieses Unterabschnitts weiterhin erfüllt, muss dieser in regelmäßigen Abständen
innerbetriebliche Prüfungen durchführen.

M.A.617 Änderungen beim genehmigten Instandhaltungsbetrieb

Um der zuständigen Behörde die Feststellung zu ermöglichen, dass die Bestim-
mungen dieses Teils weiterhin erfüllt werden, muss der genehmigte Instandhal-
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tungsbetrieb die Behörde von Vorhaben zur Durchführung einer der folgenden
Änderungen unterrichten, bevor solche Änderungen stattfinden:

1. der Name des Betriebs,

2. der Standort des Betriebs,

3. weitere Standorte des Betriebs,

4. der verantwortliche Betriebsleiter,

5. alle Personen gemäß Absatz M.A.606(b),

6. die Betriebsstätten, Ausrüstungen, Werkzeuge, Materialien, Verfahren, der
Bereich und freigabeberechtigtes Personal, soweit diese für die Genehmigung
von Bedeutung sein können.

Im Fall von Personaländerungen, die der Geschäftsführung nicht im vorhinein
bekannt sind, müssen diese Änderungen bei der ersten Gelegenheit mitgeteilt
werden.

M.A.618 Fortdauer der Gültigkeit der Genehmigungen

a) Genehmigungen werden für einen unbegrenzten Zeitraum erteilt. Ihre weitere
Gültigkeit ist abhängig von folgenden Faktoren:

1. Der Betrieb erfüllt die Bestimmungen dieses Teils in Anwendung der
Vorschriften über den Umgang mit Ergebnissen gemäß M.A.619, und

2. die zuständige Behörde erhält zwecks Prüfung der andauernden Einhaltung
dieses Teils Zugang zum Betrieb, und

3. die Genehmigung wird nicht zurückgegeben oder widerrufen.

b) Bei Rückgabe oder Widerruf ist die Genehmigung an die zuständige Behörde
zurückzugeben.

M.A.619 Verstöße

a) Als Verstoß der Stufe 1 ist jede schwerwiegende Nichtübereinstimmung mit
den Anforderungen von Teil-M einzustufen, die den Sicherheitsstandard des
Luftfahrzeugs herabsetzt und die Flugsicherheit ernsthaft gefährdet.

b) Als Verstoß der Stufe 2 ist jede Nichtübereinstimmung mit den Anforderun-
gen von Teil-M einzustufen, die den Sicherheitsstandard herabsetzen könnte
und die Flugsicherheit möglicherweise gefährden könnte.

c) Nach Erhalt der Mitteilung über Verstöße gemäß M.B.605 muss der Inhaber
der Genehmigung als Instandhaltungsbetrieb einen Plan mit Abhilfemaßnah-
men festlegen und die Durchführung der Abhilfemaßnahmen innerhalb eines
mit der zuständigen Behörde zu vereinbarenden Zeitraums zur Zufriedenheit
derselben nachweisen.

UNTERABSCHNITT G

UNTERNEHMEN ZUR FÜHRUNG DER AUFRECHTERHALTUNG DER
LUFTTÜCHTIGKEIT

M.A.701 Geltungsbereich

Dieser Unterabschnitt enthält die Anforderungen, die ein Betrieb für die Erteilung
oder Aufrechterhaltung von Genehmigungen zur Führung der Aufrechterhaltung
der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen erfüllen muss.

M.A.702 Antrag

Ein Antrag auf Erteilung oder auf Änderung einer Genehmigung eines Unter-
nehmens zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit muss bei der
zuständigen Behörde in einer von dieser Behörde festgelegten Form eingereicht
werden.

M.A.703 Umfang der Genehmigung

▼M3
a) Die Genehmigung wird auf der von der zuständigen Behörde auszustellenden

Genehmigungsurkunde nach Anlage VI ausgewiesen.
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b) Unbeschadet der Bestimmungen von Absatz (a) muss die Genehmigung im
Fall der gewerbsmäßigen Beförderung Teil des Luftverkehrsbetreiberzeugnis-
ses sein, das von der zuständigen Behörde für das betriebene Luftfahrzeug
ausgestellt wird.

▼M3
c) Die Arbeiten, die Bestandteil der Genehmigung sein sollen, sind in dem

Handbuch des Unternehmens zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit ge-
mäß M.A.704 anzugeben.

▼B
M.A.704 Handbuch für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüch-
tigkeit

a) Das Unternehmen für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
muss ein Handbuch für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
vorlegen, das die folgenden Informationen enthält:

1. eine vom verantwortlichen Betriebsleiter unterzeichnete Erklärung zur Be-
stätigung, dass der Betrieb seine Arbeiten stets in Übereinstimmung mit
dem vorliegenden Teil und dem Handbuch ausführt, und

2. den Arbeitsumfang des Betriebs und

▼M3
3. Titel und Namen der Personen, auf die in M.A.706(a), M.A.706(c),

M.A.706(d) und M.A.706(i) Bezug genommen wird,

▼B
4. ein Organigramm, aus dem die Verknüpfungen zwischen den Zuständig-

keitsbereichen der Personen hervorgehen, auf die in M.A. 706(b) und
M.A.706(c) Bezug genommen wird, und

5. eine Liste des Personals für die Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß
M.A.707, und

6. eine allgemeine Beschreibung und der Standort der Einrichtungen, und

7. Verfahren, die vorschreiben, wie das Unternehmen zur Führung der Auf-
rechterhaltung der Lufttüchtigkeit die Erfüllung der Bestimmungen dieses
Teils sicherstellt, und

8. die Änderungsverfahren für das Handbuch zur Führung der Aufrechter-
haltung der Lufttüchtigkeit,

▼M3
9. die Liste genehmigter Luftfahrzeug-Instandhaltungsprogramme oder für

Luftfahrzeuge, die nicht für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt wer-
den, die Liste der „Generic“- und „Baseline“-Instandhaltungsprogramme

▼B
b) Das Handbuch zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit und

seine Änderungen müssen von der zuständigen Behörde genehmigt werden.

▼M3
c) Unbeschadet Buchstabe b können geringfügige Änderungen des Handbuchs

indirekt auf dem Wege eines indirekten Genehmigungsverfahrens genehmigt
werden. Das indirekte Genehmigungsverfahren hat die in Frage kommenden
geringfügigen Änderungen festzulegen und ist von dem Unternehmen zur
Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit in das Handbuch aufzu-
nehmen und von der für dieses Unternehmen zur Führung der Aufrechter-
haltung der Lufttüchtigkeit zuständigen Behörde zu genehmigen.

▼B
M.A.705 Einrichtungen

Das Unternehmen zur Steuerung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit muss
angemessene Räumlichkeiten an geeigneten Standorten für das in M.A.706 vor-
geschriebene Personal zur Verfügung stellen.

M.A.706 Anforderungen an das Personal

a) Das Unternehmen muss einen verantwortlichen Betriebsleiter ernennen, der
mit der Ermächtigung des Unternehmers ausgestattet ist sicherzustellen, dass
alle Tätigkeiten für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit in
Übereinstimmung mit diesem Teil finanziert und ausgeführt werden können.
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b) Im Fall der gewerbsmäßigen Beförderung muss der verantwortliche Betriebs-
leiter gemäß Absatz (a) auch die Person sein, die mit der Ermächtigung des
Unternehmers ausgestattet ist sicherzustellen, dass alle Maßnahmen des Be-
treibers in Übereinstimmung mit den für die Ausstellung eines Luftverkehrs-
betreiberzeugnisses geforderten Bedingungen finanziert und ausgeführt wer-
den können.

c) Es ist eine Person oder eine Gruppe von Personen zu bestimmen, die für die
ständige Erfüllung der Bestimmungen dieses Unterabschnitts durch den Be-
trieb zuständig ist. Solche Person(en) muss (müssen) dem verantwortlichen
Betriebsleiter unterstellt sein.

d) Im Fall der gewerbsmäßigen Beförderung muss der verantwortliche Betriebs-
leiter einen Fachbereichsleiter ernennen. Diese Person muss in Übereinstim-
mung mit Absatz (c) für die Führung und die Beaufsichtigung der Aufrecht-
erhaltung der Lufttüchtigkeit zuständig sein.

e) Der in Absatz (d) genannte Fachbereichsleiter darf nicht von einem nach Teil-
145 genehmigten Betrieb angestellt sein, der von dem Betreiber unter Vertrag
genommen ist, es sei denn, die zuständige Behörde stimmt dem ausdrücklich
zu.

f) Das Unternehmen muss über genügend ausreichend qualifiziertes Personal für
die zu erwartenden Arbeiten verfügen.

g) Alle Personen nach Absatz (c) und (d) müssen in der Lage sein, einschlägiges
Hintergrundwissen und angemessene Erfahrung im Zusammenhang mit der
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit unter Beweis zu stellen.

h) Die Befähigung sämtlichen Personals, das in die Führung der Aufrechterhal-
tung der Lufttüchtigkeit einbezogen ist, muss schriftlich festgehalten werden.

▼M3
i) Unternehmen, die Bescheinigungen über die Prüfung der Lufttüchtigkeit in

Übereinstimmung mit M.A.711(a)4 und M.A.901(f) verlängern, müssen Per-
sonen benennen, die vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Behörde
dazu berechtigt sind.

j) Das Unternehmen hat die Titel und Namen der Personen, auf die in
M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) und M.A.706(i) Bezug genommen
wird, im Handbuch zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
anzugeben und zu aktualisieren.

▼B
M.A.707 Personal für die Prüfung der Lufttüchtigkeit

▼M3
a) Um für die Prüfungen der Lufttüchtigkeit anerkannt zu sein, muss ein ge-

nehmigtes Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtig-
keit geeignetes Personal für die Prüfung der Lufttüchtigkeit haben, um Be-
scheinigungen über die Prüfung der Lufttüchtigkeit oder Empfehlungen ge-
mäß Abschnitt A Unterabschnitt I erteilen zu können.

1. Für alle Luftfahrzeuge, die für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt
werden, und für Luftfahrzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von
mehr als 2 730 kg außer Ballone muss dieses Personal

a) wenigstens fünf Jahre Erfahrung in der Aufrechterhaltung der Luft-
tüchtigkeit erworben haben und

b) eine einschlägige Lizenz nach Anhang III (Teil 66) oder eine der Luft-
fahrzeugkategorie entsprechende, einzelstaatlich anerkannte Qualifika-
tion für Instandhaltungspersonal (wenn sich Anhang III (Teil 66) auf
einzelstaatliche Vorschriften bezieht) oder einen luftfahrttechnischen
Abschluss oder Gleichwertiges besitzen und

c) eine Ausbildung in der luftfahrttechnischen Instandhaltung erhalten
haben und

d) eine Position innerhalb des genehmigten Betriebs mit einschlägigen
Verantwortlichkeiten einnehmen.

e) Unbeschadet der Punkte a bis d kann die in M.A.707(a)1b angegebene
Anforderung durch fünf Jahre Erfahrung in der Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit ersetzt werden, die zusätzlich zu den bereits nach
M.A.707(a)1a geforderten vorliegen müssen.
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2. Für Luftfahrzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von bis zu
2 730 kg, die nicht für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt werden,
und für Ballone muss dieses Personal

a) wenigstens drei Jahre Erfahrung in der Aufrechterhaltung der Lufttüch-
tigkeit erworben haben und

b) eine einschlägige Lizenz nach Anhang III (Teil 66) oder eine der Luft-
fahrzeugkategorie entsprechende, einzelstaatlich anerkannte Qualifika-
tion für Instandhaltungspersonal (wenn sich Anhang III (Teil 66) auf
einzelstaatliche Vorschriften bezieht) oder einen luftfahrttechnischen
Abschluss oder Gleichwertiges besitzen und

c) eine angemessene Ausbildung in der luftfahrttechnischen Instandhal-
tung erhalten haben und

d) eine Position innerhalb des genehmigten Betriebs mit einschlägigen
Verantwortlichkeiten einnehmen.

e) Unbeschadet der Punkte a bis d kann die in M.A.707(a)2b angegebene
Anforderung durch vier Jahre Erfahrung in der Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit ersetzt werden, die zusätzlich zu den bereits nach
M.A.707(a)2a geforderten vorliegen müssen.

▼B
b) Personal für die Prüfung der Lufttüchtigkeit, das von dem anerkannten Unter-

nehmen zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit ernannt ist, kann nur dann
eine Erlaubnis von dem anerkannten Unternehmen zur Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit erhalten, wenn es nach zufrieden stellender Absolvierung ei-
ner Prüfung der Lufttüchtigkeit unter Aufsicht formal von der zuständigen
Behörde bestätigt ist.

c) Das Unternehmen muss sicherstellen, dass Personal zur Prüfung der Luft-
tüchtigkeit von Luftfahrzeugen nachweisen kann, dass es neuere einschlägige
Erfahrung in der Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit besitzt.

d) Personal zur Prüfung der Lufttüchtigkeit muss dadurch erkennbar sein, dass
jede einzelne Person im Handbuch zur Führung der Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit zusammen mit ihrer Erlaubnis zur Prüfung der Lufttüchtigkeit
aufgelistet ist.

e) Das Unternehmen muss Aufzeichnungen über das Personal zur Prüfung der
Lufttüchtigkeit führen, in denen Angaben über alle vorgeschriebenen Quali-
fikationen zusammen mit einer Zusammenfassung der einschlägigen Erfah-
rungen und der Schulungen in der Führung der Aufrechterhaltung der Luft-
tüchtigkeit und einer Kopie der Anerkennung enthalten sind. Diese Aufzeich-
nungen müssen für einen Zeitraum von zwei Jahren, nachdem das Personal
für die Prüfung der Lufttüchtigkeit das Unternehmen verlassen hat, aufbe-
wahrt werden.

M.A.708 Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

a) Die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit muss nach den Vor-
schriften von M.A. Unterabschnitt C erfolgen.

b) Für jedes verwaltete Luftfahrzeug muss das anerkannte Unternehmen für die
Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit:

1. ein Instandhaltungsprogramm für das betreffende Luftfahrzeug einschließ-
lich aller anzuwendenden Zuverlässigkeitsprogramme entwickeln und
überwachen,

▼M3
2. das Instandhaltungsprogramm für das Luftfahrzeug und seine Änderun-

gen der zuständigen Behörde zur Genehmigung vorlegen, sofern nicht
Gegenstand eines indirekten Genehmigungsverfahrens gemäß
M.A.302(c), und dem Eigentümer eines nicht gewerbsmäßig betriebenen
Luftfahrzeugs eine Kopie des Programms zur Verfügung stellen,

▼B
3. die Genehmigung von Änderungen und Reparaturen verwalten,

4. sicherstellen, dass die gesamte Instandhaltung in Übereinstimmung mit
dem genehmigten Instandhaltungsprogramm durchgeführt und in Über-
einstimmung mit M.A. Unterabschnitt H freigegeben wurde,
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5. sicherstellen, dass alle anzuwendenden Lufttüchtigkeitsanweisungen und
betrieblichen Anweisungen mit einer Auswirkung auf die Aufrechterhal-
tung der Lufttüchtigkeit angewendet werden,

6. sicherstellen, dass alle Mängel, die im Verlauf der planmäßigen Instand-
haltung entdeckt oder mitgeteilt worden sind, von einem entsprechenden
genehmigten Instandhaltungsbetrieb behoben werden,

7. sicherstellen, dass das Luftfahrzeug zu einem einschlägig genehmigten
Instandhaltungsbetrieb verbracht wird, sofern erforderlich,

8. die planmäßige Instandhaltung, die Anwendung von Lufttüchtigkeitsan-
weisungen, den Austausch von lebensdauerbegrenzten Teilen und die
Inspektion von Komponenten koordinieren, um sicherzustellen, dass die
Arbeiten einwandfrei durchgeführt werden,

9. Aufzeichnungen über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit und/oder
das technische Bordbuch des Betreibers verwalten und archivieren.

10. sicherstellen, dass der Wägebericht den aktuellen Zustand des Luftfahr-
zeugs wiedergibt.

c) Im Fall der gewerbsmäßigen Beförderung, und wenn der Betreiber nicht
ordnungsgemäß nach Teil-145 anerkannt ist, muss der Betreiber einen schrift-
lichen Instandhaltungsvertrag zwischen einem gemäß Teil-145 genehmigten
Instandhaltungsbetrieb oder einem anderen Betreiber abschließen, die in
M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 und M.A.301-6 vorgeschriebenen Funk-
tionen angeben und sicherstellen, dass alle Instandhaltungsarbeiten letztend-
lich von einem nach Teil-145 anerkannten Instandhaltungsbetrieb durchge-
führt werden, und die Qualitätssicherungsmaßnahmen gemäß M.A.712(b)
festlegen. Der Luftfahrzeugstandort, die planmäßige „Line Maintenance“
und die Instandhaltungsverträge für die Motoren müssen mit allen Änderun-
gen von der zuständigen Behörde genehmigt werden. Jedoch darf

1. für ein Luftfahrzeug, bei dem nicht planmäßige „Line Maintenance“ erfor-
derlich ist, der Vertrag die Form von einzelnen Arbeitsaufträgen haben, die
an den Instandhaltungsbetrieb gemäß Teil-145 vergeben werden,

2. für die Instandhaltung von Komponenten, einschließlich Motoreninstand-
haltung, der in Absatz (c) genannte Vertrag die Form von einzelnen Ar-
beitsaufträgen haben, die an den Instandhaltungsbetrieb gemäß Teil-145
vergeben werden.

▼M3
M.A.709 Dokumentation

a) Das genehmigte Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Luft-
tüchtigkeit muss bei der Durchführung der Aufgaben zur Aufrechterhaltung
der Lufttüchtigkeit gemäß M.A.708 die geltenden anzuwendenden Instand-
haltungsunterlagen gemäß M.A.401 führen und benutzen. Diese Unterlagen
können vom Eigentümer oder vom Betreiber bereitgestellt werden, vorbehalt-
lich des Abschlusses eines entsprechenden Vertrags mit dem Eigentümer oder
Betreiber. In diesem Fall braucht das Unternehmen zur Führung der Aufrecht-
erhaltung der Lufttüchtigkeit solche Unterlagen nur für die Laufzeit des Ver-
trags aufzubewahren, sofern M.A.714 nichts anderes vorschreibt.

b) Für Luftfahrzeuge, die nicht für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt
werden, kann das Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Luft-
tüchtigkeit „Baseline“- und/oder „Generic“-Instandhaltungsprogramme auf-
stellen, um die Erstgenehmigung und/oder die Erweiterung des Genehmi-
gungsumfangs zu ermöglichen, ohne dass die in Anlage I dieses Anhangs
(Teil M) genannten Verträge vorliegen. Ungeachtet dieser „Baseline“- und/
oder „Generic“-Instandhaltungsprogramme ist rechtzeitig vor der Wahrneh-
mung der Rechte nach M.A.711 ein angemessenes Luftfahrzeug-Instandhal-
tungsprogramm gemäß M.A.302 aufzustellen.

▼B
M.A.710 Prüfung der Lufttüchtigkeit

a) Um der Anforderung an eine Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß M.A.902
gerecht zu werden, muss das anerkannte Unternehmen zur Führung der Auf-
rechterhaltung der Lufttüchtigkeit eine vollständige dokumentierte Prüfung
der Luftfahrzeugaufzeichnungen durchführen, um sich zu überzeugen, dass

1. die Flugstunden und die zugehörigen Flüge für die Zelle, den Motor und
den Propeller ordnungsgemäß aufgezeichnet wurden und
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2. das Flughandbuch für die Luftfahrzeugkonfiguration Gültigkeit hat und
auf dem neuesten Stand ist und

3. sämtliche für das Luftfahrzeug fällige Instandhaltung in Übereinstimmung
mit dem genehmigten Instandhaltungsprogramm durchgeführt wurde und

4. alle bekannten Mängel behoben oder, wenn zutreffend, auf eine festge-
legte Weise gemeldet wurden, und

5. alle anzuwendenden Lufttüchtigkeitsanweisungen durchgeführt und ord-
nungsgemäß aufgezeichnet wurden, und

6. alle Änderungen und Reparaturen, die an dem Luftfahrzeug durchgeführt
worden sind, aufgezeichnet und gemäß Teil-21 genehmigt sind, und

7. alle in das Luftfahrzeug eingebauten lebensdauerbegrenzten Komponen-
ten ordnungsgemäß gekennzeichnet und erfasst wurden und ihre geneh-
migte Lebensdauer nicht überschritten haben, und

8. alle Instandhaltungsarbeiten in Übereinstimmung mit diesem Teil freige-
geben wurden, und

9. der laufende Wägebericht die Konfiguration des Luftfahrzeugs wiedergibt
und gültig ist, und

10. das Luftfahrzeug dem neuesten von der Agentur genehmigten Änderungs-
stand seines Muster entspricht.

b) Das anerkannte Lufttüchtigkeitsprüfpersonal des Unternehmens für die Füh-
rung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit muss eine physikalische Prü-
fung am Luftfahrzeug durchführen. Für diese Prüfung muss Lufttüchtigkeits-
prüfpersonal, das nicht entsprechend Teil-66 qualifiziert ist, von qualifiziertem
Personal unterstützt werden.

c) Durch die physikalische Prüfung am Luftfahrzeug muss das Lufttüchtigkeits-
prüfpersonal sicherstellen, dass:

1. alle erforderlichen Markierungen und Hinweisschilder ordnungsgemäß an-
gebracht sind, und

2. das Luftfahrzeug seinem genehmigten Flughandbuch entspricht, und

3. die Luftfahrzeugkonfiguration mit der genehmigten Dokumentation über-
einstimmt, und

4. kein offensichtlicher Mangel festgestellt werden kann, der nicht gemäß
M.A.404 aufgezeigt wurde, und

5. keine Nichtübereinstimmungen zwischen dem Luftfahrzeug und der gemäß
Absatz (a) dokumentierten Prüfung der Aufzeichnungen festgestellt werden
können.

d) Abweichend von M.A.902(a) kann die Lufttüchtigkeitsprüfung um eine
Höchstdauer von neunzig Tagen ohne Beeinträchtigung der Kontinuität des
Prüfungsverlaufs vorgezogen werden, so dass die Begehung während einer
Instandhaltungskontrolle stattfinden kann.

e) Eine Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit (EASA-Formular
15b) oder eine Empfehlung nach M.A.902 wird von dem Lufttüchtigkeits-
prüfpersonal mit Erlaubnis gemäß M.A.707 im Auftrag des anerkannten Un-
ternehmens zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit erteilt,
wenn festgestellt ist, dass die Prüfung der Lufttüchtigkeit ordnungsgemäß
durchgeführt wurde.

f) Eine Kopie der für ein Luftfahrzeug ausgestellten oder verlängerten Beschei-
nigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit muss innerhalb von zehn Tagen
an den Mitgliedstaat gesandt werden, in dem das Luftfahrzeug eingetragen ist.

g) Aufgaben im Rahmen der Prüfung der Lufttüchtigkeit dürfen nicht an Unter-
auftragnehmer vergeben werden.

h) Die zuständige Behörde ist von einem nicht eindeutigen Ergebnis der Prüfung
der Lufttüchtigkeit zu informieren.

▼M3
M.A.711 Rechte des Unternehmens

a) Ein für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit gemäß Abschnitt
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A Unterabschnitt G dieses Anhangs (Teil M) genehmigtes Unternehmen darf

1. die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen in der nicht
gewerbsmäßigen Beförderung gemäß der Auflistung in seinem Genehmi-
gungszeugnis führen,

2. die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen in der ge-
werbsmäßigen Beförderung führen, wenn diese in seinem Genehmigungs-
zeugnis und in seinem Luftverkehrsbetreiberzeugnis aufgeführt sind,

3. die Ausführung begrenzter Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Lufttüch-
tigkeit durch ein anderes Unternehmen als Unterauftragnehmer veranlas-
sen, das gemäß seinem Qualitätssicherungssystem arbeitet, wie im Geneh-
migungszeugnis angegeben,

4. gemäß den Bedingungen von M.A.901(f) eine von der zuständigen Be-
hörde oder von einem anderen gemäß Abschnitt A Unterabschnitt G dieses
Anhangs (Teil M) genehmigten Unternehmen zur Führung der Aufrecht-
erhaltung der Lufttüchtigkeit erteilte Bescheinigung über die Prüfung der
Lufttüchtigkeit verlängern.

b) Ein genehmigtes Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Luft-
tüchtigkeit, das in einem der Mitgliedstaaten eingetragen ist, kann zusätzlich
anerkannt werden für die Durchführung von Prüfungen der Lufttüchtigkeit
gemäß M.A.710 und

1. die Erteilung der entsprechenden Bescheinigung über die Prüfung der Luft-
tüchtigkeit und ihre anschließende Verlängerung gemäß den Bedingungen
von M.A.901(c)2 oder M.A.901(e)2 und

2. die Erteilung einer Empfehlung für die Prüfung der Lufttüchtigkeit an die
zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Eintragung erfolgte.

▼B
M.A.712 Qualitätssicherungssystem

a) Um sicherzustellen, dass das anerkannte Unternehmen zu Führung der Auf-
rechterhaltung der Lufttüchtigkeit die Forderungen dieses Unterabschnitts
weiterhin erfüllt, muss dieses Unternehmen ein Qualitätssicherungssystem
festlegen und einen Leiter für die Qualitätssicherung ernennen, der die Über-
einstimmung mit und die Angemessenheit der Verfahren überwacht, die für
die Gewährleistung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs erforderlich sind.
Die Überwachung der Übereinstimmung muss ein Rückmeldesystem an den
verantwortlichen Betriebsleiter enthalten, um die Durchführung notwendiger
Korrekturmaßnahmen zu gewährleisten.

b) Das Qualitätssicherungssystem dient zur Überwachung der Tätigkeiten gemäß
M.A. Unterabschnitt G. Es muss mindestens die folgenden Funktionen bein-
halten:

1. die Kontrolle, dass alle Tätigkeiten gemäß Unterabschnitt G in Überein-
stimmung mit den genehmigten Verfahren durchgeführt werden, und

2. die Kontrolle, dass die gesamte vertraglich vereinbarte Instandhaltung ver-
tragsgemäß durchgeführt wird, und

3. die Kontrolle der ständigen Erfüllung der Bestimmungen dieses Teils.

c) Die Aufzeichnungen über diese Tätigkeiten müssen für wenigstens zwei Jahre
aufbewahrt werden.

d) In Fällen, in denen das anerkannte Unternehmen zur Führung der Aufrecht-
erhaltung der Lufttüchtigkeit in Übereinstimmung mit einem anderen Teil
anerkannt ist, kann das Qualitätssicherungssystem mit dem in dem anderen
Teil geforderten System kombiniert werden.

e) Im Fall des gewerbsmäßigen Luftverkehrs muss das Qualitätssicherungssys-
tem gemäß M.A. Unterabschnitt G fester Bestandteil des Qualitätssicherungs-
systems des Betreibers sein.

▼M3
f) Wenn es sich um ein kleines Unternehmen handelt, das nicht die Aufrecht-

erhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeuge führt, die für die gewerbsmä-
ßige Beförderung genutzt werden, kann das Qualitätssicherungssystem vorbe-
haltlich der Genehmigung der zuständigen Behörde durch regelmäßige inner-
betriebliche Prüfungen ersetzt werden, außer wenn das Unternehmen Beschei-
nigungen über die Prüfung der Lufttüchtigkeit für Luftfahrzeuge mit einer
höchstzulässigen Startmasse von mehr als 2 730 kg außer Ballone erteilt. Falls

2003R2042— DE — 29.10.2008 — 003.001— 28



▼M3

kein Qualitätssicherungssystem besteht, darf das Unternehmen Aufgaben zur
Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit nicht an Unterauftragneh-
mer vergeben.

▼B
M.A.713 Änderungen beim anerkannten Unternehmen für die Führung der
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

Um der zuständigen Behörde die Feststellung zu ermöglichen, dass die Bestim-
mungen dieses Teils weiterhin erfüllt werden, muss das anerkannte Unternehmen
für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit die Behörde von dem
Vorhaben, eine der folgenden Änderungen durchzuführen, unterrichten, bevor
solche Änderungen stattfinden:

1. Name des Unternehmens,

2. Standort des Unternehmens,

3. weitere Standorte des Unternehmens,

4. verantwortlicher Betriebsleiter,

5. alle Personen gemäß Absatz M.A.706(c),

6. die Betriebsstätten, Verfahren, den Arbeitsumfang und das Personal, die die
Genehmigung beeinflussen könnten.

Im Fall von Personaländerungen, die der Geschäftsführung nicht im vorhinein
bekannt sind, müssen diese Änderungen bei der ersten Gelegenheit mitgeteilt
werden.

M.A.714 Führung der Aufzeichnungen

a) Das Unternehmen für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
muss alle Einzelheiten der durchgeführten Arbeiten aufzeichnen. Die gemäß
M.A.305 und, wenn zutreffend, M.A.306 geforderten Aufzeichnungen müssen
aufbewahrt werden.

▼M3
b) Falls das Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

das Recht gemäß M.A.711(b) besitzt, muss es eine Kopie einer jeden erteilten
oder, falls zutreffend, verlängerten Bescheinigung über die Prüfung der Luft-
tüchtigkeit und einer jeden erteilten Empfehlung zusammen mit allen Beleg-
unterlagen aufbewahren. Außerdem muss das Unternehmen eine Kopie einer
jeden Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit, die es aufgrund des
Rechts gemäß M.A.711(a)4 verlängert hat, aufbewahren.

▼B
c) Das Unternehmen für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

muss eine Kopie aller in Absatz (b) genannten Aufzeichnungen für einen
Zeitraum von zwei Jahren, nachdem das Luftfahrzeug auf Dauer außer Be-
trieb gesetzt wurden, aufbewahren.

d) Die Aufzeichnungen müssen so aufbewahrt werden, dass sie vor Beschädi-
gung, Änderung und Diebstahl geschützt sind.

e) Sämtliche EDV-Hardware für die Sicherung von Daten muss an einem ande-
ren Ort als dem aufbewahrt werden, an dem sich die für die Arbeit ver-
wendeten Daten befinden, und zwar in einer Umgebung, in der sichergestellt
ist, dass sie in einem guten Zustand erhalten bleibt.

f) Wenn die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit an ein anderes
Unternehmen oder eine andere Person übertragen wird, müssen alle aufbe-
wahrten Aufzeichnungen dem betreffenden Unternehmen bzw. der betreffen-
den Person übergeben werden. Die vorgeschriebenen Fristen für die Aufbe-
wahrung der Aufzeichnungen gelten weiterhin für das betreffende Unterneh-
men bzw. die betreffende Person.

g) Wenn ein Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtig-
keit seine Tätigkeit beendet, müssen alle aufbewahrten Aufzeichnungen dem
Eigentümer des Luftfahrzeugs übergeben werden.

M.A.715 Fortdauer der Gültigkeit der Genehmigung

a) Genehmigungen werden für einen unbegrenzten Zeitraum erteilt. Ihre weitere
Gültigkeit ist abhängig von folgenden Faktoren:

1. Das Unternehmen erfüllt die Bestimmungen dieses Teil gemäß den Be-
stimmungen über den Umgang mit Beanstandungen gemäß M.B.705 und
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2. die zuständige Behörde erhält zwecks Prüfung der andauernden Einhaltung
dieses Teils Zugang zum Betrieb, und

3. die Genehmigung wird nicht zurückgegeben oder widerrufen.

b) Nach der Rückgabe oder dem Widerruf ist die Genehmigungsurkunde an die
zuständige Behörde zurückzugeben.

M.A.716 Verstöße

a) Als Verstoß der Stufe 1 („Level-1-Finding“) ist jede erhebliche Nichterfüllung
der Anforderungen von Teil-M einzustufen, die den Sicherheitsstandard des
Luftfahrzeugs beeinträchtigt und eine ernsthafte Gefährdung der Flugsicher-
heit darstellt.

b) Als Verstoß der Stufe 2 („Level-2-Finding“) ist jede Nichterfüllung der An-
forderungen von Teil-M einzustufen, die den Sicherheitsstandard des Luft-
fahrzeugs beinträchtigen und möglicherweise eine Gefährdung der Flugsicher-
heit darstellen könnte.

c) Nach Erhalt der Mitteilung über Beanstandungen gemäß M.B.705 muss der
Inhaber der Genehmigung eines Unternehmens zur Führung der Aufrechter-
haltung der Lufttüchtigkeit einen Plan mit Abhilfemaßnahmen festlegen und
innerhalb eines mit der Behörde zu vereinbarenden Zeitraums die Durchfüh-
rung der Maßnahmen zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachweisen.

UNTERABSCHNITT H

FREIGABEBESCHEINIGUNG (CRS)

▼M3
M.A.801 Freigabebescheinigung für Luftfahrzeuge

a) Außer für Luftfahrzeuge, die von einem gemäß Anhang II (Teil 145) ge-
nehmigten Instandhaltungsbetrieb für den Betrieb freigegeben werden, muss
die Freigabebescheinigung in Übereinstimmung mit diesem Unterabschnitt
ausgestellt werden.

b) Kein Luftfahrzeug kann für den Betrieb freigegeben werden, wenn nicht bei
Abschluss der Instandhaltungsarbeiten, nachdem sich das freigabeberechtigte
Personal davon überzeugt hat, dass alle Instandhaltungsarbeiten ordnungsge-
mäß ausgeführt worden sind, eine Freigabebescheinigung ausgestellt wird

1. durch entsprechendes freigabeberechtigtes Personal im Auftrag eines ge-
nehmigten Instandhaltungsbetriebs gemäß Abschnitt A Unterabschnitt F
dieses Anhangs (Teil M) oder

2. durch freigabeberechtigtes Personal in Übereinstimmung mit den Anforde-
rungen von Anhang III (Teil 66), außer für in Anlage VII dieses Anhangs
aufgeführte komplexe Instandhaltungsaufgaben, für die Punkt 1 gilt, oder

3. durch den Piloten/Eigentümer gemäß M.A.803.

c) Abweichend von M.A.801(b)2 dürfen für ELA1-Luftfahrzeuge, die nicht für
die gewerbsmäßige Beförderung genutzt werden, komplexe Instandhaltungs-
aufgaben an Luftfahrzeugen, die in Anlage VII aufgeführt sind, von freigabe-
berechtigtem Personal gemäß M.A.801(b)2 freigegeben werden.

d) Abweichend von M.A.801(b) kann der Eigentümer im Falle unvorhergesehe-
ner Situationen, in denen ein Luftfahrzeug an einem Ort außer Betrieb gesetzt
ist, an dem kein gemäß diesem Anhang oder Anhang II (Teil 145) genehmig-
ter Instandhaltungsbetrieb oder entsprechendes freigabeberechtigtes Personal
zur Verfügung steht, jeder Person mit nicht weniger als drei Jahren ange-
messener Instandhaltungserfahrung, die ordnungsgemäß qualifiziert ist, die
Genehmigung für die Instandhaltung gemäß der in Unterabschnitt D dieses
Anhangs dargelegten Standards und für die Freigabe des Luftfahrzeugs er-
teilen. Der Eigentümer muss in diesem Fall

1. Angaben zu allen durchgeführten Arbeiten und zu den Qualifikationen der
Person, die die Bescheinigung erteilt hat, erhalten und in den Aufzeich-
nungen des Luftfahrzeugs aufbewahren und

2. sicherstellen, dass jede solche Instandhaltung bei nächster Gelegenheit,
jedoch innerhalb von sieben Tagen, von einer nach M.A.801(b) ordnungs-
gemäß zugelassenen Person oder einem nach Abschnitt A Unterabschnitt F
dieses Anhangs (Teil M) oder nach Anhang II (Teil 145) genehmigten
Betrieb nochmals geprüft und freigegeben wird, und
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3. das für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luft-
fahrzeugs verantwortliche Unternehmen, wenn ihm die entsprechenden
Aufgaben gemäß M.A.201(e) übertragen wurden, oder, falls die Aufgaben
nicht übertragen wurden, die zuständige Behörde innerhalb von sieben
Tagen nach der Erteilung einer solchen Freigabegenehmigung benachrich-
tigen.

e) Im Fall einer Freigabe gemäß M.A.801(b)2 oder M.A.801(c) kann das frei-
gabeberechtigte Personal bei der Durchführung der Instandhaltungsaufgaben
von einer oder mehreren Personen unter seiner direkten und ständigen Kon-
trolle unterstützt werden.

f) Eine Freigabebescheinigung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

1. wesentliche Angaben zu der durchgeführten Instandhaltung und

2. das Datum, an dem diese Instandhaltung vollendet wurde, und

3. die Identität des Betriebs und/oder der Person, die die Freigabe erteilt,
einschließlich

i) des Genehmigungszeichens des gemäß Abschnitt A Unterabschnitt F
dieses Anhangs (Teil M) genehmigten Instandhaltungsbetriebs und des
freigabeberechtigten Personals, das eine solche Bescheinigung ausstellt,
oder

ii) für den Fall, dass eine Freigabebescheinigung gemäß M.A.801(b)2 oder
M.A.801(c) erteilt wird, die Identität und, soweit zutreffend, die Li-
zenznummer des freigabeberechtigten Personals, das eine solche Be-
scheinigung ausstellt,

4. etwaige Einschränkungen der Lufttüchtigkeit oder des Luftfahrzeugbet-
riebs.

g) Abweichend von Buchstabe b und unbeschadet der Bestimmungen von Buch-
stabe h darf im Fall einer unvollständig durchgeführten Instandhaltung eine
Freigabebescheinigung innerhalb der genehmigten Luftfahrzeug-Einschrän-
kungen ausgestellt werden. Diese Tatsache ist zusammen mit etwaigen Ein-
schränkungen der Lufttüchtigkeit oder des Luftfahrzeugbetriebs vor der Aus-
stellung der Freigabebescheinigung des Luftfahrzeugs als Teil der nach Buch-
stabe f Nummer 4 erforderlichen Angaben in die Freigabebescheinigung ein-
zutragen.

h) Eine Freigabebescheinigung darf nicht ausgestellt werden, wenn Tatbestände
bekannt sind, die die Flugsicherheit gefährden.

M.A.802 Freigabebescheinigung für Komponenten

a) Eine Freigabebescheinigung muss nach Abschluss aller Instandhaltungsarbei-
ten an einer Komponente gemäß M.A.502 ausgestellt werden.

b) Die anerkannte Freigabebescheinigung (EASA-Formular 1) entspricht der
Freigabebescheinigung für Bauteile, es sei denn, solche Instandhaltungsarbei-
ten an Komponenten sind gemäß M.A.502(b) oder M.A.502(d) durchgeführt
worden. In diesem Fall unterliegt die Instandhaltung den Freigabeverfahren
für Luftfahrzeuge gemäß M.A.801.

M.A.803 Berechtigung des Piloten/Eigentümers

a) Um sich als Pilot/Eigentümer zu qualifizieren, muss eine Person

1. im Besitz einer gültigen Pilotenlizenz (oder Gleichwertigem) sein, die von
einem Mitgliedstaat mit der entsprechenden Muster- oder Klassenberech-
tigung ausgestellt oder validiert wurde, und

2. Eigentümer des Luftfahrzeugs sein, und zwar entweder als alleiniger Ei-
gentümer oder als Miteigentümer; der Eigentümer muss

i) eine der auf dem Eintragungsformular angegebenen natürlichen Perso-
nen sein oder

ii) Mitglied einer Rechtsperson zu Freizeitzwecken ohne Erwerbsabsicht
sein, die auf dem Eintragungsdokument als Eigentümer oder Betreiber
angegeben ist und in der die betreffende Einzelperson direkt am Ent-
scheidungsprozess beteiligt und von dieser dazu bestimmt ist, die In-
standhaltung durch den Piloten/Eigentümer durchzuführen.

b) Für jedes privat betriebene, motorgetriebene Luftfahrzeug einfacher Bauart
mit einer höchstzulässigen Startmasse von bis zu 2 730 kg, jedes Segelflug-
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zeug, jeden Motorsegler oder Ballon kann der Pilot/Eigentümer die Freigabe-
bescheinigung nach der in Anlage VIII aufgeführten eingeschränkten Instand-
haltung durch den Piloten/Eigentümer ausstellen.

c) Der Umfang der eingeschränkten Instandhaltung durch den Piloten/Eigentü-
mer muss im Luftfahrzeug-Instandhaltungsprogramm gemäß M.A.302 ange-
geben sein.

d) Die Freigabebescheinigung muss in die Bordbücher eingetragen werden und
wesentliche Angaben zu der durchgeführten Instandhaltung und den verwen-
deten Instandhaltungsunterlagen beinhalten, das Datum, an dem die Instand-
haltung vollendet wurde, sowie die Identität, die Unterschrift und Pilotenli-
zenznummer des Piloten/Eigentümers, der eine solche Bescheinigung aus-
stellt.

▼B

UNTERABSCHNITT I

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT

▼M3
M.A.901 Prüfung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen

Um die Gültigkeit des Lufttüchtigkeitszeugnisses sicherzustellen, müssen das
Luftfahrzeug und seine Unterlagen über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
in regelmäßigen Abständen im Rahmen einer Lufttüchtigkeitsprüfung überprüft
werden.

a) Eine Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit wird in Überein-
stimmung mit Anlage III (EASA-Formular 15a oder 15b) nach Abschluss
einer zufrieden stellenden Überprüfung der Lufttüchtigkeit ausgestellt. Die
Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit hat eine Gültigkeitsdauer
von einem Jahr.

b) Bei einem Luftfahrzeug in einer überwachten Umgebung handelt es sich um
ein Luftfahrzeug, das i) in den vorangegangenen zwölf Monaten fortlaufend
von einem spezifischen gemäß Abschnitt A Unterabschnitt G dieses Anhangs
(Teil M) genehmigten Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit betreut und ii) in den vorangegangenen zwölf Monaten von
gemäß Abschnitt A Unterabschnitt F dieses Anhangs (Teil M) oder gemäß
Anhang II (Teil 145) genehmigten Instandhaltungsbetrieben instand gehalten
wurde. Dies beinhaltet die Instandhaltung gemäß M.A.803(b) und die Frei-
gabe in Übereinstimmung mit M.A.801(b)2 oder M.A.801(b)3.

c) Für alle Luftfahrzeuge, die für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt wer-
den, und für Luftfahrzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr
als 2 730 kg außer Ballone, die sich in einer überwachten Umgebung be-
finden, darf das in Buchstabe b genannte Unternehmen zur Führung der Auf-
rechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs, wenn es über eine ent-
sprechende Genehmigung verfügt und vorbehaltlich der Einhaltung von Buch-
stabe k,

1. die Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit in Übereinstim-
mung mit M.A.710 ausstellen und

2. für von ihm erteilte Bescheinigungen über die Prüfung der Lufttüchtigkeit,
wenn das Luftfahrzeug innerhalb einer überwachten Umgebung verblieben
ist, zweimal die Gültigkeit der Bescheinigung um die Dauer von jeweils
einem Jahr verlängern.

d) Für alle Luftfahrzeuge, die für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt wer-
den, und für Luftfahrzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr
als 2 730 kg außer Ballone, die i) sich nicht in einer überwachten Umgebung
befinden oder ii) deren Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von einem Un-
ternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit geführt
wird, das nicht zur Durchführung von Lufttüchtigkeitsprüfungen berechtigt
ist, wird die Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit von der
zuständigen Behörde nach einer zufrieden stellenden Beurteilung ausgestellt,
die sich auf die Empfehlung eines nach Abschnitt A Unterabschnitt G dieses
Anhangs (Teil M) genehmigten Unternehmens zur Führung der Aufrechter-
haltung der Lufttüchtigkeit stützt, die zusammen mit dem Antrag des Eigen-
tümers oder Betreibers zugesandt wird. Die Grundlage für diese Empfehlung
bildet eine gemäß M.A.710 durchgeführte Prüfung der Lufttüchtigkeit.
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e) Für Luftfahrzeuge, die nicht für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt
werden und eine höchstzulässige Startmasse von 2 730 kg und darunter ha-
ben, sowie für Ballone darf jedes vom Eigentümer oder Betreiber benannte
nach Abschnitt A Unterabschnitt G dieses Anhangs (Teil M) genehmigte
Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, wenn
es die entsprechenden Genehmigungen besitzt und vorbehaltlich Buchstabe k,

1. die Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß M.A.710
ausstellen und

2. für von ihm erteilte Bescheinigungen über die Prüfung der Lufttüchtigkeit,
wenn das Luftfahrzeug innerhalb einer überwachten Umgebung unter sei-
ner Führung verblieben ist, zweimal die Gültigkeit der Bescheinigung um
die Dauer von jeweils einem Jahr verlängern.

f) Abweichend von M.A.901(c)2 und M.A.901(e)2 darf das in Buchstabe b
genannte Unternehmen, welches die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
des Luftfahrzeugs führt, für Luftfahrzeuge, die sich in einer überwachten
Umgebung befinden, vorbehaltlich der Einhaltung von Buchstabe k die Gül-
tigkeit der Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit, die von der
zuständigen Behörde oder von einem anderen nach Abschnitt A Unterab-
schnitt G dieses Anhangs (Teil M) genehmigten Unternehmen zur Führung
der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit ausgestellt wurde, zweimal um die
Dauer von jeweils einem Jahr verlängern.

g) Abweichend von M.A.901(e) und M.A.901(i)2 darf die Bescheinigung über
die Prüfung der Lufttüchtigkeit für ELA1-Luftfahrzeuge, die nicht für die
gewerbsmäßige Beförderung genutzt werden und nicht von M.A.201(i) be-
troffen sind, nach einer zufrieden stellenden Beurteilung auf der Grundlage
einer Empfehlung, die von freigabeberechtigtem Personal, das von der zu-
ständigen Behörde förmlich zugelassen ist, in Übereinstimmung mit den An-
forderungen von Anhang III (Teil 66) und M.A.707(a)2(a) abgegeben und
zusammen mit dem Antrag des Eigentümers oder Betreibers zugesandt wurde,
auch von der zuständigen Behörde ausgestellt werden. Diese Empfehlung
stützt sich auf eine gemäß M.A.710 durchgeführte Prüfung der Lufttüchtigkeit
und darf nicht für mehr als zwei aufeinander folgende Jahre abgegeben wer-
den.

h) Wann immer die Umstände auf eine potenzielle Gefährdung der Sicherheit
schließen lassen, führt die zuständige Behörde die Prüfung der Lufttüchtigkeit
selbst durch und stellt die Prüfbescheinigung selbst aus.

i) Außer in den Fällen von Buchstabe h kann die zuständige Behörde die Prü-
fung der Lufttüchtigkeit auch in den folgenden Fällen selbst durchführen und
die Prüfbescheinigung selbst ausstellen:

1. für Luftfahrzeuge, die nicht für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt
werden, wenn das Luftfahrzeug von einem nach Abschnitt A Unterab-
schnitt G dieses Anhangs (Teil M) genehmigten Unternehmen zur Führung
der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, das sich in einem Drittland be-
findet, betreut wird;

2. für alle Ballone und jedes andere Luftfahrzeug mit einer höchstzulässigen
Startmasse von 2 730 kg und darunter, wenn der Eigentümer dies bean-
tragt.

j) Wenn die zuständige Behörde die Lufttüchtigkeitsprüfung selbst durchführt
und/oder die Prüfbescheinigung selbst ausstellt, muss der Eigentümer oder
Betreiber der zuständigen Behörde Folgendes zur Verfügung stellen:

1. die von der zuständigen Behörde vorgeschriebenen Dokumente und

2. geeignete Räumlichkeiten an dem jeweiligen Standort für das Personal der
Behörde und

3. sofern erforderlich, die Unterstützung durch gemäß Anhang III (Teil 66)
oder gleichwertig nach 145.A.30(j)(1) und (2) von Anhang II (Teil 145)
qualifiziertes Personal.

k) Eine Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit kann nicht ausge-
stellt oder verlängert werden, wenn das Luftfahrzeug nachweislich nicht luft-
tüchtig ist oder Gründe für die Vermutung der mangelnden Lufttüchtigkeit
vorliegen.

▼B
M.A.902 Gültigkeit der Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit

a) Eine Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit wird ungültig, wenn:
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1. sie ausgesetzt oder widerrufen wurde oder

2. das Lufttüchtigkeitszeugnis ausgesetzt oder widerrufen wurde oder

3. das Luftfahrzeug nicht in der Luftfahrzeugrolle eines Mitgliedstaates ein-
getragen ist oder

4. die Musterzulassung, unter der das Lufttüchtigkeitszeugnis ausgestellt
wurde, ausgesetzt oder widerrufen wurde.

b) Der Flug eines Luftfahrzeugs ist nicht gestattet, wenn das Lufttüchtigkeits-
zeugnis ungültig ist oder wenn:

1. die fortdauernde Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs oder einer in das Luft-
fahrzeug eingebauten Komponente nicht die Forderungen dieses Teils er-
füllt oder

2. das Luftfahrzeug nicht mehr dem von der Agentur genehmigten Muster
entspricht oder

3. das Luftfahrzeug außerhalb der im Flughandbuch oder Lufttüchtigkeits-
zeugnis genehmigten Betriebsgrenzen betrieben wird, ohne dass entspre-
chende Maßnahmen eingeleitet werden, oder

4. das Luftfahrzeug von einem Unfall oder einer Störung betroffen war, der
bzw. die die Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs beeinträchtigt, ohne dass
anschließend geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Lufttüch-
tigkeit getroffen worden sind, oder

5. eine Änderung oder Reparatur nicht in Übereinstimmung mit Teil-21 ge-
nehmigt worden ist.

c) Bei Rückgabe oder Widerruf ist die Bescheinigung über die Prüfung der
Lufttüchtigkeit an die zuständige Behörde zurückzugeben.

M.A.903 Übertragung von Eintragungen in die Luftfahrzeugrolle innerhalb
der EU

a) Wird ein Eintrag in eine Luftfahrzeugrolle innerhalb der EU übertragen, muss
der Antragsteller:

1. den vorherigen Mitgliedstaat davon in Kenntnis setzen, in welchem Mit-
gliedstaat das Luftfahrzeug eingetragen wird, und anschließend

2. in dem neuen Mitgliedstaat einen Antrag auf Ausstellung eines neuen
Lufttüchtigkeitszeugnisses in Übereinstimmung mit Teil-21 stellen.

b) Unbeschadet M.A.902(a)(3) behält die bisherige Bescheinigung über die Prü-
fung der Lufttüchtigkeit ist bis zu ihrem Ablaufdatum Gültigkeit.

M.A.904 Prüfung der Lufttüchtigkeit von in die EU importierten Luftfahr-
zeugen

▼M3
a) Beim Import eines Luftfahrzeugs in einen Mitgliedstaat aus einem Drittland

muss der Antragsteller

1. in dem Mitgliedstaat, in dem die Eintragung erfolgt, einen Antrag auf
Ausstellung eines neuen Lufttüchtigkeitszeugnisses gemäß dem Anhang
(Teil 21) der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 stellen und

2. für Luftfahrzeuge, die nicht neu sind, eine zufrieden stellende Prüfung der
Lufttüchtigkeit gemäß M.A.901 durchführen lassen und

3. alle Instandhaltungsarbeiten durchführen lassen, um die Anforderungen des
genehmigten Instandhaltungsprogramms gemäß M.A.302 zu erfüllen.

b) Wenn das Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtig-
keit zu der Überzeugung gelangt ist, dass das Luftfahrzeug alle einschlägigen
Forderungen erfüllt, muss es gegebenenfalls eine dokumentierte Empfehlung
für die Ausstellung einer Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit
an den Mitgliedstaat senden, in dem die Eintragung erfolgt ist.

▼B
c) Der Eigentümer muss dem Mitgliedstaat, in dem die Eintragung erfolgt ist,

den Zugang zum Luftfahrzeug zu Prüfzwecken ermöglichen.

d) Ein neues Lufttüchtigkeitszeugnis wird vom Mitgliedstaat, in dem die Ein-
tragung erfolgt ist, ausgestellt wenn dieser sich davon überzeugt hat, dass das
Luftfahrzeug den Vorschriften von Teil-21 entspricht.
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e) Der Mitgliedstaat muss ebenfalls die Bescheinigung über die Prüfung der
Lufttüchtigkeit mit einer normalen Gültigkeitsdauer von einem Jahr ausstel-
len, sofern er dafür nicht aus Sicherheitsgründen Einschränkungen auferlegt.

M.A.905 Verstöße

a) Ein Verstoß der Stufe 1 („Level-1-Finding“) beinhaltet jede erhebliche Nicht-
erfüllung der Anforderungen von Teil-M, die den Sicherheitsstandard des
Luftfahrzeugs beeinträchtigt und die Flugsicherheit ernsthaft gefährdet.

b) Ein Verstoß der Stufe 2 („Level-2-Finding“) beinhaltet jede Nichterfüllung
der Anforderungen von Teil-M. die den Sicherheitsstandard des Luftfahrzeugs
beinträchtigen und die Flugsicherheit möglicherweise gefährden könnte.

c) Nach Erhalt der Mitteilung über Beanstandungen gemäß M.B.303 muss die in
Übereinstimmung mit M.A.201 zuständige Person oder das Unternehmen
einen Plan mit Abhilfemaßnahmen festlegen und innerhalb eines mit der Be-
hörde zu vereinbarenden Zeitraums die Durchführung der Abhilfemaßnahmen
zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachweisen; darin eingeschlossen
sind Abhilfemaßnahmen, durch die eine Wiederholung des Verstoßes verhin-
dert und dessen Ursache beseitigt wird.

ABSCHNITT B

VERFAHREN FÜR ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN

UNTERABSCHNITT A

ALLGEMEINES

M.B.101 Geltungsbereich

In diesem Abschnitt werden die Verwaltungsvorschriften festgelegt, die von den
zuständigen Behörden, die mit der Anwendung und Durchsetzung von Abschnitt
A dieses Teils befasst sind, einzuhalten sind.

M.B.102 Zuständige Behörde

a) Allgemeines

Ein Mitgliedstaat muss eine zuständige Behörde mit übertragener Verantwortung
für die Erteilung, Fortdauer der Gültigkeit, Änderung, Aussetzung oder Rück-
nahme von Bescheinigungen und für die Beaufsichtigung der Aufrechterhaltung
der Lufttüchtigkeit bestimmen. Diese zuständige Behörde muss Verfahren und
eine Organisationsstruktur in schriftlicher Form festlegen.

b) Mittel

Die Anzahl der Mitarbeiter muss ausreichen, um die in Abschnitt B aufgeführten
Anforderungen zu erfüllen.

c) Qualifikation und Schulung

Alle Mitarbeiter, die Tätigkeiten in Verbindung mit Teil-M ausüben, müssen
entsprechend qualifiziert sein und über die notwendige(n) Kenntnisse, Erfahrun-
gen, Grundausbildung und Schulung verfügen, um die ihnen übertragenen Auf-
gaben wahrzunehmen.

d) Verfahren

Die zuständige Behörde muss Verfahren mit Angaben zur Erfüllung der Vor-
schriften dieses Teils festlegen.

Die Verfahren müssen überprüft und geändert werden, um die kontinuierliche
Erfüllung zu gewährleisten.

M.B.103 Annehmbare Nachweisverfahren

Die Agentur muss annehmbare Nachweisverfahren erstellen, die die Mitglied-
staaten zum Nachweis der Erfüllung dieses Teils anwenden können. Werden
die Voraussetzungen eines annehmbaren Nachweisverfahrens erfüllt, sind die
diesbezüglichen Forderungen dieses Teils als erfüllt zu betrachten.
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M.B.104 Führung von Aufzeichnungen

a) Die zuständigen Behörden müssen ein System zur Führung von Aufzeichnun-
gen einrichten, anhand dessen das Verfahren für die Erteilung, Verlängerung,
Änderung, Aussetzung oder den Widerruf jeder einzelnen Bescheinigung ver-
folgt werden kann.

b) Die Aufzeichnungen für die Aufsicht über gemäß Teil-M genehmigte Unter-
nehmen müssen mindestens umfassen:

1. den Antrag auf eine Genehmigung für das Unternehmen,

2. die Genehmigungsurkunde des Unternehmens einschließlich aller Ände-
rungen,

3. eine Kopie des Auditierungsprogramms, das die Termine für fällige und
bereits durchgeführte Audits enthält,

4. die Aufzeichnungen über die fortdauernde Aufsicht durch die zuständige
Behörde einschließlich aller Auditaufzeichnungen,

5. Kopien der wichtigen Korrespondenz,

6. Angaben zu allen Freistellungs- und Durchsetzungsmaßnahmen,

7. alle Berichte anderer zuständiger Behörden über die Überwachung des
Betriebes,

8. Handbuch des Betriebes und Änderungen,

9. Kopien aller anderen von der zuständigen Behörde direkt genehmigten
Dokumente.

c) Der Aufbewahrungszeitraum für die Aufzeichnungen gemäß Absatz (b) be-
trägt vier Jahre.

d) Die Aufzeichnungen für die Aufsicht über jedes einzelne Luftfahrzeug müs-
sen mindestens eine Kopie beinhalten von:

1. dem Lufttüchtigkeitszeugnis des Luftfahrzeugs,

2. den Bescheinigungen über die Prüfung der Lufttüchtigkeit,

3. den Empfehlungen des Unternehmens gemäß Abschnitt A Unterabschnitt G,

4. den Berichten über die Prüfungen der Lufttüchtigkeit, die direkt von dem
Mitgliedstaat durchgeführt wurden,

5. dem gesamten einschlägigen Schriftverkehr bezüglich des Luftfahrzeugs,

6. Angaben zu allen Freistellungs- und Durchsetzungsmaßnahmen,

7. allen Dokumenten, die von der zuständigen Behörde, wie in M.B. Unter-
abschnitt B ausgeführt, direkt genehmigt wurden.

e) Die unter Absatz (d) genannten Aufzeichnungen sind für die Dauer von zwei
Jahren, nachdem das Luftfahrzeug endgültig außer Betrieb genommen wurde,
aufzubewahren.

f) Alle unter M.B.104 genannten Aufzeichnungen müssen einem anderen Mit-
gliedstaat oder der Agentur auf deren Verlangen zugänglich gemacht werden.

M.B.105 Gegenseitiger Informationsaustausch

a) Um einen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Luftverkehr zu leisten,
muss zwischen den zuständigen Behörden gemäß Artikel 11 der Grundver-
ordnung ein gegenseitiger Austausch aller notwendigen Informationen statt-
finden.

b) Unbeschadet der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten müssen sich im Fall
einer mehrere Mitgliedstaaten betreffenden potenziellen Gefährdung der Si-
cherheit die betroffenen zuständigen Behörden bei den notwendigen Auf-
sichtstätigkeiten gegenseitig unterstützen.
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UNTERABSCHNITT B

ZUSTÄNDIGKEIT

M.B.201 Pflichten

Die unter M.1 angegebenen zuständigen Behörden sind für die Durchführung
von Kontrollen und Untersuchungen in Bezug auf die Erfüllung der Anforde-
rungen dieses Teils verantwortlich.

UNTERABSCHNITT C

AUFRECHTERHALTUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT

M.B.301 Instandhaltungsprogramm

a) Die zuständige Behörde muss überprüfen, dass das Instandhaltungsprogramm
allen Anforderungen von M.A.302 entspricht.

b) Soweit nicht unter ►M3 M.A.302(c) ◄ anders festgelegt, müssen das In-
standhaltungsprogramm und Änderungen desselben direkt von der zuständi-
gen Behörde genehmigt werden.

c) Im Fall einer indirekten Genehmigung muss das Instandhaltungsprogramm-
verfahren von der zuständigen Behörde über das Handbuch des Unternehmens
zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit genehmigt werden.

d) Für die Genehmigung eines Instandhaltungsprogramms gemäß Absatz (b)
muss die zuständige Behörde Zugang zu allen unter ►M3 M.A.302(d), (e)
und (f) ◄ erforderlichen Daten haben.

M.B.302 Ausnahmen

Über alle gemäß ►M3 Artikel 14 Absatz 4 ◄ der Grundverordnung gewährten
Ausnahmen müssen von der zuständigen Behörde Aufzeichnungen geführt und
aufbewahrt werden.

M.B.303 Überwachung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luft-
fahrzeugen

▼M3
a) Die zuständige Behörde muss ein Prüfprogramm erarbeiten, um den Luft-

tüchtigkeitsstatus der in ihrer Luftfahrzeugrolle eingetragenen Luftfahrzeug-
flotte zu überwachen.

▼B
b) Das Prüfprogramm muss die stichprobenartige Begehung von Luftfahrzeugen

beinhalten.

c) Bei der Erstellung des Programms sind die Anzahl der in die Luftfahrzeu-
grolle eingetragenen Luftfahrzeuge, Ortskenntnisse und zurückliegende Über-
wachungstätigkeiten zu berücksichtigen.

d) Die Prüfung des Produktes muss sich auf eine Reihe von entscheidenden
Risikofaktoren für die Lufttüchtigkeit konzentrieren und alle Beanstandungen
aufzeigen. Weiterhin muss die zuständige Behörde jede Beanstandung aus-
werten, um deren grundlegende Ursache zu bestimmen.

e) Alle Beanstandungen müssen gegenüber der verantwortlichen Person oder
dem Unternehmen gemäß M.A.201 schriftlich bestätigt werden.

f) Die zuständige Behörde muss über alle Beanstandungen, Maßnahmen zur
Behebung von Beanstandungen und Empfehlungen Aufzeichnungen führen.

g) Wenn bei der Prüfung von Luftfahrzeugen nachgewiesen wird, dass eine
Anforderung von Teil-M nicht erfüllt ist, muss die zuständige Behörde Maß-
nahmen gemäß M.B.903 ergreifen.

h) Wenn die grundlegende Ursache auf eine Nichterfüllung der Forderungen
eines Unterabschnitts oder eines anderen Teils zurückzuführen ist, ist die
Nichterfüllung so zu behandeln, wie es in dem betreffenden Teil vorgeschrie-
ben ist.

▼M3
i) Um die entsprechenden Durchsetzungsmaßnahmen zu erleichtern, müssen die

zuständigen Behörden Informationen über Nichterfüllungen, die gemäß Buch-
stabe h festgestellt wurde, austauschen.
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M.B.304 Widerruf, Aussetzung und Einschränkung

Die zuständige Behörde muss:

a) eine Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit aus triftigen Gründen
bei einer potenziellen Gefährdung der Sicherheit aussetzen oder

b) eine Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß M.B.303(g)
aussetzen, widerrufen oder einschränken.

UNTERABSCHNITT D

INSTANDHALTUNGSNORMEN

(noch entsprechend auszuarbeiten)

UNTERABSCHNITT E

KOMPONENTEN

(noch entsprechend auszuarbeiten)

UNTERABSCHNITT F

INSTANDHALTUNGSBETRIEB

M.B.601 Antrag

Befinden sich Betriebsstätten für die Instandhaltung in mehr als einem Mitglied-
staat, ist die Überprüfung und fortdauernde Aufsicht im Rahmen der Genehmi-
gung zusammen mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten durchzufüh-
ren, auf deren Hoheitsgebiet sich die anderen Betriebsstätten befinden.

M.B.602 Erstgenehmigung

a) Vorbehaltlich der Erfüllung der Forderungen in M.A.606(a) und (b) muss die
zuständige Behörde dem Antragsteller die Anerkennung des Personals gemäß
M.A.606(a) und (b) in schriftlicher Form anzeigen.

b) Die zuständige Behörde muss feststellen, dass die im Instandhaltungsbetriebs-
handbuch aufgeführten Verfahren den Bestimmungen von M.A Unterab-
schnitt F entsprechen und sicherstellen, dass der verantwortliche Betriebsleiter
die Verpflichtungserklärung unterzeichnet.

c) Die zuständige Behörde muss überprüfen, ob der Betrieb die Forderungen von
M.A Unterabschnitt F erfüllt.

d) Während der Überprüfung zum Erwerb der Erstgenehmigung ist mindestens
ein Mal eine Besprechung mit dem verantwortlichen Betriebsleiter durchzu-
führen, um sicherzustellen, dass sich dieser voll bewusst ist, welche Bedeu-
tung die Genehmigung hat und aus welchem Grund er die Verpflichtungser-
klärung des Betriebes zur Einhaltung der in dem Handbuch festgelegten Ver-
fahren unterzeichnet.

e) Alle Beanstandungen müssen dem Betrieb schriftlich bestätigt werden.

f) Die zuständige Behörde muss über alle Beanstandungen, Maßnahmen zur
Behebung von Beanstandungen und Empfehlungen Aufzeichnungen führen.

g) Bei einer Erstgenehmigung müssen alle Beanstandungen von dem Betrieb
behoben und der zuständigen Behörde zur Endabnahme vorgelegt werden,
bevor die Genehmigung erteilt werden kann.

M.B.603 Erteilung der Genehmigung

a) Wenn der Instandhaltungsbetrieb die Bestimmungen der einschlägigen Ab-
sätze dieses Teils erfüllt, muss die zuständige Behörde dem Antragsteller
eine Genehmigungsurkunde (EASA-Formular-3) (Anlage V) ausstellen, aus
der der Umfang der Genehmigung hervorgeht.

b) Die zuständige Behörde muss die mit der Genehmigung verbundenen Bedin-
gungen auf der Genehmigungsurkunde (EASA-Formular-3) angeben.

c) Auf der Genehmigungsurkunde (EASA-Formular-3) muss die Referenznum-
mer in einem von der Agentur festgelegten Format angegeben werden.
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M.B.604 Fortdauernde Aufsicht

a) Die zuständige Behörde muss eine Liste führen und auf dem neuesten Stand
halten, aus der die von ihr beaufsichtigten Instandhaltungsbetriebe gemäß M.
A Unterabschnitt F sowie Termine von fälligen und bereits durchgeführten
Auditierungen hervorgehen.

b) Jeder Betrieb muss in Abständen von bis zu 24 Monaten einer vollständigen
Prüfung unterzogen werden.

c) Alle Beanstandungen müssen gegenüber dem Betrieb schriftlich bestätigt werden.

d) Die zuständige Behörde muss über alle Beanstandungen, Maßnahmen zur
Behebung von Beanstandungen und Empfehlungen Aufzeichnungen führen.

e) Mindestens einmal innerhalb von 24 Monaten ist eine Sitzung mit dem ver-
antwortlichen Betriebsleiter einzuberufen, um sicherzustellen, dass dieser über
wichtige Themen, die sich aus den Auditierungen ergeben, informiert ist.

M.B.605 Verstöße

a) Wird im Verlauf von Auditierungen oder anderweitig nachgewiesen, dass die
Forderungen von Teil-M nicht erfüllt sind, muss die zuständige Behörde
folgende Maßnahmen ergreifen:

1. Bei Verstößen der Stufe 1 („Level-1-Findings“) sind seitens der zuständigen
Behörde unverzüglich Schritte einzuleiten, um nach Maßgabe der Schwere des
Verstoßes der Stufe 1 die Genehmigung als Instandhaltungsbetrieb ganz oder
teilweise zu widerrufen, einzuschränken oder auszusetzen, bis das Unterneh-
men die Abhilfemaßnahmen erfolgreich durchgeführt hat.

2. Bei Verstößen der Stufe 2 („Level-2-Findings“) muss die zuständige Be-
hörde gemäß der Art der Beanstandung eine angemessene Frist für Abhil-
femaßnahmen setzen, die höchstens drei Monate beträgt. Unter gewissen
Umständen kann die zuständige Behörde nach Ablauf der ersten Frist und
in Abhängigkeit von der Art der Beanstandung die dreimonatige Frist
vorbehaltlich eines zufrieden stellenden Plans mit Abhilfemaßnahmen ver-
längern.

b) Bei Nichteinhaltung der von der zuständigen Behörde gewährten Frist muss
diese Maßnahmen einleiten, um die Genehmigung ganz oder teilweise auszu-
setzen.

▼M3
M.B.606 Änderungen

a) Für Änderungen im Betrieb, über die sie gemäß M.A.617 unterrichtet wurde,
muss die zuständige Behörde die einschlägigen Anforderungen der ursprün-
glichen Genehmigung erfüllen.

b) Die zuständige Behörde kann die Bedingungen vorschreiben, unter denen der
genehmigte Instandhaltungsbetrieb während solcher Änderungen weiterarbei-
ten darf, sofern sie nicht zu dem Schluss gelangt, dass die Genehmigung
wegen der Art oder des Umfangs der Änderungen außer Kraft gesetzt werden
sollte.

c) Für Änderungen des Instandhaltungsbetriebshandbuchs gilt:

1. Im Fall einer direkten Genehmigung von Änderungen gemäß M.A.604(b)
muss die zuständige Behörde überprüfen, dass die in dem Handbuch dar-
gestellten Verfahren den Anforderungen dieses Anhangs (Teil M) entspre-
chen, bevor sie den genehmigten Betrieb von der Genehmigung offiziell in
Kenntnis setzt.

2. Im Fall der Anwendung eines indirekten Genehmigungsverfahrens für die
Genehmigung von Änderungen gemäß M.A.604(c) muss die zuständige
Behörde sicherstellen, dass i) die Änderungen geringfügig sind und ii)
sie eine angemessene Kontrolle über die Genehmigung der Änderungen
hat, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen dieses Anhangs
(Teil M) weiterhin erfüllen.

▼B
M.B.607 Widerruf, Aussetzung und Einschränkung einer Genehmigung

Die zuständige Behörde muss:

a) eine Genehmigung aus triftigen Gründen bei einer potenziellen Gefährdung
der Sicherheit aussetzen oder
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b) eine Genehmigung gemäß M.B.605 aussetzen, widerrufen oder einschränken.

UNTERABSCHNITT G

UNTERNEHMEN ZUR FÜHRUNG DER AUFRECHTERHALTUNG DER
LUFTTÜCHTIGKEIT

M.B.701 Antrag

a) Für eine gewerbsmäßige Beförderung müssen der zuständigen Behörde für
die zu betreibenden Luftfahrzeuge zusammen mit dem Antrag auf Erstaus-
stellung oder Änderung eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses folgende Anga-
ben zur Genehmigung vorgelegt werden:

1. das Handbuch zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit,

2. die Instandhaltungsprogramme des Betreibers,

3. das technische Bordbuch des Luftfahrzeugs,

4. sofern zutreffend, die technische Spezifikation der Instandhaltungsverträge
zwischen dem Betreiber und dem gemäß Teil-145 genehmigten Instand-
haltungsbetrieb.

b) Befinden sich Betriebsstätten in mehr als einem Mitgliedstaat, ist die Über-
prüfung und fortdauernde Aufsicht im Rahmen der Genehmigung zusammen
mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten durchzuführen, auf dessen
Hoheitsgebiet sich die anderen Betriebsstätten befinden.

M.B.702 Erstgenehmigung

a) Vorbehaltlich der Erfüllung der Forderungen gemäß M.A.706(a), (c), (d) und
M.A.707 muss die zuständige Behörde dem Antragsteller die Anerkennung
des Personals gemäß M.A.706(a), (c), (d) und M.A.707 in schriftlicher Form
anzeigen.

b) Die zuständige Behörde muss feststellen, dass die im Handbuch des Unter-
nehmens für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit aufgeführ-
ten Verfahren Teil-M.A Unterabschnitt G entsprechen und sicherstellen, dass
der verantwortliche Betriebsleiter die Verpflichtungserklärung unterzeichnet.

c) Die zuständige Behörde muss die Erfüllung der Forderungen von M.A Unter-
abschnitt G durch das Unternehmen prüfen.

d) Während der Überprüfung zum Erwerb der Erstgenehmigung muss mindes-
tens ein Mal eine Besprechung mit dem verantwortlichen Betriebsleiter durch-
geführt werden, um sicherzustellen, dass sich dieser dessen voll bewusst ist,
welche Bedeutung die Genehmigung hat und aus welchem Grund er die im
Handbuch für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit enthal-
tene Verpflichtungserklärung des Unternehmens zur Einhaltung der in diesem
festgelegten Verfahren unterzeichnet.

e) Alle Beanstandungen müssen dem Betrieb schriftlich bestätigt werden.

f) Die zuständige Behörde muss über alle Beanstandungen, Maßnahmen zur
Behebung von Beanstandungen und Empfehlungen Aufzeichnungen führen.

g) Bei einer Erstgenehmigung müssen alle Beanstandungen von dem Betrieb
behoben und der zuständigen Behörde zur Endabnahme vorgelegt werden,
bevor die Genehmigung erteilt werden kann.

M.B.703 Erteilung der Genehmigung

a) Wenn das Unternehmen für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüch-
tigkeit die Forderungen gemäß M.A Unterabschnitt G erfüllt, muss die zu-
ständige Behörde dem Antragsteller eine Genehmigungsurkunde (EASA-For-
mular-14) (Anlage VI) ausstellen, aus der der Umfang der Genehmigung
hervorgeht.

b) Die zuständige Behörde muss die Gültigkeit der Genehmigung auf der Ge-
nehmigungsurkunde (EASA-Formular-14) angeben.

c) Auf der Genehmigungsurkunde (EASA-Formular-14) muss die Referenznum-
mer in einem von der Agentur festgelegten Format angegeben werden.

d) Im Fall der gewerbsmäßigen Beförderung werden die auf einem EASA-Form-
blatt-14 enthaltenen Angaben auf dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis vermerkt.
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M.B.704 Fortdauernde Aufsicht

a) Die zuständige Behörde muss eine Liste führen und auf dem neuesten Stand
halten, aus der die von ihr beaufsichtigten genehmigten Unternehmen zur
Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit gemäß M.A Unterabschnitt
G sowie Termine über fällige und bereits durchgeführte Auditierungen her-
vorgehen.

b) Jedes Unternehmen muss in Abständen von höchstens 24 Monaten einer
vollständigen Prüfung unterzogen werden.

c) Stichprobenartig ist bei einem von dem genehmigten Betrieb gemäß M.B.
Unterabschnitt G betreuten Luftfahrzeug innerhalb von 24 Monaten eine Prü-
fung am Produkt durchzuführen. Die Größe der Stichprobe wird von der
zuständigen Behörde festgelegt und basiert auf dem Ergebnis vorangegange-
ner Auditierungen und früherer Prüfungen am Produkt.

d) Alle Beanstandungen müssen dem Betrieb schriftlich bestätigt werden.

e) Die zuständige Behörde muss über alle Beanstandungen, Maßnahmen zur
Behebung von Beanstandungen und Empfehlungen Aufzeichnungen führen.

f) Mindestens einmal innerhalb von 24 Monaten muss eine Besprechung mit
dem verantwortlichen Betriebsleiter durchgeführt werden, um sicherzustellen,
dass dieser über wichtige Themen, die sich aus den Auditierungen ergeben,
informiert ist.

M.B.705 Verstöße

a) Wenn bei Auditierungen oder auf andere Weise nachgewiesen wird, dass die
Forderungen von Teil-M nicht erfüllt sind, sind seitens der zuständigen Be-
hörde die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

1. Bei Verstößen der Stufe 1 („Level-1-Findings“) sind seitens der zuständi-
gen Behörde unverzüglich Schritte einzuleiten, um nach Maßgabe der
Schwere des Verstoßes der Stufe 1 die Genehmigung als Instandhaltungs-
betrieb ganz oder teilweise zu widerrufen, einzuschränken oder auszuset-
zen, bis das Unternehmen die Abhilfemaßnahmen erfolgreich durchgeführt
hat.

2. Bei Verstößen der Stufe 2 („Level-2-Findings“) muss die zuständige Be-
hörde gemäß der Art der Beanstandung eine angemessene Frist für Abhil-
femaßnahmen setzen, die höchstens drei Monate beträgt. Unter gewissen
Umständen kann die zuständige Behörde nach Ablauf der ersten Frist und
in Abhängigkeit von der Art der Beanstandung die dreimonatige Frist
vorbehaltlich eines zufrieden stellenden Plans mit Abhilfemaßnahmen ver-
längern.

b) Bei Nichteinhaltung der von der zuständigen Behörde gewährten Frist muss
diese die Genehmigung ganz oder teilweise aussetzen.

▼M3
M.B.706 Änderungen

a) Für Änderungen im Unternehmen, über die sie gemäß M.A.713 unterrichtet
wurde, muss die zuständige Behörde die einschlägigen Anforderungen der
ursprünglichen Genehmigung erfüllen.

b) Die zuständige Behörde kann die Bedingungen vorschreiben, unter denen das
Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit während
solcher Änderungen weiterarbeiten darf, sofern sie nicht zu dem Schluss ge-
langt, dass die Genehmigung wegen der Art oder des Umfangs der Änderun-
gen außer Kraft gesetzt werden sollte.

c) Für Änderungen des Handbuchs des Unternehmens zur Führung der Aufrecht-
erhaltung der Lufttüchtigkeit gilt:

1. Im Fall einer direkten Genehmigung von Änderungen gemäß M.A.704(b)
muss die zuständige Behörde überprüfen, dass die in dem Handbuch dar-
gestellten Verfahren den Anforderungen dieses Anhangs (Teil M) entspre-
chen, bevor sie das genehmigte Unternehmen von der Genehmigung offi-
ziell in Kenntnis setzt.

2. Im Fall der Anwendung eines indirekten Genehmigungsverfahrens für die
Genehmigung von Änderungen gemäß M.A.704(c) muss die zuständige
Behörde sicherstellen, dass i) die Änderungen geringfügig sind und ii)
sie eine angemessene Kontrolle über die Genehmigung der Änderungen
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hat, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen dieses Anhangs (Teil
M) weiterhin erfüllen.

▼B
M.B.707 Widerruf, Aussetzung und Einschränkung einer Genehmigung

Die zuständige Behörde muss:

a) eine Genehmigung aus triftigen Gründen bei einer potenziellen Gefährdung
der Sicherheit aussetzen, oder

b) eine Genehmigung gemäß M.B.705 aussetzen, widerrufen oder einschränken.

UNTERABSCHNITT H

FREIGABEBESCHEINIGUNG — CRS

(noch auszuarbeiten)

UNTERABSCHNITT I

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT

M.B.901 Beurteilung von Empfehlungen

Mit dem Eingang eines Antrags und der zugehörigen Empfehlung für die Be-
scheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit in Übereinstimmung mit
►M3 M.A.901 ◄:

1. muss das entsprechend qualifizierte Personal der zuständigen Behörde über-
prüfen, ob mit der in der Empfehlung enthaltenen Erfüllungserklärung der
Nachweis erbracht ist, dass eine vollständige Prüfung der Lufttüchtigkeit ge-
mäß M.A.710 durchgeführt worden ist.

2. Die zuständige Behörde muss eine Untersuchung durchführen und kann wei-
tere Informationen anfordern, die zur Beurteilung der Empfehlung beitragen.

▼M3
M.B.902 Prüfung der Lufttüchtigkeit durch die zuständige Behörde

a) Wenn die zuständige Behörde die Prüfung der Lufttüchtigkeit durchführt und
die Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit (EASA-Formular 15a)
(Anlage III) ausstellt, muss die zuständige Behörde eine Lufttüchtigkeitsprü-
fung gemäß M.A.710 durchführen.

b) Die zuständige Behörde muss über geeignetes Personal verfügen, das die
Lufttüchtigkeitsprüfung durchführt.

1. Für alle Luftfahrzeuge, die für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt
werden, und für Luftfahrzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von
mehr als 2 730 kg außer Ballone muss dieses Personal

a) wenigstens fünf Jahre Erfahrung in der Aufrechterhaltung der Lufttüch-
tigkeit erworben haben und

b) eine einschlägige Lizenz nach Anhang III (Teil 66) oder eine der Luft-
fahrzeugkategorie entsprechende, einzelstaatlich anerkannte Qualifika-
tion für Instandhaltungspersonal (wenn sich Anhang III (Teil 66) auf
einzelstaatliche Vorschriften bezieht) oder einen luftfahrttechnischen
Abschluss oder Gleichwertiges besitzen und

c) eine Ausbildung in der luftfahrttechnischen Instandhaltung erhalten ha-
ben und

d) eine Position mit einschlägigen Verantwortlichkeiten einnehmen.

Unbeschadet der Punkte a bis d kann die in M.B.902(b)1b angegebene
Anforderung durch fünf Jahre Erfahrung in der Aufrechterhaltung der Luft-
tüchtigkeit ersetzt werden, die zusätzlich zu den bereits nach M.B.902(b)1a
geforderten vorliegen müssen.

2. Für Luftfahrzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von bis zu
2 730 kg, die nicht für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt werden,
und für Ballone muss dieses Personal

a) wenigstens drei Jahre Erfahrung in der Aufrechterhaltung der Lufttüch-
tigkeit erworben haben und
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b) eine einschlägige Lizenz nach Anhang III (Teil 66) oder eine der Luft-
fahrzeugkategorie entsprechende, einzelstaatlich anerkannte Qualifika-
tion für Instandhaltungspersonal (wenn sich Anhang III (Teil 66) auf
einzelstaatliche Vorschriften bezieht) oder einen luftfahrttechnischen
Abschluss oder Gleichwertiges besitzen und

c) eine angemessene Ausbildung in der luftfahrttechnischen Instandhaltung
erhalten haben und

d) eine Position mit einschlägigen Verantwortlichkeiten einnehmen.

Unbeschadet der Punkte a bis d kann die in M.B.902(b)2b angegebene
Anforderung durch vier Jahre Erfahrung in der Aufrechterhaltung der Luft-
tüchtigkeit ersetzt werden, die zusätzlich zu den bereits nach M.B.902(b)2a
geforderten vorliegen müssen.

c) Die zuständige Behörde muss über alle Mitarbeiter, die an der Prüfung der
Lufttüchtigkeit beteiligt sind, Aufzeichnungen führen, die Angaben zu den
entsprechenden Qualifikationen zusammen mit einem Überblick über die ein-
schlägigen Erfahrungen und Schulungen im Bereich der Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit enthalten müssen.

d) Die zuständige Behörde muss während der Prüfung der Lufttüchtigkeit Zu-
gang zu den in M.A.305, M.A.306 und M.A.401 angegebenen Daten haben.

e) Die Mitarbeiter, die die Prüfung der Lufttüchtigkeit durchführen, müssen nach
einem zufrieden stellenden Abschluss der Prüfung der Lufttüchtigkeit das
Formular 15a ausstellen.

▼B
M.B.903 Verstöße

Wenn im Verlauf der Prüfung eines Luftfahrzeugs oder auf andere Weise der
Nachweis erbracht wird, dass eine Forderung von Teil-M nicht erfüllt wird, muss
die zuständige Behörde die folgenden Schritte einleiten:

1. Bei Verstößen der Stufe 1 muss die zuständige Behörde die Durchführung
geeigneter Abhilfemaßnahmen vor einem weiteren Flug fordern und umge-
hend den Widerruf oder die Aussetzung der Bescheinigung über die Prüfung
der Lufttüchtigkeit einleiten.

2. Bei Verstößen der Stufe 2 müssen die von der zuständigen Behörde geforder-
ten Abhilfemaßnahmen der Art des Verstoßes entsprechen
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Anlage I

Vereinbarung zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

1. Beauftragt ein Eigentümer ein nach M.A. Unterabschnitt G anerkanntes
Unternehmen für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit in Übereinstim-
mung mit M.A.201 mit der Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der
Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, muss der Eigentümer
nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch beide Parteien auf An-
forderung der zuständigen Behörde eine Kopie der Vereinbarung an die
zuständige Behörde des Mitgliedstaates senden, in dem das Luftfahrzeug
eingetragen ist.

2. Die Vereinbarung wird unter Berücksichtigung der Vorschriften aus Teil-
M erarbeitet und legt die Pflichten der Unterzeichner bezüglich der Auf-
rechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs fest.

3. Sie muss als Mindestanforderung folgende Angaben enthalten:

— Eintragungszeichen des Luftfahrzeugs,

— Luftfahrzeugmuster,

— Werknummer des Luftfahrzeugs,

— Name oder Firma, einschließlich Anschrift, des Eigentümers oder ein-
getragenen Mieters des Luftfahrzeugs,

Angaben, einschließlich Anschrift, zu dem nach M.A. Unterabschnitt G
anerkannten Unternehmen für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit.

4. Sie muss folgenden Wortlaut enthalten:

„Der Eigentümer betraut das anerkannte Unternehmen mit der Führung der
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs, der Ausarbeitung
eines Instandhaltungsprogramms, das von den Lufttüchtigkeitsbehörden
des Mitgliedstaates, in dem das Luftfahrzeug eingetragen ist, anerkannt
ist, und der Organisation der Instandhaltung des Luftfahrzeugs gemäß
dem besagten Instandhaltungsprogramm in einem genehmigten Betrieb.

Gemäß der vorliegenden Vereinbarung verpflichten sich beide Unterzeich-
ner, den jeweiligen Verpflichtungen der vorliegenden Vereinbarung nach-
zukommen.

Der Eigentümer bescheinigt nach bestem Wissen und Gewissen, dass alle
gegenüber dem anerkannten Unternehmen gemachten aktuellen und künf-
tigen Angaben bezüglich der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des
Luftfahrzeugs korrekt sind und an dem Luftfahrzeug keine Änderungen
ohne die vorherige Zustimmung des anerkannten Unternehmens vorge-
nommen werden.

Im Falle einer Nichteinhaltung dieser Vereinbarung durch einen der Unter-
zeichner verliert diese ihre Gültigkeit. In einem solchen Fall übernimmt
der Eigentümer die volle Verantwortung für alle Arbeiten in Verbindung
mit der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs, und der
Eigentümer ist verpflichtet, die zuständigen Behörden des Mitgliedsstaates,
in dem das Luftfahrzeug eingetragen ist, innerhalb von zwei Wochen zu
unterrichten.“

5. Beauftragt ein Eigentümer ein nach M.A. Unterabschnitt G anerkanntes
Unternehmen für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit in Übereinstim-
mung mit M.A.201, werden die Pflichten der beiden Parteien wie folgt
aufgeteilt:

▼M3
5.1. Pflichten des genehmigten Unternehmens:

1. Das Luftfahrzeugmuster muss im Genehmigungsumfang enthalten sein.

2. Das Unternehmen muss die nachstehend aufgeführten Bedingungen für
die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs einhalten:

a) ein Instandhaltungsprogramm für das Luftfahrzeug, gegebenenfalls
einschließlich eines zu erstellenden Zuverlässigkeitsprogramms, aus-
arbeiten,

b) (im Instandhaltungsprogramm) die Instandhaltungsaufgaben auswei-
sen, die gemäß M.A.803(c) vom Piloten/Eigentümer ausgeführt wer-
den dürfen,
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c) für die Genehmigung des Instandhaltungsprogramms für das Luft-
fahrzeug sorgen,

d) nach erfolgter Genehmigung dem Eigentümer eine Kopie des In-
standhaltungsprogramms für das Luftfahrzeug zukommen lassen,

e) eine Prüfung zum Zweck der Überleitung vom bisherigen Instand-
haltungsprogramm des Luftfahrzeugs organisieren,

f) die Instandhaltung durch einen zugelassenen Instandhaltungsbetrieb
durchführen lassen,

g) die Anwendung aller anwendbaren Lufttüchtigkeitsanweisungen si-
chern,

h) alle während der planmäßigen Instandhaltungsarbeiten gefundenen
Mängel oder vom Eigentümer gemeldeten Mängel durch einen zu-
gelassenen Instandhaltungsbetrieb beheben lassen,

i) alle planmäßigen Instandhaltungsarbeiten, die Durchführung von
Lufttüchtigkeitsanweisungen, den Austausch von Teilen mit be-
grenzter Lebensdauer und die Forderungen bezüglich der Prüfung
von Komponenten koordinieren,

j) den Eigentümer informieren, wenn das Luftfahrzeug zu dem geneh-
migten Instandhaltungsbetrieb gebracht werden muss,

k) alle technischen Aufzeichnungen führen,

l) alle technischen Aufzeichnungen archivieren.

3. Es muss dafür Sorge tragen, dass jegliche Änderungen an dem Luft-
fahrzeug nach dem Anhang (Teil 21) der Verordnung (EG)
Nr. 1702/2003 vor ihrer Durchführung genehmigt werden.

4. Es muss dafür Sorge tragen, dass jegliche Reparaturen an dem Luft-
fahrzeug nach dem Anhang (Teil 21) der Verordnung (EG)
Nr. 1702/2003 vor ihrer Durchführung genehmigt werden.

5. Es muss die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Luft-
fahrzeug eingetragen ist, informieren, wenn das Luftfahrzeug von dem
Eigentümer nicht entsprechend der Aufforderung des genehmigten Un-
ternehmens zum genehmigten Instandhaltungsbetrieb gebracht wird.

6. Es muss die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Luft-
fahrzeug eingetragen ist, von der Nichteinhaltung der vorliegenden Ver-
einbarung informieren.

7. Es muss, falls notwendig, die Prüfung der Lufttüchtigkeit des Luftfahr-
zeugs durchführen und die Bescheinigung über die Prüfung der Luft-
tüchtigkeit ausstellen oder der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats,
in dem das Luftfahrzeug eingetragen ist, die entsprechende Empfehlung
geben.

8. Es muss der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Luft-
fahrzeug eingetragen ist, innerhalb von zehn Tagen eine Kopie der
ausgestellten oder verlängerten Bescheinigung über die Prüfung der
Lufttüchtigkeit zusenden.

9. Es muss alle Vorkommnisse gemäß den anzuwendenden Vorschriften
melden.

10. Es muss die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Luft-
fahrzeug eingetragen ist, unterrichten, wenn die vorliegende Vereinba-
rung von einer der beiden Parteien gekündigt wird.

5.2. Pflichten des Eigentümers:

1. Er muss über ein allgemeines Verständnis des genehmigten Instandhal-
tungsprogramms verfügen.

2. Er muss über ein allgemeines Verständnis dieses Anhangs (Teil M)
verfügen.

3. Er muss das Luftfahrzeug zu dem mit dem genehmigten Unternehmen
vereinbarten genehmigten Instandhaltungsbetrieb bringen, und zwar zu
dem entsprechend der Aufforderung des genehmigten Unternehmens
vorgegebenen Zeitpunkt.

4. Er darf Änderungen an dem Luftfahrzeug nicht ohne vorherige Abspra-
che mit dem genehmigten Unternehmen vornehmen.
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5. Er muss das genehmigte Unternehmen über jede, ausnahmsweise ohne
das Wissen und die Kontrolle des genehmigten Unternehmens vorge-
nommene Instandhaltung informieren.

6. Er muss dem genehmigten Unternehmen auf der Grundlage des Bord-
buches alle während des Betriebs festgestellten Mängel melden.

7. Er muss die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Luft-
fahrzeug eingetragen ist, unterrichten, wenn die vorliegende Vereinba-
rung von einer der beiden Parteien gekündigt wird.

8. Er muss die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Luft-
fahrzeug eingetragen ist, und das genehmigte Unternehmen unterrichten,
wenn das Luftfahrzeug verkauft wird.

9. Er muss alle Vorkommnisse, wie in den anzuwendenden Vorschriften
gefordert, melden.

10. Er muss das genehmigte Unternehmen regelmäßig über die Flugstunden
des Luftfahrzeugs und alle sonstigen Nutzungsdaten wie mit dem ge-
nehmigten Unternehmen vereinbart unterrichten.

11. Wenn er Instandhaltung durch den Piloten/Eigentümer durchführt, muss
er die Freigabebescheinigung in die Bordbücher eintragen wie in
M.A.803(d) angegeben, ohne dass er dabei die Einschränkungen auf
die Instandhaltungsarbeiten überschreitet, wie sie im genehmigten In-
standhaltungsprogramm aufgeführt sind gemäß M.A.803(c).

12. Er muss das genehmigte Unternehmen zur Führung der Aufrechterhal-
tung der Lufttüchtigkeit, das für die Führung der Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs verantwortlich ist, spätestens 30 Tage
nach Abschluss jeglicher Instandhaltungsaufgaben durch den Piloten/
Eigentümer gemäß M.A.305(a) unterrichten.
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Anlage II

EASA-Formular-1

Verwendung des Formblatts EASA-Formular-1 für Instandhaltung

1. ALLGEMEINES

Das Format der Bescheinigung sollte mit dem beigefügten Muster überein-
stimmen, und zwar einschließlich der Nummerierung und Position der Fel-
der, wie in dem Musterformular dargestellt. Die Größe eines Feldes kann
jedoch entsprechend den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, aller-
dings ohne dass die Bescheinigung dadurch nicht mehr erkennbar ist. Das
Gesamtformat der Bescheinigung kann erheblich vergrößert oder verkleinert
werden, solange die Bescheinigung kenntlich und lesbar bleibt. In Zweifels-
fällen wenden Sie sich bitte an die Luftfahrtbehörde des jeweiligen Mit-
gliedstaates.

Gedruckter Text sollte klar und deutlich lesbar sein.

Die Bescheinigung sollte entweder als Vordruck vorliegen oder elektronisch
generiert werden, in jedem Fall müssen jedoch gedruckte Linien und Zei-
chen klar und deutlich lesbar sein. Vorgedruckter Text ist entsprechend dem
beigefügten Musterformular zulässig, andere Bescheinigungen sind nicht ge-
stattet.

Die Bescheinigung kann in englischer Sprache und gegebenenfalls in einer
(der) Sprache(n) des betreffenden Mitgliedstaates ausgefüllt werden.

Die Bescheinigung kann in englischer Sprache ausgefüllt werden, wenn sie
für Zwecke der Ausfuhr verwendet wird, ansonsten kann sie in der (den)
Amtssprache(n) des Mitgliedstaates ausgefüllt werden.

Die Eintragungen in die Bescheinigung können entweder mit der Schreib-
maschine, per Computer oder handschriftlich in Blockbuchstaben erfolgen
und müssen eindeutig lesbar sein.

Die Verwendung von Abkürzungen ist auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Der verbleibende Platz auf der Rückseite der Bescheinigung kann vom Aus-
steller für zusätzliche Angaben verwendet werden, darf jedoch keinerlei
Freigabeerklärungen enthalten.

Das Original der Bescheinigung muss dem jeweiligen Artikel beigelegt wer-
den, und die Zuordnung zwischen der Bescheinigung und dem Artikel muss
eindeutig sein. Eine Kopie der Bescheinigung ist beim Hersteller oder In-
standhalter des Artikels aufzubewahren. Wenn das Formular der Bescheini-
gung und die Angaben darin vollständig per EDV erstellt werden, dürfen das
Formular und die Angaben auch auf einem sicheren Datenträger aufbewahrt
werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Luftfahrtbehörde des Mitglieds-
taates.

Wenn mehrere Artikel mit einer einzigen Bescheinigung freigeben wurden
und diese Artikel später als Einzelartikel weitergegeben werden, z. B. durch
einen Teilehändler, dann muss diesen Artikeln jeweils eine Kopie der Ori-
ginalbescheinigung beigelegt werden; das Original der Bescheinigung ist
beim Empfänger der Gesamtsendung aufzubewahren. Wird die Originalbe-
scheinigung nicht einbehalten, kann dies die Ungültigkeit des Freigabestatus
der Artikel zur Folge haben.

ANMERKUNG: Es bestehen keinerlei Einschränkungen in Bezug auf die
Anzahl der an den Kunden versandten Exemplare bzw. die
Zahl der vom Aussteller der Bescheinigung aufzubewahr-
enden Exemplare.

Die Bescheinigung, die dem Artikel beigefügt wird, kann in einem Schutz-
umschlag an diesem befestigt werden.

2. AUSFÜLLEN DER FREIGABEBESCHEINIGUNG DURCH DEN AUS-
STELLER

Wenn nichts anderes angegeben ist, müssen alle Felder ausgefüllt werden,
damit die Bescheinigung gültig ist.

Feld 1 Name und Staat der Luftfahrtbehörde des Mitgliedstaates, die die
Genehmigung, unter der die Bescheinigung ausgestellt wurde, erteilt hat.
Diese Angabe darf vorgedruckt sein.

Feld 2 Der vorgedruckte Begriff „Freigabebescheinigung/EASA-Formular-1“
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Feld 3 In diesem Feld sollte für Kontrollzwecke und zur Rückverfolgbarkeit
der Bescheinigung eine individuelle, einmalig zu vergebende Freigabebe-
scheinigungsnummer vorgedruckt sein. Eine vorgedruckte Nummer ist nicht
erforderlich, wenn diese durch ein Computerprogramm vergeben wird.

Feld 4 Vollständiger Name und vollständige Anschrift sowie die Posta-
nschrift (wenn diese sich von der vorgenannten Anschrift unterscheidet)
des genehmigten Betriebes, der die Artikel, für die die Bescheinigung gilt,
freigibt. Dieses Feld darf vorgedruckt sein. Firmenlogos usw. sind zulässig,
wenn innerhalb des Feldes ausreichend Platz für das Logo ist.

Feld 5 Dieses Feld dient der Bezugnahme auf Arbeitsaufträge/Verträge/-
Rechnungen bzw. auf irgendeinen anderen internen Organisationsprozess,
so dass ein System für die schnelle Rückverfolgbarkeit eingerichtet werden
kann.

Feld 6 Dieses Feld ermöglicht dem Betrieb, der die Bescheinigung ausstellt,
durch Verwendung von Artikelnummern eine einfache Bezugnahme auf Feld
13 „Bemerkungen“. Es besteht keine Verpflichtung zum Ausfüllen dieses
Feldes.

Wenn mehrere Artikel auf der Bescheinigung freizugeben sind, ist die Ver-
wendung einer gesonderten Aufstellung mit Querverweisen auf die Beschei-
nigung und die Liste zulässig.

Feld 7 In dieses Feld ist die Bezeichnung oder eine Beschreibung des
Artikels einzutragen. Vorzugsweise sollte die Bezeichnung aus dem illust-
rierten Teilekatalog (IPC) verwendet werden.

Feld 8 Hier ist die Teilenummer anzugeben. Vorzugsweise sollte die Teile-
nummer laut illustriertem Teilekatalog (IPC) verwendet werden.

Feld 9 Dieses Feld wird für die Angabe der musterzugelassenen Produkte,
für die der Einbau der freigegebenen Artikel in Frage kommt, verwendet.
Das Ausfüllen dieses Feldes erfolgt freiwillig; wenn es jedoch verwendet
wird, sind folgende Eintragungen zulässig:

a) Die spezifischen oder Serien-Luftfahrzeuge, -Motoren, -Propeller oder -
Hilfsturbinen-Baureihen oder ein Hinweis auf schnell verfügbare Kataloge
oder Handbücher, die diese Angaben enthalten, z. B. „Cessna 150“.

b) „Verschiedene“, wenn bekannt ist, dass der Artikel für den Einbau in
mehrere Baureihen eines musterzugelassenen Produktes in Frage kommt,
es sei denn, der Aussteller möchte die Verwendung auf den Einbau in
eine bestimmte Baureihe beschränken. In diesem Fall sollte eine entspre-
chende Angabe gemacht werden.

c) „Unbekannt“, wenn über die Verwendung keine Informationen vorliegen.
Diese Kategorie ist in erster Linie für die Verwendung durch Instand-
haltungsbetriebe gedacht.

ANMERKUNG: Mit den Angaben in Feld 9 ist keine Berechtigung ver-
bunden, den Artikel in oder an ein bestimmtes Luftfahr-
zeug oder einen bestimmten Motor, Propeller oder Hilfs-
krafterzeuger ein- bzw. anzubauen. Der Verwender oder
derjenige, der den Einbau vornimmt, sollte auf der Basis
von Dokumenten, wie etwa Teilekatalogen, Technischen
Mitteilungen usw. bestätigen, dass der Artikel für den je-
weiligen Einbau in Frage kommt.

Feld 10 Hier ist die Anzahl der freizugebenden Artikel einzutragen.

Feld 11 Angabe der Werknummer und/oder gegebenenfalls der Losnummer
des Artikels, wenn beides nicht in Frage kommt, ist „N/A“ („not applicable
— nicht zutreffend“) einzutragen.

Feld 12 Die nachfolgenden Begriffe in Anführungszeichen mit ihren Defi-
nitionen bezeichnen den Status des freigegebenen Artikels. Ein Begriff oder
eine Kombination dieser Begriffe sollten in dieses Feld eingetragen werden:

1. „ÜBERHOLUNG“

Die Wiederherstellung des Sollzustandes eines gebrauchten Artikels durch
Inspektion, Tests und Austausch in Übereinstimmung mit einer genehmig-
ten Norm (*), zur Verlängerung der Betriebszeit.
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2. „GEPRÜFT/GETESTET“

Die Untersuchung eines Artikels, um die Übereinstimmung mit einer ge-
nehmigten Norm (*) festzustellen.

3. „GEÄNDERT“

Die Änderung eines Artikels in Übereinstimmung mit einer genehmigten
Norm (*).

4. „REPARIERT“

Die Wiederherstellung eines verwendungsfähigen Betriebszustandes eines
Artikels in Übereinstimmung mit einer genehmigten Norm (*).

5. „RUNDERNEUERT“

Die Wiederherstellung eines gebrauchten Reifens in Übereinstimmung mit
einer genehmigten Norm (*).

6. „ERNEUT ZUSAMMENGEBAUT“

Der erneute Zusammenbau eines Artikels in Übereinstimmung mit einer
genehmigten Norm (*).

Beispiel: Ein Propeller nach dem Transport.

ANMERKUNG: Diese Regelung sollte nur für Artikel verwendet werden,
die ursprünglich vom Hersteller in Übereinstimmung mit
den Herstellungsforderungen, wie z. B. — aber nicht
ausschließlich — Teil-21, vollständig zusammengebaut
wurden. Die obigen Erklärungen sollten durch Bezug-
nahme auf die bei der Instandhaltung verwendeten ge-
nehmigten Daten/Handbücher/Spezifikationen in Feld 13
untersetzt werden.

Feld 13 Es ist zwingend notwendig, in diesem Feld entweder direkt oder
durch Bezugnahme auf Nachweisdokumente alle Informationen über beson-
dere Angaben oder Einschränkungen im Zusammenhang mit den freizugeb-
enden Artikeln anzugeben, die der Benutzer/Einbauende zur abschließenden
Feststellung der Lufttüchtigkeit des Artikels benötigt. Die Angaben sollten
klar und vollständig sein und in einer für die Feststellung der Lufttüchtigkeit
geeigneten Form erfolgen.

Aus jeder Erklärung sollte klar hervorgehen, auf welchen Artikel sie sich
bezieht.

Wenn keine Erklärung zu machen ist, ist „keine“ einzutragen.

Nachfolgend einige Beispiele für Angaben, die zu machen sind:

— Bezeichnung und Ausgabe der als genehmigte Norm verwendeten Instand-
haltungsunterlagen,

— Lufttüchtigkeitsanweisungen, die durchgeführt wurden bzw. deren Durch-
führung festgestellt worden ist,

— Reparaturen, die durchgeführt wurden bzw. deren Durchführung festge-
stellt worden ist,

— Änderungen, die durchgeführt wurden bzw. deren Durchführung festge-
stellt worden ist,

— Ersatzteile, die eingebaut wurden bzw. deren Einbau festgestellt worden
ist,

— Informationen über Artikel mit begrenzter Lebensdauer,

— Abweichungen vom Arbeitsauftrag des Kunden,

▼M3
— Die Freigabeerklärung für die Komponente gemäß M.A.613,
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— Bezeichnung einer anderen Vorschrift, wenn es sich nicht um Teil-145
oder Teil-M Unterabschnitt F handelt,

— Freigabeerklärungen, um eine ausländische Instandhaltungsvorschrift zu
erfüllen.

— Freigabeerklärungen, um die Bedingungen von internationalen Instandhal-
tungsvereinbarungen, wie z. B. das Canadian Technical Arrangement
Maintenance und das USA Bilateral Aviation Safety Agreement — Main-
tenance Implementation Procedure zu erfüllen.

Feld 14, 15, 16, 17 und 18 Diese Felder dürfen nicht für Instandhaltungs-
arbeiten durch nach M.A. Unterabschnitt F genehmigte Instandhaltungsbe-
triebe verwendet werden. Diese Felder sind besonders vorbehalten für die
Freigabe/Zulassung von neu hergestellten Teilen in Übereinstimmung mit
Teil-21 und nationalen Luftfahrtvorschriften, die vor dem vollständigen In-
krafttreten von Teil-21 gültig sind.

▼M3
Feld 19 Für alle Instandhaltungsarbeiten, die von nach Abschnitt A Unterab-
schnitt F von Anhang I (Teil M) der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 ge-
nehmigten Instandhaltungsbetrieben ausgeführt worden sind, ist das Kästchen
„Andere, in Feld 13 aufgeführte Vorschrift“ anzukreuzen und die Freigabeer-
klärung in Feld 13 abzugeben.

Die folgende Freigabeerklärung für Komponenten gemäß M.A.613 ist in Feld
13 aufzunehmen:

„Bescheinigt hiermit, dass, wenn in diesem Feld nichts anderes festgelegt ist,
die in Feld 12 aufgeführte und in diesem Feld beschriebene Arbeit in Über-
einstimmung mit den Anforderungen von Abschnitt A Unterabschnitt F von
Anhang I (Teil M) der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 durchgeführt wurde
und dass der Artikel im Hinblick auf diese Arbeit geeignet für die Erteilung
einer Freigabe ist. DIES IST KEINE FREIGABE GEMÄSS ANHANG II
(TEIL 145) DER VERORDNUNG (EG) Nr. 2042/2003.“

Die Erklärung „wenn in diesem Feld nichts anderes festgelegt ist“ ist für die
folgenden Fälle vorgesehen:

i) Fälle, in denen die Instandhaltung nicht zu Ende geführt werden konnte;

ii) Fälle, in denen die Instandhaltung abweichend von dem durch diesen
Anhang (Teil M) geforderten Standard durchgeführt wurde;

iii) Fälle, in denen die Instandhaltung in Übereinstimmung mit einer anderen
Vorschrift als diesem Anhang (Teil M) durchgeführt wurde. In diesem
Fall ist in Feld 13 die entsprechende nationale Vorschrift anzugeben.

Jeder dieser Fälle oder eine Kombination von Fällen ist in Feld 13 anzugeben.

▼B
Feld 20 Dieses Feld ist für die Unterschrift des freigabeberechtigten Personals
bestimmt, dem von dem nach M.A. Unterabschnitt F genehmigten Instand-
haltungsbetrieb die Befugnis erteilt wurde. Diese Unterschrift darf als elektro-
nische Unterschrift gedruckt werden, wenn gegenüber der Behörde des Mit-
gliedstaates nachgewiesen wird, dass nur der jeweilige Unterzeichner Zugang
zu dem Rechner hat und dass eine Unterschrift auf einem EDV-generierten
Blankoformular nicht möglich ist.

Feld 21 Die von der Behörde des Mitgliedstaates erteilte Genehmigungsnum-
mer des nach M.A. Unterabschnitt F genehmigten Instandhaltungsbetriebes.

Feld 22 Der Name der Person, die in Feld 20 unterschreibt, in Druckschrift
und die Berechtigungsnummer der Person.

Feld 23 Das Datum der Unterzeichnung der Freigabebescheinigung gemäß
Feld 19. (Tag/Monat/Jahr). Der Monat sollte in Buchstaben geschrieben sein,
z. B. Januar, Februar, März usw. Die Freigabebescheinigung sollte bei „Fer-
tigstellung der Instandhaltung“ unterzeichnet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erklärungen bezüglich der Pflichten des
Verwenders auf der Rückseite dieser Bescheinigung zu finden sind. Diese
Erklärungen können auf der Vorderseite der Bescheinigung unterhalb der
unteren Linie hinzugefügt werden, wenn die Länge des Formulars reduziert
wird.
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Anlage III

Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit
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Anlage IV

Kategorien von Genehmigungen

Einteilung der Klassen und Kategorien bei den Genehmigungen für Betriebe

1. Mit Ausnahme der anders lautenden Erklärungen für die kleinsten Betriebe
in Absatz 11 enthält die Tabelle 1 den nach M.A. Unterabschnitt F mögli-
chen vollständigen Genehmigungsumfang in standardisierter Form. Einem
Betrieb muss eine Genehmigung erteilt werden, die von einer einzigen
Klasse und Kategorie mit Einschränkungen bis zu allen Klassen und Kate-
gorien mit Einschränkungen reicht.

2. Zusätzlich zu Tabelle 1 ist der nach M.A. Unterabschnitt F genehmigte
Instandhaltungsbetrieb durch Unterabschnitt F gehalten, den Umfang der
Arbeiten in dem Instandhaltungsbetriebshandbuch anzugeben. Siehe auch
Absatz 10.

3. Innerhalb der von der Behörde des Mitgliedstaates erteilten Genehmigungs-
klasse(n) und -kategorie(n), werden die genauen Grenzen der Genehmigung
durch den in dem Instandhaltungsbetriebshandbuch aufgeführten Arbeitsum-
fang festgelegt. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass die Genehmigungs-
klasse(n) und -kategorie(n) und der Arbeitsumfang des Betriebes miteinan-
der vereinbar sind.

▼M3
4. Eine Klassenberechtigung der Kategorie A beinhaltet, dass der nach Ab-

schnitt A Unterabschnitt F dieses Anhangs (Teil M) genehmigte Instand-
haltungsbetrieb Instandhaltungsarbeiten am Luftfahrzeug und an jeglichen
Komponenten (einschließlich Motoren und/oder Hilfsturbinen [APU]) in
Übereinstimmung mit den Instandhaltungsunterlagen des Luftfahrzeugs
oder, wenn die zuständige Behörde dem ausdrücklich zugestimmt hat, in
Übereinstimmung mit den Instandhaltungsunterlagen für Komponenten, nur
durchführen darf, solange diese Komponenten im Luftfahrzeug eingebaut
sind. Dessen ungeachtet können Instandhaltungsbetriebe mit einer Berechti-
gung der Kategorie A Komponenten vorübergehend für Instandhaltungsar-
beiten ausbauen, um die Zugänglichkeit zu erleichtern, sofern der Ausbau
keine zusätzlichen Instandhaltungsarbeiten erforderlich macht, die nicht un-
ter die Bestimmungen dieses Absatzes fallen. Dies unterliegt einem Kon-
trollverfahren im Handbuch des Instandhaltungsbetriebs, das vom Mitglied-
staat akzeptiert wird. Der Umfang der Instandhaltung ist dem Abschnitt
„Einschränkungen“, aus dem der Umfang der Genehmigung hervorgeht,
zu entnehmen.

5. Eine Klassenberechtigung der Kategorie B beinhaltet, dass der nach Ab-
schnitt A Unterabschnitt F dieses Anhangs (Teil M) genehmigte Instand-
haltungsbetrieb Instandhaltungsarbeiten an dem nicht eingebauten Motor/der
nicht eingebauten Hilfsturbine (APU) und an Komponenten des Motors/der
Hilfsturbine in Übereinstimmung mit den Instandhaltungsunterlagen des
Motors/der Hilfsturbine oder, wenn die zuständige Behörde dem ausdrück-
lich zugestimmt hat, in Übereinstimmung mit den Instandhaltungsunterlagen
für Komponenten, nur durchführen darf, solange diese Komponenten in den
Motor/die Hilfsturbine eingebaut sind. Dessen ungeachtet können Instand-
haltungsbetriebe mit einer Berechtigung der Kategorie B Komponenten vo-
rübergehend für Instandhaltungsarbeiten ausbauen, um die Zugänglichkeit
zu erleichtern, sofern der Ausbau keine zusätzlichen Instandhaltungsarbeiten
erforderlich macht, die nicht unter die Bestimmungen dieses Absatzes fallen.
Der Umfang der Instandhaltung ist dem Abschnitt „Einschränkungen“, aus
dem der Umfang der Genehmigung hervorgeht, zu entnehmen. Ein nach
Abschnitt A Unterabschnitt F dieses Anhangs (Teil M) genehmigter Instand-
haltungsbetrieb mit einer Klassenberechtigung der Kategorie B darf auch
Instandhaltungsarbeiten an einem eingebauten Motor während der „Base
Maintenance“- und „Line Maintenance“-Wartung durchführen, vorausge-
setzt, das Instandhaltungsbetriebshandbuch enthält ein diesbezügliches Kon-
trollverfahren. Der Arbeitsumfang nach dem Instandhaltungsbetriebshand-
buch spiegelt diese Tätigkeit wider, soweit sie durch die Behörde des Mit-
gliedstaats gestattet ist.

▼B
6. Eine Klassenberechtigung der Kategorie C beinhaltet, dass der nach M.A.

Unterabschnitt F genehmigte Instandhaltungsbetrieb Instandhaltungsarbeiten
an nicht eingebauten Komponenten (ausgenommen Motoren oder Hilfsturbi-
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nen), die für den Einbau in das Luftfahrzeug oder den/die Motor/-
Hilfsturbine bestimmt sind, durchführen darf. In dem Abschnitt Einschrän-
kungen wird der Umfang dieser Instandhaltungsarbeiten festgelegt, so dass
damit der Umfang der Genehmigung angegeben wird. Ein nach Unterab-
schnitt F genehmigter Instandhaltungsbetrieb mit einer Klassenberechtigung
der Kategorie C darf auch Instandhaltungsarbeiten an einer eingebauten
Komponente während der Wartung oder in einer Betriebsstätte für die In-
standhaltung von Motoren/Hilfsturbinen durchführen, vorausgesetzt, das In-
standhaltungsbetriebshandbuch enthält ein Kontrollverfahren, das den An-
forderungen des Mitgliedstaates genügt. Der Arbeitsumfang nach dem In-
standhaltungsbetriebshandbuch sollte diese Tätigkeit widerspiegeln, soweit
sie durch die Behörde des Mitgliedstaates gestattet ist.

7. Eine Klassenberechtigung der Kategorie D ist eine unabhängige Klassen-
berechtigung, die sich nicht notwendigerweise auf ein spezifisches Luftfahr-
zeug, einen spezifischen Motor oder eine andere Komponente bezieht. Die
D1-Berechtigung für zerstörungsfreie Prüfungen (NDT) ist nur erforderlich
für einen nach M.A. Unterabschnitt F genehmigten Instandhaltungsbetrieb,
der zerstörungsfreie Prüfungen als eine besondere Aufgabe für andere Be-
triebe durchführt. Ein nach M.A. Unterabschnitt F genehmigter Instandhal-
tungsbetrieb mit einer Klassenberechtigung der Kategorie A oder B oder C
darf an Produkten, die er instand hält, zerstörungsfreie Prüfungen durch-
führen, ohne dass es einer D1-Klassenberechtigung bedarf, vorausgesetzt,
das Instandhaltungsbetriebshandbuch enthält Verfahren für zerstörungsfreie
Prüfungen.

8. Der Abschnitt „Einschränkungen“ soll der Behörde des Mitgliedstaates eine
größtmögliche Flexibilität geben, um die Genehmigung für einen bestimm-
ten Betrieb anzupassen. In Tabelle 1 sind die möglichen Arten der Ein-
schränkung aufgeführt. Obgleich in jeder Klassenberechtigung die Art der
Instandhaltung als Letztes genannt ist, ist es zulässig, wenn die Betonung
eher auf der Instandhaltungsarbeit als auf dem Luftfahrzeug- oder Motor-
muster oder dem Hersteller liegt, wenn das für den Betrieb sachgerechter
erscheint. Ein Beispiel könnte der Einbau und die Instandhaltung von Avio-
niksystemen sein.

9. In der Spalte „Einschränkungen“ wird in der Tabelle I für die Klasse A und
B Bezug genommen auf Serien, Muster und Gruppen. Serie bedeutet eine
spezifische Musterserie, wie etwa Cessna 150 oder Cessna 172 oder Beech
55 oder Continental O-200 usw. Muster bedeutet ein spezifisches Muster
oder eine Baureihe, wie etwa Cessna 172RG. Es kann eine beliebige Anzahl
von Serien oder Mustern aufgeführt werden. Gruppe bedeutet zum Beispiel
einmotorige Cessna-Luftfahrzeuge mit Kolbenantrieb oder nicht Kolbenla-
demotoren von Lycoming usw.

10. Bei Verwendung einer längeren Liste über Befähigungen, die häufigen Än-
derungen unterliegen kann, müssen diese Änderungen in Übereinstimmung
mit einem Verfahren erfolgen, das den Anforderungen des Mitgliedstaates
genügt und in das Instandhaltungsbetriebshandbuch aufgenommen wird. In
dem Verfahren ist aufzuführen, wer für die Überprüfung der Änderung der
Befähigungsliste verantwortlich ist und welche Maßnahmen für die Ände-
rung zu ergreifen sind. Diese Maßnahmen umfassen die Sicherstellung der
Übereinstimmung mit Unterabschnitt F für Produkte oder Dienstleistungen,
die der Liste hinzugefügt werden.

11. Einem nach M.A. Unterabschnitt F genehmigten Instandhaltungsbetrieb, der
nur eine einzige Person sowohl für die Planung als auch für die Ausführung
aller Instandhaltungsarbeiten beschäftigt, kann nur eine Berechtigung mit
begrenztem Genehmigungsumfang erteilt werden. Die maximal zulässigen
Einschränkungen sind:

GENEHMIGUNGSKLASSE:
LUFTFAHRZEUGE

GENEHMIGUNGSKATEGO-
RIE A2 FLUGZEUGE

MIT KOLBENMOTOR BIS
5 700 KG

GENEHMIGUNGSKLASSE:
LUFTFAHRZEUGE

GENEHMIGUNGSKATEGO-
RIE A3 EINMOTORIGE
HUBSCHRAUBER

MIT KOLBENMOTOR BIS
3 175 KG

GENEHMIGUNGSKLASSE:
LUFTFAHRZEUGE

GENEHMIGUNGSKATEGO-
RIE A4 ANDERE LUFT-
FAHRZEUGE ALS A1, A2
UND A3

KEINE BESCHRÄNKUNG
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GENEHMIGUNGSKLASSE:
MOTOREN

GENEHMIGUNGSKATEGO-
RIE B2 KOLBENMOTOREN

UNTER 450 PS

GENEHMIGUNGSKLASSE:
ANDERE KOMPONENTEN-
KATEGORIEN ALS VOLL-
STÄNDIGE MOTOREN
ODER HILFSTURBINEN
(APU)

C1 BIS C20 ENTSPRECHEND DER BEFÄ-
HIGUNGSLISTE

GENEHMIGUNGSKLASSE:
SPEZIALISIERT

D1 NDT NDT-VERFAHREN IST/SIND
AUFZUFÜHREN

Es ist zu beachten, dass die zuständige Behörde für einen solchen Betrieb
den Genehmigungsumfang in Abhängigkeit von der Befähigung des einzel-
nen Betriebes weiter einschränken kann.

Tabelle 1

KLASSE GENEHMIGUNGSKATEGORIE BESCHRÄNKUNG

LUFTFAHRZEUGE A2 Flugzeuge bis 5 700 kg Angabe des Flugzeug-Herstel-
lers oder der Flugzeug-Gruppe
oder der Flugzeug-Serie oder
des Flugzeug-Musters und/oder
der Instandhaltungsarbeiten

A3 einmotorige Hubschrauber Angabe des Hubschrauber-Her-
stellers, der Hubschrauber-
Gruppe, der Hubschrauber-Serie
oder des Hubschrauber-Musters
und/oder der Instandhaltungsar-
beit(en)

A4 andere Luftfahrzeuge als
A1, A2 und A3

Angabe der Luftfahrzeug-Serie
oder des Luftfahrzeug-Musters
und/oder der Instandhaltungsar-
beit(en)

MOTOREN B1 Turbine Angabe der Motoren-Serie oder
des Motoren-Musters und/oder
der Instandhaltungsarbeit(en)

B2 Kolben Angabe des Motoren-Herstel-
lers, der Motoren-Gruppe, der
Motoren-Serie oder des Moto-
ren-Musters und/oder der In-
standhaltungsarbeit(en)

B3 Hilfsturbinen (APU) Angabe des Motoren-Herstel-
lers, der Motoren-Serie oder
des Motoren-Musters und/oder
der Instandhaltungsarbeit(en)

KOMPONENTEN AUSGE-
NOMMEN VOLLSTÄNDIGE
MOTOREN ODER HILFS-
TURBINEN (APU)

C1 Klima- und Druckluftan-
lage

Angabe des Luftfahrzeug-Mus-
ters, des Luftfahrzeug-Herstel-
lers, des Herstellers der Kompo-
nente oder der speziellen Kom-
ponente und/oder Bezugnahme
auf eine Befähigungsliste im
Handbuch und/oder Angabe der
Instandhaltungsarbeit(en)

C2 Automatische Flugsteue-
rungssysteme

C3 Sprechfunk und Naviga-
tionsausrüstung

C4 Türen — Luken/Klappen

C5 Stromversorgung

C6 Ausrüstung

C7 Motoren — Hilfsturbinen

C8 Flugsteuerungen

C9 Kraftstoffsystem — Zelle

C10 Hubschrauber — Rotoren

C11 Hubschrauber — Getriebe
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KLASSE GENEHMIGUNGSKATEGORIE BESCHRÄNKUNG

C12 Hydrauliksysteme

C13 Instrumente

C14 Fahrwerk

C15 Sauerstoff

C16 Propeller

C17 Druckluft

C18Vereisungs-/Regen-/Brand-
schutz

C19 Fenster

C20 Strukturbauteile

SPEZIELLE LEISTUNGEN D1 zerstörungsfreie Prüfungen
(NDT)

Angabe des/der jeweiligen
NDT-Verfahren(s)
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Anlage V

Genehmigungsurkunde TEIL-M Abschnitt A Unterabschnitt F Instandhaltungsbetrieb
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Anlage VI

Genehmigungsurkunde des Unternehmens zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit gemäß
Anhang I (Teil M) Unterabschnitt G
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Anlage VII

Komplexe Instandhaltungsaufgaben

▼M3
Die folgenden Arbeiten stellen die in M.A.502(d)3, M.A.801(b)2 und
M.A.801(c) aufgeführten komplexen Instandhaltungsaufgaben dar:

▼B
1. Die Änderung, die Reparatur oder der Austausch eines der nachfolgend auf-

geführten Teile der Zelle durch Nieten, Kleben, Laminieren oder Schweißen:

a) eines Kastenholmes,

b) eines Teiles des Tragflächenholmes oder des -holmgurtes

c) eines Holmes,

d) eines Holmgurtes,

e) eines Teiles eines Fachwerkholmes,

f) des Holmsteges,

g) eines Rumpfkiel- oder Kimmteiles eines Flugbootrumpfes oder eines -
schwimmers,

h) von Druckgliedern aus Wellblech in einem Tragflügel oder einer Leit-
werksfläche,

i) einer Tragflächen-Hauptrippe,

j) einer Tragflächen- oder Leitwerksstützstrebe,

k) eines Motorträgers,

l) eines Rumpflängsträgers oder -spanten,

m) eines Teiles eines seitlichen Trägers, horizontalen Trägers oder Brand-
schotts,

n) einer Sitzbefestigung oder eines -lagerbockes,

o) die Erneuerung von Sitzschienen,

p) einer Fahrwerksstrebe oder -knickstrebe,

q) einer Achse,

r) eines Rades und

s) einer Schneekufe oder eines Kufengestells, ausgenommen die Erneuerung
einer Beschichtung mit niedriger Reibung.

2. Die Änderung oder Reparatur eines der folgenden Teile:

a) der Luftfahrzeugbeplankung oder der Beplankung eines Schwimmers,
wenn die Arbeiten die Verwendung einer Stütze, eines Bockes oder einer
Befestigung erfordern,

b) von Luftfahrzeugbeplankungen, die Druckbeaufschlagungslasten unterlie-
gen, wenn der Schaden in der Beplankung in irgendeiner Richtung mehr
als 15 cm (6 Zoll) umfasst,

c) eines lastbeaufschlagten Teils der Steuerungsanlage, einschließlich Steuer-
säulen, Pedalen, Wellen, Quadranten, Umlenkhebeln, Steuerhörnern und
geschmiedeten Lagerböcken oder Lagerböcken aus Guss, ausgenommen
ist jedoch

i) das Aufhämmern von Reparaturspleißen oder Seilbeschlägen und

ii) der Austausch eines Stoßstangen-Endanschlusses, der durch Niete be-
festigt ist, und

d) jedes anderen nicht unter Ziffer 1 aufgeführten Strukturbauteils, das ein
Hersteller in seinem Instandhaltungshandbuch, Strukturreparaturhandbuch
oder seinen Anweisungen für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit als
Primärstrukturbauteil gekennzeichnet hat.

▼M3
3. Die Durchführung der folgenden Instandhaltungsarbeiten an einem Kolben-

triebwerk:
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a) Die Zerlegung und der anschließende Zusammenbau eines Kolbentrieb-
werks zu anderen Zwecken als i) sich Zugang zu den Kolben-/Zylinder-
baugruppen zu verschaffen oder ii) der Entfernung der rückwärtigen Abde-
ckung zur Prüfung und/oder zum Austausch von Ölpumpenbaugruppen,
wenn solche Arbeiten nicht den Aus- und Wiedereinbau interner Getriebe
beinhalten.

b) Die Zerlegung und der anschließende Zusammenbau von Untersetzungs-
getrieben.

c) Schweißen und Löten von Verbindungen abgesehen von kleineren
Schweißarbeiten an Abgaseinheiten, die von einem Schweißer mit der
entsprechenden Zulassung oder Berechtigung ausgeführt werden, doch aus-
genommen den Austausch von Komponenten.

d) Die Verstellung einzelner Teile von Einheiten, die als prüfstandgetestete
Einheiten geliefert werden, ausgenommen der Austausch oder die Einstel-
lung von Artikeln, die normalerweise im Betrieb austausch- oder einstell-
bar sind.

4. Das Auswuchten eines Propellers, ausgenommen

a) zur Bescheinigung der statischen Auswuchtung, wenn vom Instandhal-
tungshandbuch gefordert;

b) die dynamische Auswuchtung von eingebauten Propellern unter Verwen-
dung elektronischer Auswuchtgeräte, wenn vom Instandhaltungshandbuch
oder anderen anerkannten Lufttüchtigkeitsangaben erlaubt.

5. Jede weitere Aufgabe, die Folgendes erfordert:

a) Spezialwerkzeuge, -ausrüstung oder -einrichtungen oder

b) maßgebliche Koordinationsverfahren aufgrund der langen Dauer der Auf-
gaben und der Beteiligung mehrerer Personen.
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Anlage VIII

Eingeschränkte Instandhaltung durch den Piloten/Eigentümer

Zusätzlich zu den Anforderungen von Anhang I (Teil M) sind vor der Durch-
führung von Instandhaltungsaufgaben im Rahmen der Instandhaltung durch den
Piloten/Eigentümer folgende Grundsätze zu beachten:

a) Befähigung und Verantwortlichkeit

1. Der Pilot/Eigentümer ist stets für jede von ihm durchgeführte Instandhal-
tung verantwortlich.

2. Vor der Ausführung einer Aufgabe im Rahmen der Instandhaltung durch
den Piloten/Eigentümer muss sich der Pilot/Eigentümer davon überzeugen,
dass er die Befähigung zur Ausführung dieser Aufgabe besitzt. Der Pilot/
Eigentümer ist dafür verantwortlich, sich mit den Standards zur fachge-
rechten Instandhaltung seines Luftfahrzeugs und mit dem Luftfahrzeug-
Instandhaltungsprogramm vertraut zu machen. Wenn der Pilot/Eigentümer
nicht die Befähigung zur Durchführung der Aufgabe besitzt, kann die
Aufgabe vom Piloten/Eigentümer nicht freigegeben werden.

3. Der Pilot/Eigentümer (oder das von ihm beauftragte Unternehmen zur
Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit gemäß Abschnitt A
Unterabschnitt G dieses Anhangs) ist dafür verantwortlich, die Aufgaben
des Piloten/Eigentümers in Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen im
Instandhaltungsprogramm festzulegen und sicherzustellen, dass das Doku-
ment rechtzeitig aktualisiert wird.

4. Die Genehmigung des Instandhaltungsprogramms hat gemäß M.A.302 zu
erfolgen.

b) Aufgaben

Der Pilot/Eigentümer kann einfache Sichtprüfungen oder Maßnahmen durch-
führen, um den Allgemeinzustand und offensichtliche Schäden und den nor-
malen Betrieb von Zelle, Motoren, Systemen und Komponenten zu prüfen.

Instandhaltungsaufgaben dürfen nicht vom Piloten/Eigentümer durchgeführt
werden, wenn sie

1. entscheidende Auswirkungen auf die Sicherheit haben, sodass ihre fehler-
hafte Durchführung die Lufttüchtigkeit des Flugfahrzeugs erheblich beein-
trächtigt oder es sich um eine für die Flugsicherheit kritische Instandhal-
tungsaufgabe handelt, wie in M.A.402(a) angegeben und/oder

2. den Ausbau größerer Komponenten oder größerer Baugruppen erfordern
und/oder

3. in Übereinstimmung mit einer Lufttüchtigkeitsanweisung oder einem Air-
worthiness Limitation Item durchgeführt werden, sofern nicht ausdrücklich
von der Lufttüchtigkeitsanweisung oder dem Airworthiness Limitation
Item erlaubt und/oder

4. die Verwendung von Spezialwerkzeugen, kalibrierten Werkzeugen (ausge-
nommen Drehmomentschlüssel und Crimpwerkzeuge) erfordern und/oder

5. die Verwendung von Prüfgeräten oder Spezialtests (z. B. zerstörungsfreie
Prüfung, Systemtests oder Funktionsprüfungen für Avionikausrüstung) er-
fordern und/oder

6. unplanmäßige Sonderprüfungen beinhalten (z. B. Prüfung nach harter Lan-
dung) und/oder

7. Systeme betreffen, die für den Betrieb unter Instrumentenflugbedingungen
(IFR) erforderlich sind und/oder

8. in Anlage VII aufgeführt sind oder eine Instandhaltungsaufgabe an Kom-
ponenten gemäß M.A.502 darstellen.

Die Kriterien 1 bis 8 können durch weniger restriktive Anweisungen, die
gemäß „M.A.302(d) Instandhaltungsprogramm“ erteilt wurden, nicht außer
Kraft gesetzt werden.

Jede im Flughandbuch des Luftfahrzeugs als Vorbereitung des Luftfahrzeugs
auf den Flug beschriebene Aufgabe (Beispiel: Montage der Tragflächen von
Segelflugzeugen oder Flugvorbereitung) ist als Aufgabe des Piloten anzusehen
und nicht als Instandhaltungsaufgabe des Piloten/Eigentümers und erfordert
daher keine Freigabebescheinigung.
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c) Durchführung der Instandhaltungsaufgaben durch den Piloten/Eigentümer und
Aufzeichnungen

Die Instandhaltungsunterlagen wie in M.A.401 angegeben müssen während
der Durchführung der Instandhaltung durch den Piloten/Eigentümer jederzeit
verfügbar sein und eingehalten werden. Angaben zu den bei der Durchfüh-
rung der Instandhaltung durch den Piloten/Eigentümer verwendeten Unterla-
gen müssen gemäß M.A.803(d) in die Freigabebescheinigung eingetragen
werden.

Der Pilot/Eigentümer muss das genehmigte Unternehmen zur Führung der
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, das gegebenenfalls für die Führung
der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs verantwortlich
ist, innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Instandhaltungsaufgabe durch
den Piloten/Eigentümer gemäß M.A.305(a) unterrichten.

2003R2042— DE — 29.10.2008 — 003.001— 67


